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“Vorrede,

WB.eine Vorrede den Zweck,
den ein Autor bey Herausgabe eis

ner Schrift hat, Und den Geſichts-
punkt,aus dem er beurtheiltſeyn
will, angebenſoll,ſowar es über-

flüſſig,dieſenAbhandlungeneine

Vorrede vorzuſesen:denn bepdes
wirdman ohuedemerrathen,Der

Zwe>kdieſer:Abhandlungeniſ—

ge-

leſen,verſtandenund beherzigtzu

werden. Den Geſichtspunkt, aus

dem ſiezu beurthejlenſind,giebt
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Vorrede.

der Titel an. Ob ſiedas leiſten,
was er verſpricht,hatder Leſerzu
unterſuchen.Sie hättenalſokeiner
Vorrede bedurft,weun „es nicht
bisweilennothigwäre,zuerklären,
daßman feinenbeſondernZwe>
mit einerSchrifthabe, um der

 Andichtungeinesſonderbarenzu
entgehen,Ichglaube“meine Mey-
nung deutlichgeſägtzu haben.Was
ih geſagthabe, halteihfürwahr:
abernihtméhrund nihtweniger,
als i< mit dúrren ‘Worten ſage-
Solltedaherjemandirgendwoeine

Anſpielung, oder'eineverſte>teMey-
nung ausſpúren, ſohätteer es ein-*

zigUnd alleinſeinemWiße und mei-

nem ungeſchi>tenAusdru> zu dan-

ken,und mixwürde es wie einem
:

:

un-



Vorrede

unſchuldigenMädchengehen,das
ÜberdieZwepdeutigkeiterröthetdie
einWislingin ihrenargloſenWoxr-
ten findet.Sollte es aber geſche-
hen, daßjemanddieſeAbhandlun-
gen nichtwahr,odeknichtverſtänd-
lichfände,ſowünſcheih nur,
daßſieder,der ſieunverſtändlich
findet;‘nichtwiderlegen,und dexſie
widerlegt;verſtehenmöge!

Nürnberg,den 12 Sept,1794
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Einleitung.

Deduction der Menſchenrechte.S, L

“Ueberdas NechtzueinerNeveolutis
on überhaupt, Se GL

Ueb-rdenBegriff:Volk. SG, 142.

Ueberdas Rechtdes Volkszu eis

ner Revolution. S.,179%

Ein-



Einleitung.

D, Rechtdes Volks zu einer Revolus
tion ſcheintauf dem Einflußzu beruhen,
den das Volk aufdie Scaatsverfaſſung-

habenſoll,welcher:wedermit dem, den

es hat,noh mitdem, denes moraliſcher
Weiſehaben.oder.nihthabenkann,weil
er ihmzurBehauptungſeinerMenſchen-
rechtenihtſhle<cerdingsnothwendigiſt,
verwechſeltwerdendarf.DieſerEinfluß

máßteausdenRechtendesMenſchenúber-
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E Einleitung.

haupt, und aus dem Recht, welchesdem

Volk beſonderszukommt, beſtimmtwer-
den. Um aberindieſerUnterſuhungnicht
vielleihtnachetroaszuſuchen,das es gar

nichtgebenkann,iſtes nôthig,dasRecht

zu einerRevolutionbeſonderszu erörtern,
um zu wiſſen,ob es überhaupteinſoles
Rechtgebenkônnè,und’von welcherArt
es ſey.Die Menſchenrechteſînddie ur-

ſprünglicheQuelle allerandern. Eine

Deductionderſelbenmußdaher iederDe-

ductionandererRechtevorhetrgehen.Jn-
_fofernedieRechtepoſitiv‘beſtimmtſind,
bedürfenſiefreylichnichtſoweitzurückge-
führtzu werden,alleindann könnenſie
auchnichtaufAllgemeingültigkeitAnſpruch
machen

,

ſiegeltendann’ nur in dem Kreis
von Menſchen, derſi überſieverglichen
hat, oderderſiewegen einerTraditionvon
der HeiligkeitihresUrſprungs,oderau<
aus bloßerGewohnheitachte,Da ich

| fein



Einleitung TIL

kein Buchkannte, auf welchesih mi<
mit ſichermBeyfalldes Publicumshätte
berufenfônnen,worinn ſi dieſeDeduc-
tionvorfándezſo hieltih es fúrnôthig,-
ſiein dererſtenAbhandlung ſelbſt
zu verſu<hen,Auf dieſenGrund bauece

ih diezweyt e, dieúberdas Rechtei-
ne Revolucionanzufangenüberhauptents

ſcheidenſoll.“Yn dieſerAbhandlung‘ha-
be ih allepolitiſcheErörterungenúberdie

Veranlaſſung,BeſchaffenheitundFolgen
der Revolutionen, inſoweitſiefeinenEin-

flußaufdie moraliſheEntſcheidungder

Fragehâben,gänzlihzu vermeidenges
ſu<t. Um dieAnwendungaufdieEnt-
ſcheidungder Hauptfragemit Sicherheit
machenzu können,hielteih es fúrnô-
thig,den Begriffdes Volkesüber-
haupt,und dasmoraliſcheVerhältnisdes

Volësgegenden Theil, denman ihmge-
wöhnlichentgegenſetzt,insbeſonderezu

X 5 ente



wv Einleitung,

entwickèln, welches in der dritten Abs»

handlung geſcheheniſt,Die vierte,

die dieHauptfragebetrift,mußtenoth-

wendig,weilſienur dieAnwendungder

in den vorhergehendengefundenenReſulta-
te aufeinen beſtimmtenFallenthält, die

Fürzeſtewerden zweil ſieaberder Zweck
iſt,aufden ſih die andern beziehen,ſo

hielteihes fürſchi>li<den Titelder

ſämmtlichenAbhandlungenvon ihrzuent-

lehnen.- So langemannicht überden
Llnfangund dieWichtigkeitderMenſchen-
re<teeinigiſt,ſo,langefannman auch

nit úber diemoraliſ<heWürdigungder
Revolutioneneinigſeyn.Die erſteAb-

handlungverdientdaherdiegenaueſtePrús

fung,und dieúbrigenfindalseinePro-
he derRichtigkeitderin der erſtenaufge-

:
FellcenGrundbegriffeanzuſehen,von de-

renRichtigkeitſichwiederan den Thatſa-
chen,dieunsdieGeſchichtedarbietet,da-
i durch



Einleitung Y

durch die: Probe machen läßt, daß man

verſucht,ob ſiezur Erklärungder morg-

liſchenMöglichkeitderſelbenzureichen,—-

welcheProbeih aberfúrdießmaldem Les

ſerſelbſtúberlaſſe,Die Gründeaus ihren

Folgenzuprúfen,iſteinebenſowichtiges
Geſchäft,fürdieſoleichtſichverirrende
menſhliheVernunft,als.Folgenaus

wahrgeglaubtenGründenabzuleiten.Dieß

Verfahren, diehöchſtenGründedurchRe-

flexionenaufzuſuchen,dieFolgenrichtig
abzuleiten,und dieUebereinſtimmungdies

ſerFolgenmitdem, was ſi in derEr-

fahrung‘alsrichtigbewährthat,zu ver-

gleichen,und etwas erſtvermögederHar-
moniemitErfahrung, Gefühlund unver-

dorbnerNeigung,und nichtwegen derſy-
ſtematiſchenDarſtellungallein,derenzwar
iedeWahrheitfähigiſt,dieaberauchoft
den Jerthumverbirgt,fürwahrzu hal-
ten, war von icherdieMethodedes ges

ectéf
|

ſuns



“V1 Einleitung,

ſundenMenſchenverſtandes,an dieſichzu
halten, wenigſtensno ſolangeräthli<
ſeynmögte,bis es den philoſophiſchen
Adeptengelungenſeynwird,denmetaphy-
ſiſchenSteinder Weiſen,oderdas höch-
ſtePrincip,von dem ſihalleWahrhei-
ten, wie von einem Knäuelabwindenlaſ-
ſen,zu finden.

:

L.Deduc-
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DOUEderMenſchenrechte,
DesWortRechtbezeichnetinderdeut-

ſchenSpracheeinenBegriffvon vielzu
weitem Umfange, alsdaßzerſichohnenähere
Beſtimmungbefriedigend:erklärenließe.Uns

ſereSprachehataberverſchiedeneAusdrü>e,
die, daſiealleunter dem BegriffRechtſtehen,
nothwendigdieMerkmaledieſesBegriffsin
faſſen, undda ſiedennochinihrerBedeutung
verſchiedenſind, zugleicheineErläuterungund

g

Anwendung dieſesBegriffs- gebenmüſſen.
DieſeAusdrückeſindaber nurin ſoweitzudie-

ſerAbſichtdienlichalsſiewe der einetropiſche
BedeutungandererArt,n o< dieurſprünglis
cheBedeutungdes Worts Recht(gerade)in

ſichenthalten.DieAusdrúke, welchealsdann

übrigbleibenſindfolgendezes iſtrechc;er
A hac
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hatTETer hat eintRecht;er hacdas Recht;
er hat es mit Recht, (es geſchichtmitRecht);
‘erthutrece.Beyſpielein denendieſeAus-
drúcdevorkommen, werdenam beſtendazudie-
neu,uns ihre.VerſchiedenheitundUeberein-
ſtimmungunddadurchden Begriffvon Recht,
unter den dieMenſchenrechtegehören, findenzu

laſſen.BeyſpielefürdeuGebrauchderange»
gebetenſehsAusdrúckenigenfolgendeſeyn:
esiſtrect,daßdas hoheSpielverbotenwurde ;
er hatrecht,wenn (daß) er ſeinemNachbac

nichtmchrden.freyenZutrittinſeinemGarten

verſtattet;er-hateinRechtaufdie angrenzeus
de Wieſe;- er hat das RechtBranncteweinzu
brennen;-er iſtein reicherMann, aberer hat

ſcinVermögenmit Recht;er thutrecht, daß
er ſichvon ſeinemHerrnnicht.mehrſohudein

läßt, MehrereBeyſpielewerden, iedetrmann

beyfallen.Die.VerſchiedenheitdesBegriſſs
NechtderdieſenRedensarten zum Grunde

liegt,läßtſichſehrleichtaufſinden, und:da-

durchmuß ſichauh das Gemeinſchaftlicheente

deen: Ju der erſienRedensart: '

es iſt

e. „ wirdunichealleingeſagt, daßetwasges
} ſehen

i
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ſchehendürfe,ſondernes liegtauchnochderNe-
benbegriffdarin,daßesgutſey,daßes geſchehe.
Jnder zweyten:er hat Necht,beziehtſich
derNebenbegriffaufdieWahrheitdesRechts-
grundes,und aufdieBilligkeitmit deretwas -

geſchieht.Jm zweytenAusdrue wirdaber
nur ſubjectivgeurtheilt,und wenn gleichder -

Ausſpruchalsobjectivgültiggethanwird,ſo
wird dieSachedochnichtals objeccivſchon
entſchieden,vorausgeſezt."Jn dem obigen
Veyſpielwird iedermannſogleichaus der Arc

des Vortrags{lieſſen, daßes wahrſeynmüſs
ſe,daßder NachbardieſeHärteverſchuldetha»

be, ‘aberdaßdieſeWahrheitnoch uichtſoalls

gemeinbefanntſey,daß ſienichtmehrdas
Zeugniß* des Erzählendenbedürfenſollte.
Inder drittenNRedensart: er hat ein

Nechk , iſtdie Bezichungaufdas poſitive
Recht‘völligklar.Jn der vierten:er hat
das Recht,wirdgeſagt,daßetwas, das

úberhauptfürrechtgehaltenwird,eineminsbe-

ſouderezugeſtandenwerde. Jn derfünfcen:
er hat es mit Recht, wirdderNeben-
begriffdes VerdienſtesmitdemRechtverbun-
den. Jn derſechſten:er thut recht,wird

A 2 zue
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“gleichmit angezeigt, daß man etwas vor ſei-
nem Gewiſſenverantworten könne.
"_ $i allen’dieſenRedensartenfindetſichdas

Exlaubtſeyn-alseine vorauszuſezendeBedin-

‘gung, wennüberhauptdas Wort, Recht,ge-

‘brauchtwird. Die erſtenzwey NRedensarten

beziehenſichim allgemeinenauf einErlaubt-

Ayn „ ohnezubeſtimmen,ob dieErlaubuiß
on ‘geſetzlichgegebenworden;oder ob nicht
vielmehrſtatteiner geſeulichenErlaubnisein

wirklichesGebot ſtattfinde.
“ Jm verneinen-

den GebrauchdieſerAusdrücke, woo dicſeZwey-
dentigkéitwegfällt, iſtdaherihre Bedeutung

“ tveicſtärker,und fiedrücken,beſondersder

“erſte,eineauſfaliendeUngerechtigkeitaus 7 die

unmittelbardas moraliſcheGefühlempört.
Die poſitivenGeſetzehabenaufdas, was in

‘denbéydenerſtenAusdrücen:Rechrheißt,gar
FeineVeziehung,und ſiekönnen etwas erlau-

ben „das durchdieſeAusdrúckeals ungerecht
verivorfenwird;wie z.B. wenn man ſagt:
es iſtnicht-rechtdaß derreiceN. ſeinenar-
men Nachbar„ der ihnwegender vielenUn-

glücksfälle,dieihntreffen, nichegleichbezah-
:

| len
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len konnte, von Hauß und Hof jagt. — Hier
geben die Geſetzedem reichenN. da s- Reche

unrecht zu handeln.Der Begriffvon Recht
in den zweyerſtenRedensarten iſtein rein

moraliſcherBegriſf„ und kann dahernichtzuin
Grunde gelegtwerden, wenn nichtbloßvom
Recht, ſondernvonRechten die Rede iſt.-
Es liegtauchin dieſenbeydenAusdrü>kenal-
lemaleinegetoiſſeVerbindlichkeit,/das zuthun
was Rechtiſt,undwozu man Rechthat, ob

gleichnichtimmer einevollkommenedaiiſt,diein
den folgendenein Rechtund das Recht

haben nichtliegt;denn ichhaltemichnicht
fúrverbundenetwasdeswegenzuthun, weil

icheinRecht,oder dasRechtdazuhabe,ſo wie
ichmich‘dazuverbundenglaube, wennich:ein-
ſche,daßes rechtiſteszuthun, jaichfanny,
wie wir ſchonoben einBeyſpielgegebenha-
ben,Rechtebeſitzen, dieichnichtmitRechtin
Ausúbungbringenkann. Wenn dahervon
“NechtendieRede-iſt; ſokann nur derBegriff
von Rechtzum Grunde gelegtwerden, der

ſichin der drittenund viertenRedensartfin-
det, Indieſeniſtdas RechtohnealleVer-

A3 bind»
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bindlichkeites wirkli<häuszuüben, und wenn

ich gleichin beſondernStaatsverhältniſſenmein

Rechtdadurchverlierenkann; daß ichès nicht
ausúbe,fſokann man mi<hdochdeswegen
ohneandere Gründe keinesUnrechtsbeſchuldi-

gen: Jh habeerſtdannUnrecht, wenn ich
wider dieBedingungen, unter welchenichdas

Rechthabe,es dennochbehauptenwill.Ehe
man aberein Rechthabenkann, muß es we-

nigſtensîm allgemeinenſchonentſchiedenſeyn,

daßdießRechtnichran ſichein Unrechtif;
der GrundeinesRechtsſelb liegtdahexalle-

zeit-inder Moral ,'und nur die’Aus - und Er»

theilung-gehörtin die eigentlicheRechtslehre,
Jiadem miralſoein‘Rechtoder das Rechters
theiltwird , wird mir"cinebloßeVergünſti-
gungertheilt, etivas-ohne'weitereAnfragezu

thun¿ und aufBeyſtandgegendiemir etwan

gemachtenHinderniſſezurechnen,wenn iches

fürgut finde,das Gutbefindenaberganz meis

ñer Willkhrüberlaſſen.Jn der fünftenund

fechſtenRedensarcliegtmehr als das bloße
Nechtſeynnachden poſitivenGeſezen, und‘we-

nigerals dasabſoluteRechtſeyn.Es wird

dadurch
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“dadurchangezeigt, daß der, der ein Recht
hat , zugleichauf moraliſcheBilligungdes Ges

brauchsdieſesRechtsRückſichtnimmer,-ob ißut

gleichnichtimmer einVorwurf zumachenwäs

re, wenn er ſichgleichwohlſeines.Nechts:be-

gebenhätte. Da der Menſchnur ſélbſüber

dieinnere Verpflichtungurtheilenkann, und

die Ausübung-der RechteeineGewiſſensſache
iſt,ſofann von dem Rechteinhöchſteungerech®
ter Gebrauchgemacht-werden; ohne daß:es

wrch-poſitiveGeſezegehindertwerdenkann-

Wenn dahereineErflärungvom Rechtinder

Seziehunggeſuchtwird,um daraus dienoth-

wendigeäuſſereAnerkennung.gewiſſerRechte
inStaateherzuleiten, ſokann dieEinſchrän-
fing,der dieAusúbungdieſerRechte- von

Seitender Moral unterworfen.iſt; nichtindie |

Erklärungdes Rechtesaufgenommenwerden,
ob ſiegleichin dieErklärungdeſſen, wasreht
heiſſenkann , nothwendigmit hineingehört.
Jn ſoferniemandein Rechthac,bleibtihm

ſcineWilführ innerhalbdieſesRechts von

auſſenunbeſchränkt.- DieſesVermögennach

e zu handelnkommetihm durchdas

A 4 Recht
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Recht zu , und muß ihm als recht,nicht als

bloß erlaubt in einem einzelnenFall, zugeſtanden
ſeyn.Dieſe.Zugeſtehungmuß beſtimmtund

“

allgemeinanerfanut, das heißt,geſetzlichſeyn.
Ein Rechtkann daherrichtigſoerklärtwerden :

es iſteine-geſeßlicheAnerkennungeinerunbe-

ſchränktenWillkührin gewiſſendurchsGeſetz

beſtimmten/ oder von demſelbennichtbeſon-
ders ausgenommenen Fällen.Werdenande-
re von derAusgübungdieſesRechtsdurcheir
beſtimmtesGeſegausgeſchloſſen,ſoentſkehtdar

ausnichtnur einRecht, ſondernauchdasRech:
DieSumme allerdieſerFálle,in denen ichei
oder das Rechthabe,machtdenJubegriffmás

ner Rechteaus. So wie dieErlaubnisaus

Gütenichthinreicht, einRechtdaraufzugrür-
den , ſoiſtauchGewalt alleinnichcim Stars

de einRechtaufzuheben.Was dieMoral e1-

laubtiſtzwar recht, aber es iſtdeswegennicht
einRecht,das legterewird nur durchdieGe-

ſcgebungbeſtimmt,Die Moral beſtimmtda-

her,was rechtiſt,und dieRechtslehre, was

ein RechteinergewiſſenPerſonif. Unter-

ſuchtdieRecheslehrenur , was vermögeder
: Moral
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Moral ein Recht ſeynkann, Und was wegen
derVerhältniſſe,in welchedieMenſchentre-
ten müſſen,um bey der Entwicklung-

ihrer
Kräfteam glücklichſtenundfriedlichſtenmitcin-

“anderzu leben,dafürerklärttoerdenſoll, ſo
heißtſieNaturre< t; beſtimmtſiewas in
einem Staatdafürerkanntwird, o heißtſie
Rechtsgelahrtheit:Das poſitiveRecht
darfdem Naturrechtniezuwiderſeyn, weiles

dadurchauchgegen die Moral wäre; aber es

kannunter den im NaturrechtmöglichenRech-
ten , einige,alswirklichbeſtimmen, ohneent-

ſcheidendeGründefürdieſeAus8wahlzuhaben.
DaraufgründetſichdiemoraliſcheMöglichkeit
verſchiedenerGeſegein verſchiedenenStaaten.

Hierentſtehtnun dieFrage,ob es ſobeſtimm-
te Rechtegiebt,daßkein Staat, der nicht
unmoraliſchgenannt werden müßte,unterlaſe
ſenfann7 ſiegeſeglichanzuerkennen?und ob

es daherFällegiebt,in denen meine Willkühr
in iederStaatsverfaſſung,die moraliſchiſt,
(and das ſollenſiealleſeyn,geſeßlihaner-
kannt „ oder wenigſtensunbeſchränktſeynmuß,
ja welchenichteinmal dieſeAnerkennungbe-

A5 ſons
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ſondersbedürfen,ſondernſie{le<terdings
“_vorausſezen,woferndieGeſetzgebungſelbſt
nichtihrerWürde verluſtigſeynoll?dieſeFäl»
Jemúßtendadurch{on beſtimmtſeyn, daß
icheinePerſonbin, und ‘dieBeſchränkung
meinerFreyheitin dieſenFällen,müßtezu-
gleichauch die Aeuſſerungmeiner Perſönlich-
Feit auſheben.Dieſe Nechtewürden dann

Menſchenrechteſeyn,und ſiewürden al-

leindadurh geſeulihim Staate anerkannt,
daßih vom StaatefüreinePerſonerklärtbin.

Die weitereErörterungführtwiederauf
dreyFragen:muß ieder Menſchals einePer-

ſonanerkanntwerden , oder giebtes einenbe-

ſtimmterenCharakterderPerſönlichkeit? ifdie

UnerkennungdieſerRechte,die unnachlafliz
cheBedingung,um einer“Geſetzgebungals

moraliſchesWeſen zu gehorchen?“und was

iſtüberhauptdieinnereBedingungder Gül-

tigkeiteines Geſees? die lenteFragetvol-

len wir am eren unrerſuchen, weilſiedie Un-

terſuchungder- Übrignicht vorausſezt;aber

dieſe’uichtohne daß ienebeantwortetitun-
terſuchtwerden fönnen.
n Ge-
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GeſetziſtdieVorſchriſt,nahder etwas

entwedergeſchchenmuß odergeſchehenfoll.
“JenesſindNacurgeſete,dieſesſindFreyheitss-
geſege.

—

JedesGeſetfüreinfreyesmoraliſches
:

Weſen‘mußdaherden Charafterdes Sollens

haben.Das SollenbeſtehetAnen Ueberzeugung- daß eineVorſchriftmeiuer
moraliſchenNaturſoangemeſſeniſt, daßich
es als GeſeyzdieſerNaturanerkennenmuß.
Cine Vorſchrift,diedieſenCharakternichtan
ſichhat,kannwohl fürmichzwingendſeyn,
wie dieNaturgeſetze, aberichbraucheihrnicht
zugehorchen, und ichkannundſollmeineFreys
heitgegenallesbehaupten, was michzu etwas
zu zwingenſucht,daßichnichtſoll.Die búr-
gerlichenGeſetze, dienichtdurch«Zwangſon-
dern durchGehorſambefolgtwerden ſollen,
dürfendemCharafcerderFreyheitsgeſezenie

widerſprechen._Esiſ dieinnereBedingungei-
nes iedenGeſezes, welchesMenſchengegeben
wird, daßes den Sittengeſeßennichtwider-
ſpreche.DieſeSitcengeſezekündigenſichdem
Menſchenunmittelbarin ſeinemBewußtſeyn
au, undwennſeineArentzsgleichnichtdurch

i

i ſie
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ſiegebundeniſ,o iſtdochihrDaſeynfürihn
unläugbar.Sie bedürfenkeinermenſchlichen
Beſtätigung, ſondernwerden von uns mit der

Achtungaufgenommen, dieGeſetze,die als

möglicheGebote eines heiligenWillens

erfanntwerdet , erfordern.Da diebúr-

gerlichenGeſezeaberdurchMenſchengegeben
ſind„ ſofönnendieſeGeſezevon andern Men-

ſchennur ‘dann mitAchtungaufgenommen,
und mit gutemWillenbefolgtwerden, wenn

ſieentweder ieneSittengeſetzeſelbſtſind,die

in der GeſellſchaftalsBefehlevorgetragenwer-
den , aufderen Uebertretungnun ‘auchzeitli-
ches; von MenſchenveranſtaltetesWehgeſetzt
iſt;oder wenn -ihreVernunftſelbſtpieNoth-
wendigkeitdesGeſetzeszu ihremWohl einſieht
oderwenn ſieden Menſchen, der ſiegab,von
einerGottheitbegeiſtertglauben.Das lette
wirdaber von einercultivirtenNation nicht

ohúuePrúfunggeglaubt, und da dieſePrúfung
nur durchdie-Vernunftgeſchehenkann, welche

unterſucht, ob das,was einMenſchvorträgt
göttlichſeynkann, ſogründetſichalleinnere

Verbindlichkeitder Geſcledarauf, daßſicdem

¡ er-
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erſtenSittengeſezund der Vernunftgemäß
ſind.Es wird zwarvielesvon den Menſchen
als einGeſetgeachtec, daswider dieVernunft
iſt,wie¿z-B, daßder Landmann ſeineAecer

durchfeinenZaun vor den Verwüſtungendes
Wildesſchügen, oderdas überflüßigeWildaus-
rottenſoll;alleindieſerGehorſamgründetKch

:

aufdie ſeitlangerZeitgewohnteUnterdrüs-

>ung,und aufabergläubiſcheUnterwürfigkeit
gegen Deſpoten+tfeiner aber,der desNah-
mens Menſchwourdigiſt,wird cineſolcheVer-

ordnungdes NahmensGeſe würdigfinden.
Die Vernunftiſtund bleibtdieeinzigewahre

Geſegzgeberinz denn ſelbſtdas Sittengeſetzwird

durchſieerkannt, und ſeineForderungenná-
herentwickele.Was der Vernunftwider-
ſpricht, kaunkcinGeſe fürMenſchenheiſſen,
es iſtderAusſprucheinesThoren, oder die

DrohungeinesRáubers-
Die Vernunfebeurtheiltein Geſet

i
in zwey

Rückſichten, an ich, als der moraliſcden
Natur des Menſchenangemeſſenoder wider-

ſprechend,und in Beziehung auf den

Zweck,der durchdas Geſeterreichtwerden

j foll.
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ſoll.Der ZweckdeuMenſchenbeyallenihren
Handlungen, ihrerNatur nach haben,i�
GlüfſeeligkeitbeyeinemgutenGewiſſen.-Die
Geſetzekönnen nun wohl Letzteresallein,als

dasHöchſte„zumZweckehabèn, abernichtdas
Erſtere,Fſehrwohlaberbeydeszuverbindena-
chen.Jn dererſternRúefſichtſindfiebloß
moraliſcheGeſetze,in derzweytenſindſiebür-

gerlicheGeſetze,deren Zweckdarinnenbeſteht,
zu verhindern,“daß das Laſternihtänſſern
Wohlſtand‘bewirkenkönne,unddie Tugend
darbenmüſſe.“Was“ohneEinflußaùfdas uſs
ſereWohl «andereriſ, iſtfein“Gegenſtand
der bürgerlichenGeſetze.‘Die innereVedins-

gung der GültigkeiteinesGeſezes"iftdäher
dieVernunftmäßigkeit.*Eine Bedingungder
GältigfciteinesGeſeesfürMenſchenifes
alſo, daßſienichts‘enthalten, iwaseinemmos

raliſchenWeſen“entgegeniſ. AlleFälle,die

meinerWillkührüberlaſſenwerdenmüſſen,umn
michalsmoraliſchesWeſenzeigen‘zukönen,
dürfendurchdas Gefesnihtandeësbeſiimme
Ayn ; als ſiees durchfréyeWayleinesmora-
liſchenWeſensan ſichſelb{on ſind,und

wenn
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wivenumay dieſeFolleunterden BegriffMen-
chenrechtezuſammenfaßt„ #0darfkeinaſesdieMenſchenrechteeinſchränken.

__ DieFrage,ob-iederMenſchalsE,
c{esWeſenoderalsPerſonbetrachcetwerden

múſſe,fannuur dadurchentſchiedenwerden,
daßder Charakterder Perſönlichkeitangege,
benwird. Die Perſönlichkeitiſtdas
Vermögenmich uach“ſelbſtgewähltenGeſes
en zu Handlungenzu:beſtimmen„ odernach
Maximenzu handeln. Wo- dieſesVermögen

angetroffenwird, da muß diePerſönlichkeit
anerfanntwerden. Daß es Menſchengiebt,
bey denen dieſesVermögenproblematiſchiſt,
kann dieGeſeßgebung, die ſichnieindieGe-

fahrſeteſoll.dieMoralitätzuverkennen, nicht

berehtigen, irgendeinenMenſchenanders als
einemöglichePerſonzu behandeln.DieAner-
kennung‘derMezſcheurechteiſ dahereineall-

gemeineBedingungder noraliſchenGültigkeit
“einerGeſetzgebung.

Wir gehennun zurnähern(ieSitmangder

Menſchenrechteüber.Sieſindalleunterder For-
“melbegriffen:DerMenſchmußalseiuePerſon
behandeltwerden. Der CharaktercinerPer-

fon
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ſoniſtSelbſtbeſtimmungaus Einſicht.Alles

iſtdaherwider ‘dieMenſchenrechte, was Be-
ſtimmungdur<hfremdeWillführalleinfor-
dert.Dießiſt-dasurſprüngliche,alleandern

unter ſich:begreifendeMenſchenrecht,daßer

ſeineWillführnichtdurchdie“bloßeWillkühr
einesanderneinſchränkenlaſſendarf. Es muß

‘auſſerfremderWiliführallezeitnochein ande-
“

xer Grund,den er ſelbſtbilligenkann,wenn er

“ihneiuſteht,vorhandenſeyn,um ſeineWillkühr

einzuſchränken— unddieſerGrund muß dieAb-

tvendungeinesäuſſeren-dieGeſellſchafttreffenden
Uebelsſeyn,um ihnins beſonderedurchdiebúr-

gerlichenGeſetzeeinzuſchränken.Dadurchun-

terſcheidèn‘ſichEkziehungund Geſegt-
gebung. Die Erziehung:kann den Menſchen
in’vielenFällenbeſchränken,wo ihmdie bür-

‘gerlichenGeſchefreyeWillkührlaſſenmüſſen.
‘AndieſemLeitfadenlaſſenſichdie Menſchen-

‘rechteaufſuchen,indem man nur dieFällebe-

werfen darf, wo feineEinſchränkungdurch

ſittlicheund vernünftigeGründe Statt haben

kann,ohnediePerſónlichkeit- aufzuheben, und

‘twodie BeſchränkungkeinenGrund in den all-
é ES

>
E

s ges
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gemeinengeſellſchaftlichenIntereſſehat. Wo

nur diebloßeWillkühreinesandern ihnbe-

ſchränkenkann, da hac der MenſcheinReche
ſeinerWillführzu folgen,Und ſichder ihm

entgegenſtrebendenWillkührdes Andern mix.
Gewalt zu widerſetzen. i

Am deutlichſtenfälltindieAugen, daßivi
iur da bloßeWillfährbeſchränkenkönne,wo

ſeinBenchmenohneallenEinflußaufdas.mit
Bernunftund RechtzuforderndeWohl und

MBeheandereriſt,und er ſchlechterdings,wenn

er als moraliſchesWeſenhandelnwill,aus
|

innererUeberzeugunghandelnmuß. Jh habe
hier den Beyſaß mit Vernunft und

Recht deswegengemacht,weilman nur un-

ter dieſerBedingnißauf das Wohl anderer

Röäckſichtzu nehmenhat, indem dieGerech-
tigteitſelbſteineStörerin des Wohls der

Böſeniſt.DieſeGleichgültigkeitfürdas wah-
re Wohl und Wehe der Geſeliſchaftund die

NothwendigkeitinnererUeberzeugungfindecſich:

1) inGewiſſensſachen,in ſofernnichtdas Be-

éragenin Handelund Wandel, ſondernnur
der Troſtfürdas Herzvonihnenabhängt.

B 2) in
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2) in Meinungendie rein wiſſenſchaftlichnd,
oder nur das Urtheilüber etwas, undfeinen

Vorſatzetwas zu thunenthalten.DieſeMen-
fchenrechteſindunter dem Nahmen derGétviſs
ſens-und Gedaunkenfreyheitbekannte.Erſtere

beziehtſichvorzüglichaufReligion.
Die Gewiſſensfreyheitkann dem Menſchen

nihtgenommen werden, und alleGeſetze, die

ſteihm rauben wollen, verdienendieſenNah-
men nicht.Unter mehrernGründen fürdieſe

Behauptungſinddiefolgendendie weſentlich-
fien.Die Religionſoll,wie allgemeinaner-
kannt iſt,einTroſt des:Menſchenund keine

Plageſeyn; ſieſollihnüber ſcineunvermeid-

lichenmoraliſchenGebrechentröſten, und ihn
einMittel zu größrerStärke im Vollbringen
des Guten abgeben, indem ſiedieGründe, die

dieVernunftalleinzur Rechtſchaffenheitdar-

bietet, dadurchwirkſamermacht, daßſiedié

Ausübungder Tugendzugleichals das Gebot

einesheiligenunabänderlichenWillens ankün-

digt„und Gott, der dieſenWillen hat,zu-
gleichals einengerehtenund allwiſſenden

EA darſtellt.Wie Etſichnun einMenſch
ans
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_anmaſſenReligionzu gebieten?wie kann erbé-

fehlen,was michtróſten,undwasmichſchre“
>en ſoll,ohnedasgeringſtejenesTroſtesund

dieſesSchre>ensin ſeinerGewalt zu’haben?
wiekann er ſichanmaſſenſihzumSchutzedes

Allerhöchſtenaufzuwerfen, vor dem er ſeinem

eigenenGeſtändnißnachStaubiſt!kanner etz
wa beweiſen, daßer einbevollmächtigterGols
tes iſt,der nichtdiefreyeVerehrungder Gott-

heicimGeiſteund in der Wahrheit,ſondern
einenheuchleriſchenSclavendienſtfürden Gott,
dem nur ein reinesHerzhuldigenkann, er-

zivingenwill?Vernunftalleinſagtuns was

rechtund unrechtiſt, und die Religionmacht
uns nur „ſtärkeres zu thun, ſiekann uns daher
zubürgerlichenGeſchäftenwedertauglichnoch
untauglichmachen.‘Nichtdie Religion, die

tir“bekennen, ſonderndie Beharrlichkeitim

Guten, das wir erkennen,welcheuns unſere
Neligiongiebt,macht uns zu biedernoder

ſ<{le<tenBürgern.EinemMenſchenalleindes>
wegenzu trauen, weil cr gleicheReligionmit
mir bekennt, wäreeben #oſonderbar, ‘alswenn

M iemandy den ichübrigensgar nichtkenne,
| OS mein
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meiit ganzes Vermögen anvertrauen tollte,
weil er michverſichert, daßer gleicheGrunds

äßeder Oekonomiemitmir habe. Jchkann
nievon der Religion, zu der ſichiemandbes
kennt, aufſeinenmoraliſchenCharakterſchlieſ-

ſen,ſondernnur von der Religiondie er in

Herzenhat, und die ih nur aus ſeinenWer-

ken fennenkann. Die Maximendes Menſchen
machenihngur oder böſe,und dieReligion
giebtdieſenMaximennur Stärkeund Beharr-

lichkeitim Handeln.DereinzigeEinwurf,der

gegendieGewiſſensfreyheitmit Schein ge-
macht werden kann, liegtin der Frage:müſ-

ſenReligionengeduldetwerden , diekeinean-

derenebenſichduldên,ſondernalleanderever-
dammen? und muß ſichfolglichallgemeineGe-

wiſſensfreyheitnichtſelbſtzu nichtemachen?

ih antworte : dieſeFrageiſeigeatlicheinsmic
der: muß man dieHerrſchaftdes Aberglaus-
bensdulden?Religionkann, als ſolche,nie
diebürgerlicheOrdnung ſtören.Wer ſeine

Religionnichtum ſeinſelbſtwillenliebt,wer

anderezu ihrzwingenwill, derfann unmöglich
von ihrerWahrheicaud Göttlichkeitüberzeugk

ſeyn
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ſey, dennſon würde er ihrènSieg durch
dieAllmachtGottes glauben, und ſi<nicht

anmaſſen, derunberufeneSachwalterderGott«

heitzu ſeyn. Wer vorgiebtan Gottund Un-

ſterblichkeitzu glauben,und dennochieden,
der in Religionsmeinungenvon ihm abweicht,
aufdieſerErde geſiraftfehenwill,derkann

unmöglihin Herzenan Gott glauben,er

fürchtetſihnur vor den Bildern, dieſichſci»
ner Einbildungskreftbemächtigthaben,und
neidetden Glúcklichen,der von dieſerAngſt
freyiſt.Ein ſolcherMenſchiſteinVerrückter,
der den VernúnftigenalsſeinenewigenFeind
haßt, EineReligiondie durchZwangdie

Menſchenbekehrenwill, iſſowenigReligion,
alsein“Geſey, das von den Menſchenunbe?
dingteUnterwerfungunter den Eigenſinneines
andern fordert, ein Geſetziſk.Ju eineran-

dernAbhandlung*)habeihdas Verhältniß
zwiſchenReligionund Staat zu beſtimmenge-
ſucht, und icherachtees daheruichtfürnöthig,

V3- das

H Ueber die Alleinherrſ<aft,intteuft-
{en Mercur,Decembex1793-!
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das {ot dort geſagtehierzu
*

wiederhoken?
JedeReligion„ . dieſihin denGrenzender
Religionhált’;muß vom Staate geduldetwerz
denz;‘derVernunftalleinbleibtdieWürdigung
der Religionenüberlaſſen, und ter ſichzu kei-

ner Neliáionbefennenwill,muß auchſcinem
Gewiſſenüberlaſſenwerden. JedeRekigionss
vbungdienichtdie gutenSittenbeleidigt,und

o�enbärabergläubiſchiſt; muß daherinicdenr

gutenStaategeduldetwerden. Aber es muß

dagegenauchiedemunbenommen ſeyn,dieGs
te:und WahrheiteinerReligiondurchdieBVer-
nunfézu unterſuchen,und was bey dieferUn-

terſuchungals lächerliherſcheint,darfaüch

belachtwerden. Die Wahrheitfannnielâcher-
lichſeyn, ſiekann es nur dadurch{einen,daß

*

ſiedur<hFalſchheitverunſtaltetwird,und

man tann ſieniht dadurchretten;‘daßman

denSpötterverfolgt, fondernnur dadurch„

daß man zeigt,daßder Spoctnichttrift-
ThâätlicheStörungdesGokttesdienſteseinerGe-

meindedarfaber deswegenin einem Staate

nichtgeduldetwerden, weil ſiedieDuldung

“aufhebenwürde,und der Scaat hacin der
/ Ve-
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BeſtrafungdesMuthwilligenund desFanati-
kersfeinenUnterſchiedzumachen.Sie ándi-
gen beydegegendieGewiſſensfreyheit.— F<
habehierdie Gewiſſensfreyheitnur in Rüct-

ſichtauf die AusúbungundWürdigungder
Religionbetrachtet,-in anderer Rückſichtfin-
detſiekeinHindernißvom Staate,weiler ſie
nur durchdie Ausübungder Religionkennt.

Jn ſofernenichtüberdieReligionſelbſt,ſons
dernüber dieDogmen einerReligion,über
dexen Anzahlund Erklärung,über die Be-

weißgründedieſerDogmen, und über diehis

toriſchenZeugnißegeurtheiltwird,gehörtdas

_ NechtderBeurtheilungzurDenkfrey heit,
diewir nun näherbeſtimmenwollen.

In#6 ferneman nichtwiſſenkann,was ie-

mend denkt,iſtes unmöglichſicheine Herr-
ſchaftúber die Gedanken anzumaſſen; aber

dießheißtauh nichtDenkfreyheit,ſondern
dieſefindetnur dann Statt, wenn ichmeine
Gedanken, ohnedurch die Geſetzedeswegen
bedrohtzu ſeyn,freyherausſagenkann .Un-

bezweifeltiſtes, daßniemand cinRechthaben
kann, mir die Encde>ungwiſſenſchaftlicher

|

V4 Wahr-
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Wahrheiten zu verbieten;denn die Cultur utei.
ner Vernunft gehört zu meiner Menſchheit,und

ichgeheſogleichzur Frageüber, 0b es unter

dieMenſchenrechtegehört, meineMeinungübèr

allesfreyzu fagen.Jchbehaupte, daßdieſe

Fragemit Ja beantwortetwerden muß. Wenn

es ausgemachtwäre, daßWahrhaftigkeitohne
alleEinſchränkungeinePflichtiſt,fowürde
folgen,daß ichmeine Gedankenüberallesfrey
ſagenſoll,und ichmüßtedaherdas Recht

haben,zu thunwasichthunſoll:alleines iſ

durchdengeſundenVerſtandlängſtentſchieden,
daßichnichtunbedingtwahrhaftzu ſeynbrau-
he.

-

Die genaue Beſtimmung,wo icheine

Ausnahmevon derWahrhaftigkeitmachendarf,
hângtdavon ab, in wieferngewiſſeWahrhei-
ten als mein Eigenthumanzuſehenſind, und

„obder ändere immer ein Rechthac von mir

Wahrheitzu erwarten, Die Wahrheiti nur

„dann Wahrheit, wenn ſiean ſich,«alsZwe,
betrachtetwird. Jm Gegentheilwenn ſienur

deswegengeſuchtwird„ weilſiezu etwas gut

iſt„ ſogehörtſieunter die Mittel,dieallein
- nachdem Zweckzu beurtheilenſind.Ju dieſen

gâl-
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Fällen habeih ein Recht aus der Waßrheit
ein Geheimnißzu machen , und ih darf fo gar
eine Unwahrheit ſagen,wenn dieWahrheicein
MittelzurErreichungeinesverwerflichènZwecks
wáre. Wer ſichetwan mit dieſerLehrein dex

Theorienihtausſóhuenkann, der gebeauf
ſeineneigenenWandel Acht, und er wirdet-

ne MengeFällefinden,in denen er darnach
handelte, ohnedaßer Urſachefindet:es zube-
reuen. Wem könntees z.B. gereuen, einen

Menſchen, den einJähzornigerverfolgte, das

Lebendadurchgerettetzu haben,daßer dieſem
einenandernWeg angab,als der Verfolgte
nahm? Jh verſparedieweitereAusführungfür
einen andern Ort,und bemerkenur , daß ſich
aus der “Pflichtwahrhaftzu ſeyn,das Recht
allezeit‘meineMeinungzu ſagenfeinesweges
ableitenläßt.Denn ienePflicheerfoderteine

ſehrgenaue Beſtimmung,wenn ſieohne Aus-

nahmebefolgtwerden ſoll.Der Unterſchied
der fichzwiſchenden beydenSätzenfindet: ih

darfalle8 fagen, was ih weiß,und ih darf
meine Meinungú ber alles ſagen,wird cher

As
dienendas Rechtder Denk(reyheiteinzu

V5 ſchen,
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ſehen.JinerſkernFallkannicheinVerräther
ſeyn,aberim zweytenurtheileih nur über ei-

nen vorgelegtenFall,und ihhabeallerdings
einRechtdarüberzu urtheilen,tie ih darüber

urtheile.Mir das Rechtnehmenmeine Mei

nungzu ſagen,hieſſees mir zurPflihtma-

chenſiezu verhehlen, und keinStaat kann ein

Rechthaben,den Menſchenzu zwingen, ſich

anderszu ſtellenals er iſt,denn dießhieſſe
ihmſeinePerſönlichkeitverbieten.Jch gebe

zu, föónnteiemandeinwenden, daßiedem er-

laubt ſeynmuß, ſeineMeinuugzu ſagen,
und daß er deswegenkeiner Verantwortung
ausgeſeßtiſt,weiler ſiefagt, aber fann es

nichtunrechtſeyn, dieſeMeinungzu haben?
ichantwortet es iſtnichtunrecht,eineMeis

nung zu haben, aber es iſ unrechtfeine

beſſereannehmenzu wollen! Der Staat hat

blos aufHandlungenzu ſehen,und niekann

er dur MeinungeninGefahrkommen. Sind

ſicwahr, ſoſündigter, wenn er ſieunterdrückt,
und ſindſiefalſch,ſowird dieWahrheitſie

ſchonzu verdrängenwiſſen?

Die
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Dié Denkfrey heit äu��ert ſichvorzüglich
in dreyWirkungen, in der geſell<aft-
lihen Unterhaltung, in der ver-

trauten Correſpondenz,und in der

Preßfreyheit. Was die Unterhal-

tung betrift, ſodarfſienachdem , was wir

bishergefagthaben,nichteingeſchränktwerden,
ohnedaßdieMenſchenrechtebeleidigtwerden.

Kana man verbieten, daßſichMenſcheneinan-
der zeigen, wieſieſind?Unwahrheitmuß widers

legt,und Verläumdungbeſtraftwerden; aber

erſteresgeſchichtdur<Gründe, und letteres
kann nichtgéſchehen,wenn dieVerläumdung
nichterwieſenwird.UeberdiePreßfreiheit
iftſehrvielgeſchrieben!worden. Jch laſſealles,
bisaufdiebelicbceDiſtinctionzwiſchenPrefß-
freyheitundPreßfrechheitin ſeinenWürden -

abermichdäucht; daßalleswas von dem Miß-
brauchder Preffreyheitgeſagtwird, bloße
Chimáreiſ,den Fallausgenommen, wodurch
ſieeinUnbekannterungeſtraftverläumdenkann.
Jn dieſemFallegehörtſteaber nichtunter die

Denkfreyheit, denndadurch,daßicheinReche
habemeineMeinungzu ſagen, habeichkein

—
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Rechf michvon der Verantworklichkeieüber die-

fe Meinungvor dem Richterſtuhlder Wahrs

heitloszuſagen.So baldichnichtblostheo-

retiſcheWahrheiten,fondernFaktaerzähle, ſo

kXannman fordern,daßdieRichtigkeitderſels

ben erwieſenwerde, und da dießnur durch

Zeugniſſegeſchehenkann,o bin ichals ein

Lügnergebrandmarkt, wenn ichkeinenZeugen

dafürſtellenkann. Wenn die Preßfreyheit
zurVerunglimpfunggebrauchtwird, o kann

man fordern,daß ſ<{<der Verfaſſernenne,

und ſeineAusſagebeweiſe;uennt er ſichniht,
ſo erklärter ſichals Verläumder, und dieNe-

gierungiſtes dem Verläumdetenſchuldig,den

Verbrecherauszuforſchen, und ienemGenug-
thuungzu verſchaffen.Sind es aberFakta,
die die bürgerlicheEhrenichtbetreffen,ſo
kommt es dann aufGründeund nichtaufZeug-
niſſean,und derNahme des Verfaſfersiſt-daher

gleichgültig;feineMeinungwird dadur<hwe-
der wahr nochfalſch,daß er ſihnennt; er

kannſichvertheidigen,ohneſichzu nennen,
oder er kann ſchweigenund ſieihremSchickſal

überlaſſen.Die freyeCorreſpondenz
läßt
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läßt fi< nicheaus der Deukfreyheit allein her-

leiten; denn daraus , daß ichmeine Meinung
frey ſagendarf,folgenoh niht,daßichGes

heimniſſegegen den Staat habendarf.Es

liegtzwar in der Denkfreyheitzugleichdas

Recht, meine Gedankenmitzutheilen, wem ich
will,und niemand hatdaherdas Rechtmeine

Briefezu erbrechen,als der an den ſiegerich-
tet ſiudzaber es ſeztdiesauch,wenn dieß

Nechtgegen den Staat geltenſoll,voraus,
daßmeine Briefenichtsals Gedanken enthal-
ten , und keineVerrächereyoder andere nachs

theiligeVerabredungdadurchbewirktwird,

Jm legternFallehacnichtalleinderStaat,ſois
dern ſogar der Privatmanndas Rechteinen

Briefzuerbrechen.Wie kann aber der Staar

wiſſen,daß eineCorreſpondenzfürihnniche
nachtheiligſey?ineinemStaat,der dieFrey-
heitder Meinungnichteinſchränkt, hates nie

eineGefahrfürmich, daß mein Brieferbro»
chenwird, ausgenommen,daßdadurchvieles,
was ichnur Einemjagenwollte,nun auchde-
nen bekanntwird,die den Brieferbrechen.
Dieſedürfenabervon allem,was ſieleſen,

feinen
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keinen andern Gebrauh mache, als der den
Staat unmittelbar betrift , oder ſiebeleidigen
dieMenſchenrechte; aber weiterſeheih niht
ein,daß man das Rechtdes Staatesaufdié

Unterſuchungder Correſpondenzbeſchränken
könne.Juneinem Staate,wo mir unſchuldige
Meinungen“zum Verbrechenangerechnetwer»

den,daiſtdie Erbrechungder Briefeohne-
dem das fleinſteUebel,das man zu ertragenháfs

Ganzanders iſtes aber,wenn man im Staat

dieBriefe, dievon einem andern Staat ineí

nen andern gehen, auffängtund erbricht.Dieß
iſtoffenbarungerecht, denn da ſtehter nur ix

dem Verhältniß,worin einNachbarzum anz

dernſteht.Nur eingegründeterVerdachtfann

ihmeinRechtdazugeben, aberer iſtdann auch

<on als im Zuſtanddes Kriegesmit dem an-

dernStaate zubetrachten»Die Unterſuchung
“derCorreſpondenzzweyerStaatendurcheinen
dritteniſteineKriegserklärung.
Gewiſſens- und Denkfreyheitſind die

nothwendigenVedingungen, zur Aufklärung,
und die Aufklärung- iſtdem

*

Menſchen
Pflicht, Jch machemichder Würde eiues
1 AE

Ment-
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Menſchenverluſtig,wenn ih mir nicht-die

zummenſchlichenLebengehörigeEinſichtzuver-

cha�enſuche.Jedermaunhat nichebloßein
Recht,ſonderneinePflichtſichaufzuklären:

DieFrage,iſ es guk/ daß das Volk aufge»
klärtwerde? wäre gottloß,wennſienichtabs

ſurdwäre. Der Menſchwirdnichtaufgeklärt,
er muß ſichſelbſtaufflären.Freylichkannman

ihmdieGelegenheitrauben, ſeinenGeiſtaus-

zubilden, aber man fann ihm nichtdieſeAus-

bildungſelbſtgeben, und die Fragekann da-

hernur folgendenSinn haben: ſoilman dem

Volk dieGelegenheitzur Aufklärungrauben?

Danun der Menſchnur in ſoferneer denkt,
und nah Maximen handelt,ſeinePerſönlich-
keit"beweißt,und ſichdes Menſchennahmens
werthmacht, ſoheißtes ſovielals: ſoliman
den MenſchendieGelegenheitnehmen, ein

Menſchzuſeyn?und nuniſ derFragendeſelbſt
in derFragebegrifſen, und niemand derfragt,
kann úberdieAntworurcheilen. Woliceaber
jemandfragenund urtheilenzugleich, ſo hâtte
er zu erweiſen;daß er einWeſenganz ande-

rer Art iſt,alsdieer zum Volkerecnet.—

Ges»
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Gewöhnlichhalten ſichdieLeutedieſofragen
füraufgeklärt,und dann hieſſedieFrage:iſt
es gut daßandere deufkenwieich? und darauf
ſageih: Nein! denn wenu dirdeinGewiſſen
nichtſagte; daßdu einSchurkebiſt, ſokônn»

feſtdu nichtdaran zweifeln.Wird dieFrage
inNRúckſichtaufden Staat gethan, o iſtes

eben ſovielals.wenn gefragtwürde: iſtdie

Negierungweiſeund gerecht?denn wenn ſie
es iſt,ſomuß ſiecinaufgeklärtesVolk haben,
welchesihreGüteeinſieht, iſtſiees abernicht,
fowirdſiefreylihnur eindummesVolter-
tragen fönnen. Eine VerkehrtheitderBegriffe
iſtes dieAufklärungoder den freyenGebrauch
der Vernunft, vor-«der Staatsverfaſſungzu

rechtfertigen, denn dieſemuß ſichvor derVer-

nunftrechtfertigen.Man kann nichtfragen:

verträgtſichWeisheitund Tugendmit der

Staatsverfaſſung?ſondern:verträgtſichdie

Staatsverfaſſungmit Weisheitund Tugend?

nicht:iſtdieAufklärungdem Staatenüglich?
ſondern: ſchadetdieStaatsverfaſſungderAuf-

klärungnicht?der Unterſchiedzwiſchenwahrer
undfalſcherAufklärunghatkeineobiectiveGúl-

cigfeit
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tigkeit; denn AufélärungiſtdasBeſtrebendie
Wahrheitdurch-eigeneUnterſuchungzu erken-

‘nen, ſiefkann-dahernur-inſofernefalſchheiſs
fen,alsſiegar nichtdaiſt„ ſo wieman auh

von falſcherTugendſpricht, wo garkeinevor-

handeniſt.
Die Menſchenrechte,diewirbisherunters

ſucht-haben,gehörtendarum nichtindas Ge-
bietder Geſetzgebung,weilſiekeinenunmits-

telbarenEinflußaufdas Wohl derGeſellſchaft
haben, und weilſie,da ihreAusübungallein
von derinnernThätigkeitdesMenſchenabhängt,
keinGegenſtandeinesGeſetzes,welchesjeder-

zeitnur durchäuſſereHandlungenbefolgtwer-

“den ſoll,ſeyn_fönnen. Es giebtaberauch
noch:anderè , welchedieGeſetzgebungdeswegeir
anerfennenmuß, weil ſiedie Bedingungent-

halten,unterwelcherderMenſchſichüberhaupt
als moraliſchesWeſenin derGeſellſchaftzeis

gen tain. Dieſewollenwir nunmehruncter-
fuchen-

Bey dem EGEA willman den

Menſchennichtum ſeineMoralitätbringen,
imGegentheilglaubeman ſieihmdadurchzu

SS geben.
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geben. Ein gleichesgeſchiehtbeyderEinſcrán-
kungderDenkfreyheit.Den Fall, daßbeydes
aus abſichtlicherVBosheitund Tyranneygeſche-
‘henkônne, zicheih hiernict in Betrachtung,
weil es nichtnöthigiſt,zu beſtimmen, welche

Rechtedem Menſchennur in verwerflicherAb-

ſie, ſondernwelcceihm úberhaupt— nicht

eutzogenwerden können. Wenn man abervon

einem Menſen begehrte,daß‘er <hlechter-

dingsdas thunſollte,was einanderer Menſch

nichtunter göttlicher, ſondernunter menſchli-
cherAutoritätwollte,ſowürde man ſeineNio=-
ralicätvôlligdadurch aufheben,und er wäre

keinMenſchmehr, ſonderneinWerkzeugeines

Menſchen.Daß dies niemand darf, ließſich
eben ſogut beweiſenals wir es beyder Ge-

wiſſens- und Denkfreyheitgethanhaben-,aber

wir wollennun den Beweis auf dieentgegen-

geſezteArt führen,“unddarthun, daß es nie-

mand duldenſoll,daß man ihm die Mittel

raube ſeineMoralitätinHandlungenzu zeigen.
In iehemFalleiſtdieVermeſſenheitdes Men-

ſchen, derſichanmaßt überGewiſſenund Gé-

dankenanderer zu herrſchen,und in dieſemdie
:

Herab-

E e iA GA
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Herabwürdigungdes Leidenden, den man als

Werkzeuggebrauchenwill , anſchaulicher.
Der Menſch,alsmoraiſchesWeſen,iſt

ſichder Maximen nach denener handelebe-
wußt, er kenntdieGeſetze, denendieſeMaxi-
men untergeordnetſeyn müſſen,"er iſtdaher

zugleichRichterüberſichſelb, und kann kei-

nen fremdenWillen wegen ſeinerHandlungen
fürverantwortlicherklären.Was der Menſch
thut, hatEr gethan, und keinBefehleincs

andern, wenn es nichtPflichtiſtdieſemBefchl
zu gehorchen, entſchuldigtihn.Es fannaber

niePflichtſeyn,widerPflichtzu haudelu,und

der Menſchkann nie einem Befehlgehorchen,
als-inder Vorausſezung,er würde ihnvon
einemmit der MoralitäteinſtimmigenWillen
gegeben.DieſeVorausſezungdarf.aber nicht
ohne Grund gemachtwerdeu, ſondern.muß

|

durchdieVeraunfcertannc werden. KeinWil-

le iſtals fehlerlosund heiligvorauszuſeten,
als dergöttliche, bey iedem andern faun ich
dieGütedes Willensnieanders als aus der

Güte der Handlungerkenueu, und ichdarfbey
keinem Menſchenſchlieſſen,weil er einmal

C2 nichts
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nichts bô�es begehrte,#0 wird er immer nur

Gutes von mir begehren: Es findet daher

gar feine Ausrede des Menſchenmit einem

fremdenWillenvor dem Richterſtuhlder Mos

ral Statt , er“ iſtund bleibtfúrallesſelbÆ

verantwortlich.Nur inſo ferneals nichtüber

dieRechtmäßigkeiteinesVorhabens, ſondern

über dieTauglichkeitdeſſelbenzur Crreichung
cinesgewiſſenZweckszu urtheileniſt,kanner

dem Vefehlcinesandern gehorchen.Die:Klug-
heitverträgtſichmit Subordination, aber die

Sittlichkeitiſtiederzeitgebietend.Der Menſch
darfnie aufSelbſturtheilüberRechtund Un-

recht Verzichtthun„ -ſonſtvergicbt“er ſeine
“

Würde: Dießiſtdie Quelleder Pfli-htenge-

"gen ſichſelbſi.Sie ſtehenunter dem allgemeinen
GeſcztzeigePerſönlichkeitin allem

was du thuſt. Dieſe Pflichtmußich er-

fállen„ und fann ſieaucherfällen,inſoweit

michmein Gewiſſendarüberrechefertigenfann;z
aber dieMittel.michvor ‘denAugen der Welt

zu rechtfertigen,könnenmir entzogenterden.

Moralicätſollabernichtblosin der Geſinnung
"bleiben „ſondern in Handlungendargeſtell

i

werden,
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werden, und daraus entſpringkeinRechtauf
alles, tas zuräuſſernDarſtellungder Mora-
litáterfordertwird. Das Rechtaufalleswas

nöthigiſt,michals moraliſchesWeſenzu‘zei
geu,-gehörtdaher zu den Menſchenrechecn-
Die allgemeineFormel unter der ‘diéſeMen-

ſchenrechteſtehen,fann ſoausgedrúktverdent

Niemänddarfmichals einenGegenſtandſeiner

bloßen:Willtührbehandeln.Es in der Thak
nichtzu ſeyn,iſtPfücht,denScheindavon
nichtzu dulden , iſtcinRecht.DieſesRechtbes
ſtehtvorzüglichdarinnen, daßichkeinemFrems
den den willkührlichenGebrauchmeinerKräf-
te zulaſſen,daß ichmeiuenKörpernichtzum
Genuß hingeben, und daßmir meine Freyheit
nichtdur<bloßeWilkührbeſchränkterden
darf.Dazu kommetnoch, daß ichein Betra-

gen der übrigenMenſchengègenmichfördern
kann,welcheszeige,daßſiemeineMenſchen-
rechteanerkennen. Ein Betragen,welches
dieſeAnerkennungnichcausdrückt,kann nicht

voamir geduldetwerden, ohnedaßichſelbſt
die Achtungzu verwitfenſcheine,dieandere
meinenRechtenſchuldigſind.Selbſtwennes

SIE nicht
Za:
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niht in meiner Macht ſteht,jenesBetragen
von mir abzuwenden, weil dieGewaltzugroß
iſt,ſelbſtdann bleibtimmer einkleinerFlecken
an meinerEhrehängen, weildas Faktum,das

mich herabwürdigte, augenſcheinlich,die Ge-

ſinnungaberin mir , die fichnichtherabwür-

digenließ, nur denkbar iſt:Der Meuſchder
aus ſchmutigemEigennutſichúberdieBegeg-
nung, die er von andera erfährt,wegſetzt,
wirdallgemeinverachtet.Aus dieſenGründen

ließeſichcineTheorieder natúrlichenEhren-
forderungund Höflichkeitableiten.
_Daß ichkeinenwillkührlichenGebrauchmei-

ner Kräfteohne RückſichtaufNechtund Un-

rechtzulaſſendarf;‘iſtnachdemwas bereits

geſagtworden gewißkeinemZweifelmehr un-

terworfen.Die Sprachenſelbſthabendarüber

entſchieden, und brandmarkennichtalleinden

Veleidiger, ſondernauh den Vergeberdieſer
Menſen ette. Schmeichler,Kuppler, Crea-

tur u. . w. finddieNahmen , die dem gege»

benwerden, der ſichzu Dienſtenbrauchenläßt,

dieihn herabwürdigen, weiler dadurchſeine

Menſcheurehtevergiebt.Und dießgeſchieht
mit



/

39

mit Recht!dennichkannmichjederzeitb-ydem

GebrauchmeinerKräfteſhügzen.Diebigher
angeführtenMenſchenrechtehabendiesgemein,
daßſiemir nichtwidermeinenWillen.entzogen

werdenkönnenMeinGewiſenfannnichtbes
herrſcht, meineGedankenmir.nichtgenom,

men , undmeineKräftenicht-widermeinen
Willengebrauchtwerden.DieſeRechtehaften
anmeinemSelbſt, undman könnteſieRechte
der Selbſtſiändigkeitneunen, Es fin-

detaberunterdieſenRechten-derSelbſtſtän-
digkeitnocheinUnterſchiedStatt. Diejenigen

nähmlich, dieſichaufGewiſſens - und G e-

dankenfreyheitbeziehen,kanu ichaufzu-

dpfernſcheinen,ohnedarum nothwendigin

terAchtungandererzu fallen.Denn man
“

kunnniegenauentſcheiden, obmichinnereUe-
berzeugung, oderFurcht,- oderVortheildazu

hiwog, und 0b alſodieAufopferungwahroder

narſcheinbarwar,

-

Opfereichaberdas Recht

arf, meineKräftenichttoidermeinenWil-
lesbrauchenzulaſſen,ſofannih durnichts
meine Niederträchtigkeitbeſchénigen— ich

máßte.denn bewciſenkönnen,daß man mich

“C4 gezwun-
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gezwungen, und daß ih zwarſchwach,, aber
uichtniederträchtigwar.

s

Der Bandit nimmt die unterſieStüfe
unter dieſenverworfenenCréaturencin,und

verſäumtdiéPflichtgegen ſichſelbſt,weil er

fichalsMaſchinebrauchenläßt.Der Bandit

iſtvon dem Mörderder Art des Verbrechens

nachvôlligverſchieden.Er iſtnichtüber den

Mord , den erbegeht, verantwortlich; dieſer
fälltganz aufden , der ihndazubraucht,ſon-
dern er iſtdeswegenſchuldig, daß er eine

Mord auf das Gewiſſeneines andern begeht,
und dadurchallerMenſchenrechteverluſtig.Er

fFannnichtfürden Mord beſtraftwerden , dies

ſeStrafefälltaufdén,derſichſcinerals eis

nes Werkzeugsbediente, ſonderner darfnih:
im Staategeduldetwerden , weil er ſi als

Werkzeugunbedingtgebrauchenläßt.Durc)
einebeyden MenſchennichtſelteneSelbſttär-
hung über die RichtigkeitfeinerMaximer,/

iſtesmöglich, daßſicheinBanditſeineVer-

worfenheitverbirgt, und in ‘andernFällenſo
gar edelhandele.Jchkann einemandern den

GebrauchmeinerKräftezu irgendeinemnicht
ver-
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vertiverflichenZwe Überla��en," aber er darf
michnicht dazu ohne freyen Vertrag zwingen,
dießiſteinMenſchenre<t;michnie zu et-

was verwerſlichenbrauchenzu laſſen,‘dießiſe.
Pflichégegen mich ſelbſt.

Den der.ſich‘einem andern zu deſſenGes
brauchaus Eigennuyüberläßt,“nennt man ei

ne feile Seele. Die Veleidigungdieſer
Menſchenrechte- iſ ſehrgewöhnlich,aberfür

den Menſchenfreundauch.ſehr- traurig.Der
Zwang zum Soldatenſtande,das Matroſen-
preſſenund mehr dergleichengehörthieher.
Jchbin verbundendieGeſeßgebung,der ich
michmit freyer“Wahl und mit Beſonnenheit

unterworfen‘habe,zu beſchügen,- aber nicht
Eroberungenmachenund den Eigenſinneines
andern mit meinemBluce:vertheidigenzu hel-
fen. Mein Körperiſtmein UünleugbaresEi--

genthum, niemand hatein Rechtdarüberzu
ſchaltenund niemanddarfmi zur Stillung
ſeinerLüſtezwingen,Mich uur dem überlaſſen
zu dürfen, den ichfreywähle, iſtmein R e < ts
in dieſerWahl michnur durchmeineNeigung

“

beſtimmen‘und nicheerkaufenzu laſſen,iſ
SS Pſlichc



42

Pflicht gegen mich ſelb.DieBeherrſchung
und Leitungder Neigungſelbſtgehörtin ein
anderes Gebiec der Moralität. Von einer

Hure dieihrGewerbe auf eigeneRechnung
treibt,kann man wohl ſagen, daß ſiedie

Pflichteitgegen ſichſelbſtverleut, ihreMecn-

ſchenrechtenichtachtet,und ihreWürde ver-

‘liehrt,aber man fannnichtſagen, daßſieauf
ihreWürde förmlichVerzichtthut; dennſie
“handeltzwar widerihreWürde,aber ſiebe-

giebfſichderſelbennichtvertragsmäßig, wie

der Fallwäre,wenn ſieſichin A: Gqudelver-

dingte..
Ein Bordelloberherrlltrizibts-/“heiße

dieMenſchenvon dêérErfüllungder Pflichten
gegen ſichſelb oberherrlich,loßſprechen, und

fiezu privilegiren, mitdem Verkaufder Men-

ſchenrechtecinGewerbe zu treiben,Eine mo-

raliſcheAbſurdität, fo auffallendals:es eine

gebenfaun. Die dadurchzu erhaltende.Si-

<erheitgegenAnſte>ung-,wenù ſieaucheben

ſogewißwäre ,: als ſiezweifelhaftiſt,kann

nichtdagegenin Betrachtungkommen , denn

esiſtbeſſerdaß tauſendWollófilingeerkran-
- ken
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ken als daß die Menſchheitin-einemMenſchen
herabgewürdigtwerde.Da dieſeMenſchen-
rechtevorzüglichin dem weiblichenGeſchlechte
beleidigtworden , fohatauchdieGeſezgebung
vorzüglichfúrdeſſenSchuß zu ſorgen.
Die vom Séaate gebilligteVorenthaltung
der unterdieſeund die vorigeGattunggehöô«
rigenMenſchenrechte,wirdmit dem paſſenden
Nahmen Leibeigenſchaftbelegt.Jchbraus-

chewohlnichtzubeweiſen, daßſiean ſichſelbſt

ungerechtiſt, und daßman es nichtalseine

Gnade oderGroßmuthzu preiſenhat, wenn

iemand aufdieſeunmenſchlichenRechteVers

zichtthut; er erfülltnur ſeinePflicht,wofürihm

niemanddankendarf.Es wäreeinſtrafbares
Verbrechen, wenn er es verſäumte.

Die Beſchränkungmeiner äuſſernFreyheit
hindertmichzu handeln, und nimmt mir das

Vermögenmichals moraliſchesWeſen zu zei-

gen. Jh habealſoeinRechtaufmeineFrey-
heit.JedeGefangenſchaftdienichtdurch
Verbrechen,welchein Rechtsformerwieſen
find, verdientworden iſt, iſteineBeleidigung
der Menſchenrechte.Die Pſlichtgegenmich

ſelbſt,
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ſelbſé,
- fordertmichauf, -alles-anzuwenden,

michzubefreyen,und dieAchtungfüreinen

Menſchender im Kampfemit‘dem Deſpotis-
mus. nichtmüde wird, ſichinſeinenMenſchen-

rechtenzu behaupten, iſtdas ſicherſteKennzei-
chen wie ſtarkund wie-allgemeindas Gefühl
fürMenſchenrechteiſt."DieſeBeleidigungder

Menſchenrechteiſtleider!uochſehrhufig,und
ein traurigerBeweiß, wie weitwir noch in

der Geſetzgebungzurückeſind,weildie Belei-

digungdes Rechtsder MenſchheitmitStaats-
geheimniſſenentſchuldigtwird „und. der Nich=
ter ſichfürchtet, ſichvor dem angeblichenVer-

brechervertheidigenzu können„und bloßbes

hauptet, er ſey ein Verbrecher,ohne es vor

dem Publicumzu beweiſen.Wie müſſendie

Geſétzebeſchaffenſeyn, deren Vollzichungdas

Lichtſcheuenmuß! Unter dieſeGattungvon

MenſchenrechtengehörtauchdieFreyheit
mich von einem Staat in den andern

zu begeben.Wie vielund welchesEigen-
thum ichaber vou einemStaatein den andern

führendärf,iſteine andereFrage,die nur

nacheinervollſtändigenTheoriedesEigenthums
bes



/ 45

beantwortetwerden kann. So viel lägeſichim
allgemeinenbeſtimmen, daßih das Eigenthum,
welchesmirdurcheineArt des Erwerbs, die

in allenStaatenein Eigenthumsrechtgründet,
zukommt,und welcheszugleichfransporcabel
iſt,bleibenmuß, dean ichentſagenuteinem

Staate , aber niht dem bürgerlichenZuſtand
überhaupt.Jun letzternFallwürde ichfüglich
allesEigenthum, da iches nur in der bürger-
lichenGeſellſchaftbehauptentann,verliéhren.

Jede Arc Eigenthum-kann aber durch Geld

transportabelwerden;und ichfann daherale

les,was ichzu Gelde machenkann,mitneh-
men , ohnedaß-einemoraliſchangeordnetebür-

gerlicheVerfaſſunges mir wehrendarf,dieß
läßtfi“aber hiernichtbeſtimmen.

Vis hieherhaben wir dieMenſchenrechte
pecébhüediedem einzelnenMenſchenan #i<
zu kommen.Nun wollenwirdiejenigenaufſü-
chen, dieihm im Verhältniß mit ân-

dern Menſchenzukommen.Sie laſſenſich
aus dem Saz entwickeln:- kein Menſch
fann mehr als Menſch ſeyn: Eine

Perſonzufeyniſtdie höchſteStuſeauf der

ein
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ein ‘�terbliches Weſenſichenkann,und dieſe
Stufekannvon allenMenſchenerreichtwerden,

Was ein Menſchſichanmaſſendarf,dürfen
ſihalle anmaſſen.AlleRechte, dieſichein

Menſcherwerbenkann, können ſichalle er-

werben. Man kannaber nichtſagen, alleMen-

ſchenhaben gleicheRechte.Was beydem ei-

nen Rechtiſt, iſtes unter gleicherBedingung
beydem andern auch, aber wozudereineein
Nechthat, hates darumnichtauchder ande=--

re. Ein Rechtwirdnur durchGeſeteertheilt,
und dieſemſſen auſſerdem Nechtſeznüber-

Haupt, nochcinenandern Grund zu Beſtim=

mung derAnerkennungdes Rechts,als ein

RechteinerbeſtimmtenPerſonhaben,Dieſer
Grund fann urſprünglichkcin auderer ſeyn,
alsdieMöglichkeit.derAusübungdesRechts;
denn es wärethörichteinRecht zu ertheileun,

welchesvon dem , dem es ertheiltwurde,nicht
ausgeubtwerden könnte.Alle Rechtemüſſen
erworbenwerden. Die Erwerbunggeſchicht
urſprünglichdurchden.Bewciß-,daßmanu das

Vermögenhabevom RechtGebrauchzumachen.
AlleandereRechtstitelſindnicheurſprünglich,

ſon-
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fondern gründenſich.aufVerträge,oder be-

zeichnennichtdevurſprünglichenErwerbsgrund,
ſonderneinenGrund, wodur< ein anderer
von dem Erwerh meines Rechts

AIGwird. Der urſprünglicheNechtstitel.è» VB.auf
einFeldiſt, daßichdieFrüchtebrauchen,und

es bearbeitenfann.--DieUrbarmachungeines
niemand. gehörigenLandes iſtein zweyter

Rechtstitel,derabernichtmein Nechtaufdas

Landbegründet, ſondernnur den andernvon

der Möglichkeit, ſichdies Nechtebenfallsfür

“fichzu erwerben, ausſchließt,Ein Rechtdag

icherworbenhabe,faun mir ſolangeichden

Rechtstitel, durchdeniches erwarb, noch.be-

fiße,uiht genommen werden ; ſonſtwúrden
dieGeſetſichſelbſtwiderſprechen.

Aus dem.bighergeſagtenergebenſichfol-
gendeGrundſägefürdieBeſtimmungderNech-
te. 1)Nichtskann ein Recht werden, was

nichtüberhauptret iſ.2) was rect. iſ,
wirddurchdás Thun deſſelbenein Reche.

3) Was einNechtaufhebenwürde,kann kein

Rechtmehrwerden. Hierausfolgt,daßalle

MenſchengleicheAnſprüchehabenaufdieRech-
te
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‘te dié noh ni<t erworbet find, aber

-

niché,
daß ſiegleicheRechtehaben.Der“Sag:alle
Menſchenſind von Natur:gleich,ſtehtin gar
FéinerVerbindungmitdem: alleMenſchen

“findſichan Rechtengleichz:denn durchden Veys

ſatvon Natur , ‘werden dieNechte,dieſie

alle erwerbenmüſſen,"ausgeſchloſſen.Die

“Menſchenrechteit Beziehungaufdas geſell»

ſchaftlicheVerhältnißbeſtehendarinn-,-daßes

feineRechtegebenkann,diemeine Menſchen-

‘rechte,(dieih“mirdadurcherwerbe, daßich

michals Perſónzeige,)aufhebenwürden: daß
die ErtheilungderRechte’nachobigenGruud-

ſäen geſchieht,und daßdieWillführ-miruicht

denErwerbvon Rechtenzu hindernſucht.Die-

ſeWillkührwürdeſichdann zeigenwenn mir

der Erwerb von Rechten, diekeinvon Andern

‘erworbenes‘aufheben,verbotenwürde.| Es

muß übermeineRechteeben o geurtheiltwer-

den’,wieüber die Rechte‘anderer.- Daraus

folgt:‘alleMenſchenhabengleichesRecht,aber

aus dem'gleichenRecht, könnenſehrungleiche

“Rechteeukſpringen.Unter den Bedingungen,

‘unter:E ſichderEineeinEigenthumerwer-

ben
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ben kann, muß es. ſich.derandere auc erwer-

ben fönnenzunterden Bedingungen,uneer
denen der eineEhrenſtellenerhält, muß ſieder

andereaucherhaltenkönnen, ‘aberwenner die-

ſeVedingungennichterfüllt,#0hat er au<
diedaraus entſpringendenRechtenicht.Die

Ungereimtheiteines Ackergeſezes,oder ciner

gleichenVertheilungdes Eigenthumsunter
dieBürgereinesStaats,durchden Staat,
wird dadurchvölligklar. Denn, entweder

ſinddieſeGüter gemeinſchaftlicherworbenoder

niht.

-

Jm erſternFallfommen ſieallenzu,

und allehabenein Rechtauf einengleichen
Theil,'derohneeinbeſondersGeſc ihrEigen-
thumiX:in dieſemFalliſtdas Geſe unmög-
lich;im léuternFalleaberhaben ſichalleent-
weder ſchongleich.vielerworben,und das Ge-

#8 iſtunnüg, oder ihreBeſitzungenſindun-

gleich, dannwürde das Geſet,demeinenein
Erwerbsmittelgeben, von dem es denandern

ausſchließt;denn der,der ſichkeinEigenthum
erroarb,befämedesgwegen‘cines,weil er ſich

keineserwarb,und’dasGeſetzwäreungereimt.

D Da
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Daich dadurch, dáß ich ‘einRecht ‘habe,
jedes Necht unmöglichmache, das mein Recht

aufheben würde, ſokann der ‘andereſichdies

Rechtnichterwerben;bevor ichdas meinige

aufgebe.JchdarfmeineRechteaufgeben,weil

ichſiemir erwarb,und ſiekönnen mirnicht

abgedrungenwerden , weilſiemir geſetzlichzus

geſtandenſind,ih kann alſodem Andern mein

Rechtabtreten, und da er mir gleichfallsſeine

Rechteabtretenkann,ſokönnen wir unſere

Rechtegegeneinanderveräuſſern.DieVeräuſ-
ſerungder RechteheißtinBeziehungaufdie,
welcheſiemitfeeyenWilen leiſten,ein Ve r-

trag- Aus den Verträgenentſpringenabge-
leiteteRechte,Alle-Menſchenhabendas Recht
Verträgezu ſchlieſſemUeber die Menſchen-
rechtefann kein Vertraggeſchloſſenwerdeu,

weilih mit ihnendasRechteinenVertragzu
ſchlieſſenveriicre.Niemand kannſichſelbſtzum

Sklaven machen.

Visherhabenwirgezeigt,welchesdieRech-
te des Menſchenin der Geſellſchaftſindin ſo
ferneihm dieGeſellſchaftein Recht zu etwas

giebt;uun giebtes aber nochandere,die er

hat,
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hat „in ſoferneihutdieGeſellſchaftdas Re <t
zu etwas giebt.ZurBequemlichkeitdes Lebens

und zur gröſſernSicherheit/ daßeinBedürf-
vißnichtfehle,iſtes oftgut, daßeinRecht,
welchesſeinerNatur nah von mehrernaus-
geubtwerden könnte,einem Einzigenaus,
lieſſendertheiléwerde, Vorzüglichiſtdies“

- nothwendig,wenn Gefahrvorhandenif,daß
ein Rechtwegendes geringenNutens,den
es giebtwenn es mehrereausüben„gar nicht

ausgeübtwürde. UnterdieſenUmſtändenthut

dieGeſetzgebungrecht,wenn ſieeinigen,die

jenesRechtam meiſtenübten, ausſchlieſſend
das Rechtdazugiebt.Dießiſtdienatürliche

Und rechtlicheEntſtehungderJnaungen,
Monopolien u.ſw. DieſeEinrichtungen
an ſichbeleidigendieMenſchenrechteauchnicht.

Da ſie aber immer eineEinſchränkungder urs-

ſpränglichenRechteſind,ſo müſſenſieſichei-
ner KritikihrerNothwendigkeitzum Wohl der

Geſellſchaftunterwerfen.So bald ſienicht
nothwendigſind,ſindſieungerecht,und“ ſo
baldſiedieBereicherungEinzelnerzumZwe>und

Erfolg haben, ſoſindſiealswederdurchRecht
D 2 noch
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noch duk< Bedürfniß, ſonderndurchdieWills
führeingeführt,den Menſchenrechtenzuwider.

HiehergehörtdieFragevon derRehtmäſs
figkeitprivilegirterStände. Als ‘eine

Ausnahme von urſprünglichenRecht,müſſen
ſiènichtalleinden Menſchenrechtennichtzuwider,

ſondernauchnochimStaatenothwendigſeyn,
wenn ſierechtmäßigſeynfollen.“Ob ſiedieſen

ForderungeneinGenügeleiſten,iſt{on voù vie-

lenunterſuchtworden , und dicNefultatedieſer

Unterſuchungenſindſehrverſchiedenausgefal-
len.“DieUrſacheinágwohl’därinuen liegen,
daß man die beydenFragen:war és rerht

Stände zuprivilegiten?und : iſtes ret , ihz
nen diePrivilegienzünehmen? nichtvonein-

ander trennte Wenn es rechtſéynſolldie

Privilegienaufzuheben,ſo müßen diePrivi-

legirtendadur< nichtzugleichan entſchie-
denen Rechtenverlierenzſiekönnennichtfür

demFehlerder Geſeßgebungbüßen.Der Be-

ſigdieſerRechtehât {e von dem Erwerban-
derérzurückgehalten,ſiekönnenalſovomStaa-
te Entſchädigungfordern,der aber dieRechte

anderernichkdazuanwendendarf;und’ ihnen
î

: ſie
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ſie alſonihtwohlgebenkann.Alles.was die

privilegirtenStändegegenden Staac-ſagen
können, derihrePrivilegienaufhebenwill,das

könnendie andern.Ständegegenden Staat
ſagen,der ſolchePrivilegiengab.Denn fie

kónnenEntſchädigungfürdie bisherigeVerkür-
zung an Rechtenfordern, diederStaatauh
nichtwohlleiſtenkann. Wird dieFrageüber

dieprivilegirtenStändeeinmalnichtbloßſpe-
fulativ, ſondernpragmatiſcherörtertſoiſt
eineRevolutionunvermeidlich.In denFäl
len wo diePrivilegiendem Menſchenrechtzus
widerſind, müſſenſieohneweitersaufhören,

unddafindetkeineFragevon Entſchädigung
Statt.EsiſteinereichlicheEntſchädigungder

Strafe-Lafür, daßmaneinſolchesPrivile-
giumangenommenhat,zu entgehen.:

___ DerAdel war bisheram öfterſtenderGe-

genſtandderUnterſuchung.EineHauptſchwie-
rigkeitbeydieſerUnterſuchungiſtder Begriff,
denman imallgemeinenmitdemWort Adel

zu verbindenhat. MeinerUeberzeugungnach
| habendieSchriftſtellerrecht, welchedenAdel
vedervou perſönlichenVerdienſt- nohvon

D3 Begäns-
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Begün�tigungder Obergewaltim Staat üt-

ſprünglichableiten, ſondernihnaufverſchiede-
ne Stämme der Menſchenzurückführen.Dax-

auserklärenſi<dieEhreund die Vorrethte,
diedem alten Adel, deſſenVerdienſiekeiù

Menſchmehrweiß,vor dem neuen, der ſich

oftdurchwahresVerdienſtempor ſchwang,er-

theiltwerden. Aber darinnen denke ih ſchr

verſchiedenvon jenenSchriftſtellern, daßdieſe

StammverſchiedenheiteinRechtgründenkön-

ne, Aberglaubeund Zeitumſtändegabenihr
einenWerth , wie vielenandernDingen„ der
vor der Vernunftverſchwindet.Dew Negeriſt
ſeineFetiſſeheilig, aber uns nihtmehr, und

dochſindnoh in vielenReligionsgebräuchen
Spürendes Fetiſſendienſtes, woraus abernie-

mand ſchlieſſenwird, daßdieFetiſſenmitRecht

fürheiliggehaltenwerden. Ebenfoweniggiebt
dieAchtung,dieman nochjezthinund wieder

dem Adel erzeigt, cinen Beweißab , daßman

|< von einemandernMenſchenſtammalsLeib»

eigenerbehandelnlaſſenſoll.Beſſerwärees die

Fragenur aufden Adel einesgewiſſenLandes

zuerſtre>en, denn alsdannkönnteman denBe-
griff
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griff entbehren, und brauchtenur zu "unterſu-
chen,ob dieFreyheitendieſesAdels dieMen-

ſchenrechtenichtbeleidigten,und demGanzen
nichtſchadeten.DieſeUnterſuchunggehöre
aberals eineſpeciellenichtin meinenPlan,

Wollteman aberunterdemAdelweiternichtsals
einechrenvolleAuszeichnungvor andern Bür-

gern, wegen gewiſſerVerdienſte, verſtehen, die

ſichübrigensiedererwerbenfann , ſowürdeman

dem Adel in dieſemSinnenichtden geringſten
VorwurfderUnrechtmäßigkeitmachenkönnen.

Offenbarungerechtiſtes , wenn Menſchen

von cinem Recht,das allenzukommenkann,
und füriedengleichvortheilhaftbleibt, aus»

geſchloſſenwerden. Dies findetbeydem Ges

brauchancinerKräftezum Lebensgenuß,und
beyderBenutzungmeinesEigenthumsStatte
HierſindalleMenſchengleich,und vonkeis

nem kann verlangtwerden, daß er weniger
Vergnügengenießealsder andere,wenn dieſer
in ſeinengültigenRechtennichtdadurchge-
kränktwird. Wenn einStand es nichtdulden

will,daß ein anderer mit ihm gleichesVer-

Sulgengenießt,ſo handelter widerdieMen-
D 4 ſchen»
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““�cenrechte.-Darf! ‘eiu MenſchKindeszeugen,
ſodürfenes alle;darfeinMenſchſichin Sei-

“

deleiden
,

ſo dürfenes alle;und dâárfein

‘MenſchimWagen fahren, ſodúrfenes alle.
In allen,was bloßzum Genuß gehört„ haben
alleMenſchengleicheRechte.Dies hindertaber

nichtdaßgewiſſeRechtenur mit Aufopferung
gewiſſerVergnügungenerworbenwerden fön-

nen;dennih darfmeine Nechte_„aufgebe,
wenn ichnichteben dadurcheiueVernachläſſi-
gungder Pflichtgegen mich,ſelbſtanfündige:

nar darfich“nihtdazugezwungem werden.-

Aus dieſemGeſi<tspunktlieſſeſihüberdas
“

eheloſeLeben“der Geiſtlichenand Soldaten

entſcheiden+ Es widerſprichtden Menſchenrech-
“

ten nur dann, wenn iemand gezwungenwird,
GeiſtlicheroderSoldatzu werden;ergreifter

aberdieſeStände unter den damit verbunde-

‘neuBedingungen:freywillig,ſo wird er nicht
‘an ſcinenMenſchenrechtengekränkt,- ſondern

“er begiebtſichderſelbenvon-felbſt.- DieFrage

iſtdabernur, ob es gutoder rechtſey7das

'eheloſeLeben mit gewiſſenStänden zu verbin-

den. Bey dem geiſilithenStande iſtes deswe-

gen
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D genunrecht, - weil es unmöglichrichtigſeyn
kann; daßeinMenſchnur dann ganzgerecht

- Und fromm'iſt,wennmitihmdas Menſchen»
geſchlecht-ausſtirbt.Bey demSoldacenſtand
aber fannnichtsdafúrund dawidergeſagtwer-
den „ bis der moraliſcheWerthdieſesStandes
ſelbſtbeſtimmtiſt,eineUnterſuchungdiemic

“

den Menſchenrechten,
*

auſſerdenFällendiewir

hon beſtimmthaben, viel zu wenig- gemein
hat, als daß hierein Orc fürſieſeynſollte.

Dié letteClaſſevon Menſchenrechtenbe-

greift„“wiëwir géſehenhaben, nichtſowohl
untnittelbareRechte, ſondernvielmehrnur das

RechtſichRechtezu erwerbenunterſich.Die

Rechtedie derMenſchſichKraftſeinerMen-
chenrècht€erwirbt,‘Tann er aufgeben-und-ſie
gegen andereveräuſſern;nur das Rechtſiewie-

“

der zu erwerben,weun ‘er will¿muß ex -ſich
vorbehalten; aus dem erhëlltiù-wie-fern-ein

Menſchdes ‘andernDiener:ſeyndürfe.Ein
DieneriſteinePexſon,die“aufdieSelbſibe-
nuzung (nichtaufden Selbſtgebrauch)ihrer

Kräfte, gegenVortheile,dieihrein anderer
“

zuſagt,Verzichtthut. Er:gelobt-nur Gehor-
5 ſam,
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ſam’,‘inſoferneeineHandlungNuten odex

Schadenbringt,nichtaber inſoferneſiegut
ode?bóſeiſt.‘Der Bedienteleiſtetbedingten
Gehorſam,(Gehorſamunter der Bedingung,
daß man ihnzu nichtsböſengebrauchenwolle;)
von dem Sklaven aber wird unbedingterGe-

Horſamgefordert, leiſienfann er gar feinen,
weil er keinenVertragſchlieſſenkann. Der Bee

dientemuß ſeinenVertraghalten, derSklave

“darffichfreymachen,ſobalder kann.
'

Wenndie bisherabgehandeltenMenſchen-
rechteunter Gattungsbegriſfegebrachtwerden,

fofind es folgende:1) Vefolgungder Forde-

xungmeines Gewiſſens,in dem was nur mich

‘betrifft.2)MittheilungderGedanken.3)Selbſt-

gebrauchder Kräfte.4) UnbeſchränktesEigen-
thum úberden Körper.5)UnbeſchränkteFreys

heitim Wandel. 6) Ein den Menſchenals

PerſonchrendesBetragen.7) GleicheVor-

theilemic andern. ſichRechtezu erwerben.
8) FreyerGebrauchſeinerRechte,oder das

NechtVerträgezn lieſſen.9) GleicherAn-

pruchaufLebens-Genuß. Wer will, faunſie

uncer folgendedreyRubrikenbringen: Rechte
der
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der Selbſtſtändigkeit(1 — 3), derFreyheit
(4—6), derGleichheitœ—9), unddie-

ſeszeigtzugleich, daßſieven durchges
gangenworden ſind.

Die Menſchenrechtekommen LisMenſchen
von dem Staate als möglichePerſon, und als

o in iedem Alter zu, aber der Menſchwird

unwiſſendin allemund alſoauchim Gebrauch
ſeinèrRechtegebohren, er braut dahercine

AnleitungzuinGebrauchſeinerMenſchenrechte»
DießBedürfnißwird durchdieMinorenni-
tätangezeigte.Minorenn inderThaciſt,wer

ſeineMenſchenrechtenichtmit Weisheitgeltend

zu machenweiß, Maiorenn, wer diesverſteht.
Die bürgerlichenGeſetze, die nichrbeyallen

MenſchendieMinorennitätsiahrebeſondersbe-

ſtimmenkönnen, welchesauch an ſichunmög-
lichiſt,weiles feinbeſtimmtesMerémal der

anfangeñdenund bleibendenKlugheitgiebt,

beſtimmeneinAlter,in welchemmöglicherwei-
ſeiederMenſchzurEinſichtſeinerRechtege-
langtſeynkann. DieſeEinſichtkann ihrem
Obiect, den naturlichenForderungendesMen-
ſen, nichtzuvorkommen,und daherkann

nies
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niemand,ehe alleſeineTriebevollſtändigertoacht
find,fúrmaiorennerklärtwerden.„Niemand

ſt vordenſeh8zehendenJahrfürMaiorennzu
halten.Diesiſtdiephyſiſche:Maiorennität,
und dieobigedagegen:diemoraliſche.Die Ge-

ze müſſenaufdieErziehungund aufdieGe-

legenheit, diederMenſch,zu ſeinerAusbildung
hat,und auch-darauf„ daßerunter dem Decl

mantelderMinorenuitátnichtdeſpociſirtwerden

kann;Nückſichtnehmen„ und deswegeneinge-

chi>tesMittelalterzur Majorenn»Erklärung
_ wählen.Die Erfahrungzeigt„ daß.einMann
nah demdreyſigſtenund ein Frauenzimmer
‘nachdem fünf und zwanzigſtenJahrekeine

Fortſchrittemehrin derBildungihresCharaf-
ters machen— er verſtärktſichwohl,aber er

verändertſichnichtmehr; dies ſind.daherdie

äuſſerſtenJahre, indenen derMenſchmaiorengo

ſeynmuß, oder er wird es nie. Sechszehu
Jahreiſt diemindeſteZeitin-der er es ſeyn

kann, das Mittel zwiſchenbeydeniſtdaher,
“die durchdieGeſegezu. beſtimmendeZeitder

bürgerlichenMaiorennität,welches beydem
Manndas dreyund zwanzigſte,beydem Weis

be
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be das ein und zwanzigſteJahriſt.Uebrigens
mögtées beyjeßigerArt der Erziehungimmer

nochbeſſerféyn, dieſeZeit‘durchdieGeſege
hinauf;alsſieherunterzu ſetzen

;
3 tviedies

auchin‘allenmir bekannten Geſeßen“der Fall
if. Wenn ſ{< bey“einerPerſon“deutliche
Spuren“ihresUnvermögenszeigen,ſichbey
ihrenRechtenzu {üÜtßen, #0 darfſiedieRe-

gierungin iedèmAltèrfürminorenú erflären—

cin Fallder ‘z.B.bey zu“gukmüthigenVers

ſchwendertt, ‘beyBVlôödſinnigeiu: a. m. eintrice.

Nun ‘iſtunsweiternichtszu unterſuchenübrig,

alsdie Fräge:ob die Menſchenrechte
verwirkt werden können? Verwirkcwers

deùſievon‘tedem,der ſieinAndern nichtachs
tet. Der Beléidigctédarfſichmit Gewalt in

ſeinenRechten{hüten, und* den ‘audern ‘als

bloße, ihm-läſtigeSachébehandeln.

“

Verwirft

werdenſievon iedemVerbrecher,der ‘diedie
|

_ Menſchenrechte{hügendenGéſeßé"nicat achtet,
Nur dér Verbrecerverwirktſie, abernichtder
deraus Schwachheitfehle:Verbrechen iſles,
wenn ichmeinemVortheilund méinerNeigung-
zumTrotedes Géſeuesfolge.Vergehen

iſt
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iſtes, weni ih zu GunſtenmeinesVortheils
oder meiner Neigung“Ausnahmevon“Geſetz
mache.Schwachheit iſtes; wenn mir Leis

denſchaftdas lebhafteBewußtſeyndes Geſetzes
raubt. Oftiſtes ſchwerzu beſtimmen, welcher

Falleigentlich“vorhandenif. Der Geſichts-

punft,aus dem mandie Uebertretungder Ge-

ſeteauſieht, iſtentweder der der firengenGes

rechtigkeit, dieblosdas VerhältnißderHand-

lungzum Geſetbetrachtet, ‘oderder derBVil-

ligfeit, dieaufdieübrigenHandlungenund
dieLage des-UebertretersNRückſichenimme.

Die Nachſicht, diewir allebedürfen,fordert
uns aufmehrnachBilligkeitalsnachdem fêren-

gen Nechtzu richte„- und ohne die ſtäréſten
Beweiſeniemand ſeinerMenſchenrechtefürver-

luſtigzu erklären.Die nähere- Beſtimmung
der Rechte, die einMenſchdurchverſchiedene
Nerbrechenverliert; und derDauer dieſesVer-

luſtsund andéredamitverwandte Unterſuchun-
gen gehörenin das natürlicheStrafreht—

eineauffallendeLückeunſersbisherigenNatur-

re<hts.Der Grund dieſesMangelsmagdar-
innenliegen,daßes deutlicherin dieAugen

fâllt,
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fällt , daß die BeſtimmungeinerStrafe, eine

geſellſchaftlicheUebereinkommnißerfordert,als
dieVeſtimrfungdes Rechts,aberſie iſtzubey-

‘den gleichnothwendig; und inſoferneſindbey-
|

depoſitio, aberbeydemúſſenſoweic es môg-
lih durchVernunft und nichtdur Willtühr
beſtimmtwerden — und inſofernegehörcdie
RegelfürdieſeEntſcheidunginsNaturrecht.
Ehemanfragt: wie ſtarkſolletwas beſtrafc
werden? muß ſhonvorherentſchiedenſeyn,
ob man überhauptſtrafendürfe?was fürſiraf-
würdig‘zu haltenſey?und von welcherür
dieStrafeſeynkönne?

- Es giebtvieleMenſchen,ia ganzeNatio-
uen welchezur Einſichtin ihreMenſchenrechte
nochnichf‘gelangt, oder durchlangeSllave-
rey von jenerEinſichtvölligentwöhntſind,
keinenBegriffdavon und keinVerlangendar-
nachhaben— wieſollman mit diefenMen-
chenumgehen?wieman mit minorenuenMene
ſchenumgeht!Sie habennoch feineSelbſt
ſtändigkeit; Gewiſſens- und Denkfreyheiehat
fürſie,feinenSian,und Freyheitwiſſenſie
nichtzu gebrauchen;aber ſieſinddochMens-
ſchendiediesalleslerne#fónnen, Man. gebe

ihnen
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ihnenkeine Freyheit, und dringe ihnen . keine

Nechte auf , die ſienichtzu gebrauchenwiſſen,
aber man ſucheihnendicienigenkennenzuler-

nen , dieſiezu ahndenanfangen,und entziehe

ihnendieſenicht,die ſiezu-begehrenwiſſen,
ſondernunterrichteſieindem Gebrauchderſeiben.

VieleMenſchenwerden dagegendurchGe-
waltund Aberglaubenan ihrenMénſchenrechten,
die ſieſehrwohlkennen, gekränkt— was ſollen
dieſethun?Alleswas ſiekónnen, ſichin ihren

Rechtenzu ſchúnen.Aber über dieſenPunkt
werden erſtinder folgendenAhandiengnôhe-
re Erörterungenvorkommen.

Die Menſchheithat nun Hoſniung:, daßdie

glúcflichenZeitenherannahen, wo dieMenſzhen-
rechtegeachtet,und: die Regierungengeehrt
und dauerhaftſeynwerden „ darum,weil dann

dieRegierendeneiſe, dieRegiertenaufgetlärt,
und beydeTheilegerechtund billigſind;—

Hoffnung, daßdiedüſternZeitenverſchwinden
werden , wo bisweilennur dadurchRuhe im

Staateerhaltenwerden kounte,daßdieRe-

gierendenliſtig,die Negiertendumm , uud

beydeTheileabergläubiſchwaren, -

o

——AK
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E, BAS

Ueber das RechteineRevolution
_

anzufangen

«FedeFrage über das, was ret iſt,fann

aufzweyerleiArtunterſuchtwerden, nähmlich:
alseigentlicheRechtsfrage,und alsGes

wiſſensſache,(iuriſtiſ<hund cafu-

iſti<.) Die leztereUnterſuchungmuß ieder-

zeitentſcheidendüber dieFrageausfallen, aber

die erſterekann ſichoſtdamitendigen, daßdie-

Fragegakkeine Rechtsfrageſey: wirddies

aber vor der Unterſuchung{chonvorausgeſecst,

ſo iſtman inGefahr,dieFrageaus falſchan-

gewandten“Principienentſcheidenzu toollen,
und dieBeantwortungmuß daun , wiefieauch
ausfalle;allezèicunrichtigſeyn;weilſieabſpricht,
ws ſieblosabweiſenſollte;michlogiſchauss
zudrücken: weilſieeinbeſtimmtesUrtheilgiebt,
wo ſienur einunendlichesgebenkonnte.)Jun

Es

E den
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‘denbürgerlichenund polizey- Angelegenheiten
iſtes gewöhnlicho leichtzu entſcheiden, und

meiſiensſchonpoſitioentſchieden,ob einemo-

raliſcheFragezugleicheineRechtsfrageſey,
daß man gewöhnlichgar keineUnterſuchung
darüberanzuſtellenbraucht:

/

aber beyAngele-

genheiteny die nichtvor diegewöhnlicheno- i

wohl civil- als criminal- Gerichtshöôfegehören,
darfdieUnterſuchungnichtübergaugenwerden,

- ſondernbey dieſenmuß es iederzeitbeſtimmt

werden,ob ſievor einenhöhernBNichtergehö-
ren,oder ob ſiedemGewiſſengänzlichBeſenwerdenmáſſen.RE

Die Frageüber das RechtzueinerNevo-
lutionfana unſtreitignichtbeyeinemgewöhn-

-

lichenGerichtshofeentſchiedenwerden, weilein

fremderſichdieEntſcheidungnichtanmaaßen
darf,und dex einheimiſchedurchdieſeFrage

ſclbſ�tgleichſamſuſpendirtiſ, indemerdadurch

nothwendigPartheywird. Es iſtauchdieUn-

terſuchungcinerRevolutionbisher, ſoviel1d
weiß,nievon dengewöhnlichenGerichtshöfén,
ſondernvon einerbeſondersdazu niedergeſetz-
ten Commiſſionvorgenommenworden. Es

idunte
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könnte hiezuau< noh der Gruùd gekommen
ſcyn,daß bey cinem Attentat aufdie:höchſte
Gewalt den unternGerichtsſtellen,als mög-
licherweiſeimplicirt„ von der Regierungnicht
wohl die Unterſuchungalleinanvertrautwers

denkonnte.Bey dieſerFrageiſtes daher,
ehewir ſiebeantworten, vorzüglichnothwen-

digzuunterſuchen, obſieüberhaupteiteRechts-

frageſey. Vey iederRechtsfragefindetdie

VBorausſczungStatt,daßſievon iïgendeineur-

Richter, wo nichtnachwirklichen, doh nach

möglichenpoſitivenGeſetzenentſchiedenwerden

kann; denn wenn ſieauchdas erſtemalvorkä-

me, ſo muß dierichterlicheEntſcheidungder-

ſelbendocheinpoſitivesGeſetzfúrfünftigeFäl-
le abgeLenfônnen.Dazuiſt abererforderlich,
daß das Rechtoder Unrecht, nichtblos in der

Geſinnungbeſtehe,ſonderndurchäußereThats-
ſachenerkanntwerdenkönne,und daß dieBez

fügüißdes Gerichtshofsunbezweifeltſey.Bey
unſererFrageaber, da überdas Rechtzu ei-

ner Revolutionentſchiedenwerden ſoll, iſtes

unmöglich, dieBefugnißirgendeinesGerichts-
__hofszu erweiſen; indem iedervor derRevo-

:

Ee lution
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lution beſtehendevon derGegeitpartheyſeyn
müßte,weil durchdieRevolutionſeine.Gül-

tigkeitin Anſpruchgewommenwird; es läßt
ſichdaherwohl eineComite:denken, dieunterx-

ſuchte, 0beineRevolutiongut, aber feinGe-

ric, das darúberurtheilte,ob ſieſelbſtan

ſich, ohneRückſichtaufdazu gewählteMittel

rechtlichwáre. Ein poſitivesGeſezdarüber
müßtenothwendigbeſtimmen,entweder ob über-

haupteineNevoluctionrechtlicherweiſeerlaubt

oderunerlaubtwäre,oderunterwelchenUnm-
ſtändenſieerlaubtwäre.Im erſterenFalle
würdedas verbietende,Geſetzetwasverbieten,
was durchfeinGeſetzverbotenwerdenkaun;
indem durchdas was verbotenwäre, dieKraft
‘derGeſegeſelbſtauſgehobenwürde,und das
Verbotalſo.‘garkeinenVortheilbrächte:das
zugeſiehendeGeſetzaberwürdeſeineeigeneAu-

“‘toricâczufälligmachen,welchesider dieWür-

de der Geſeggebungift?imzweytenFallewür-
de es der KlugheitderGeſetzgebung1 iderſpre-
hen, Fällealsmöglich“zubeſtimmen, dieihre

eigeneAucoritátvernichtenwürden, und dieſe
Fällenichtrechelichunmöglichzu machen.Die

Fra-
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Frage über -das- Rechk eine Revolutionanzu-

fangen, fann: daher gar nicht“rechtlichentſchiez
den:werden. Da man: nun ‘unter‘dem Aus
dru>,das: Recht‘haben, einebeſondere
Begünſtigungein übrigenspoſitiv“anerfann-

tes Recht.auezuüben,verſteht;Fi‘ſo:iſtdie:Fra-
ge ſelbunrithtiggeſtellt, undesmuß anſèate:
wer hat das Recht eineRevolucion

anzufangen?gefragtwerden:wer“thuct
Recht, wenn er eine Revolutiónan-
fángt? Die Fragegehört:alſoeinzigund alé

leinvor-denGerichtshöfder Moral,*und das:

Recht eine.Revolutionanzufangen, känn nies

mandenpoſitivweder gegeben[nochgenommen
|

werden.:Die‘Fragebetriftdaher.nichtdas

SE fonderanurdieRechtmäßigkeit.
Bis“hicherkonutenmirden:Begkiffvon

Nebotülic:ohnenähereBeſtimmunglaſſen,
weil“es zumErweis.„daß“unſere-Frage-keine:

Rechtsfrageſeh„-‘hinlänglichiſt7blos!die ges

wöhülichen'Beſtimmungen;ſo verſchiedenſie
auchin.verſchiedenenSubiecténſeyn“mögen,
zum Grundezulegen:-ber da wirnundie

Gotevorden:Richterſtubl"derMoralgébracht
Lee EZ haben,
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haben , wo nicht blos über äußere Thatſachen,

ſondernüber die innereGeſinnung
*

gerichtet
wird, und wo es nicht-daraufankommt „uns

nur von ‘poſitiverStrafezu befreyen,ſondern
uns vor einerallwiſſendenVernunftzu recht-

fertigen,o iſtes nothwendig,den Begriſf
aufschârfſtezu beſtimmen, um ihnvon allen

verwandten Begriffengenau zu ſcheiden,und

unſerUrtheilvon ihremEinflußfreyzu erhal-
ren. Die Vegriſfedie zunächſtan den der

Revolutiongrenzenſind2VBefreyungei-
nes Volks, Maieſtätsverbrechen,
Rebellion, Hochverrath, Refor«
mation, Jnſurrection undEonſpira-
tion. AllendieſenBegriffenliegteinBemü-
hen die iedesmaligeRegierungzu ändernzum
Grunde ; um fiealſozu erklärenvdirdes am

beſtenſeyn, diemöglichenAetvermga
einer

Regierungdurchzugehen,
In iederRegierunglaſſenſichdreyDinge

unterſcheiden;erſtlichdiePrincipieraufdie
ſiegegründetiſ, oder dieGrundgeſetze:
zweytens-,dieaufdieſeGrundgeſetzeerrichtete
VerfaſſungoderdieConſtitution,und drit-

i tens
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tens die wirklihe Admäini�ration, welche

man Regierung im engern Sinne nennt. Die

Veränderungen können nun die Grundgeſege
treffen, und dann verändertſichConſtitution
und Adminiſtrationzugleich, oder die.Conftiz
tution, in ſoferueſieden Grundgeſegennicht

fúrgemäßerfauntwird, oderblos-dieAdmis
niſiracion.Eine Umáänderungder Grundgeſe-

pe nennt man nun im allgemeineneineRevos

lution.DieAenderung-der Grundgeſezekann
'

in verſchiedenenNückſichten-verſuchtwerden,

dan kann ſiedeswegen

-

umzuändernſuchea,

weilman ſieden Rechtender Menſchheit, und

dem Vortheildes Landeszuwiderglaubt,und
von dieſerArt eiuerRevolutionkannnurdie

Nede ſehn, wenn dieRechtmäßigkeiteinerNes

volutionunterſuchtwerden ſol.Die übrigen
verdammen ſichvon ſelbſt,Es kann aberauch
derFallſeyn,daß:dieAdminiſtrationſclbjé,
um ſicheinegrößereGewaltzu verſchaffen,die

Grundgeſetzezu untergrabenund ihrAnſehen
zu ſchwächenſucht;dies.iſtdann feineRevos

lution,ſondernUſurpationder Herrſchaft.

Geſchiehetesaber,daß dieGrundgeſetzevon

E4 der
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der Regierungplöulichgeändert, Undandere
feſigeſeßtwerden,o rechnetman das auchun-

ter dieRevolutionen.

“

Die Vernichtungeiner

uſurpirtenGewaltiſtVefreyungeinesVolks.
Es fann aberauchder Falteintreten, daßie-
mand dieganzeVerfaſſung, ohneNückſichtauf
cineandere,ſonderneinzigum ‘desVortheils
willen„ den er ſihaus demUmſturzverſpricht;
umzuſtürzenſucht;dieskant auchnichtNevo-

lutionheißen,ſonderniſtHochverrathim éi-

gentlichſienSinne. Wird

-

die Confticution
geändert,weilſieden“Grundgeſesen, ‘oder

dieAdminiſtration,weil ſieder Conſtitution
nichtmehrgemäßiſt, ſo heißtdicsReforma-
tion. EineVerbindungvonMenſchenConſti-
tutionswidrigetwas durchzuſezen, nenut man

einComplott.

-

BetriftdieFeſuchteAenderung
dieAdminiſtrationallein,Uitd zwar - unmittel-

bar die‘Perſonen, dieſieinHändenhaben, ſo
kann dieſesentwederverſchuldeterWeiſege»
ehen , und nur die Subalcernenbetreffen,
und dannwerden dieſevon dexObergewaltim
Staakegeſiraft,ohnedaßdieVerfaſſungver,
ändertwird;oder es ifteinegeheimeVerbia-

dung,
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dung da, ‘�ie zuſtürzen,“umandere‘anihre
Stellezu ſegen.Das lettereheißteineCaba-
legegen ſie:“Gillees im legtenFalleder hôchs
ſienGewalt ſelbſ�,# heißtes Conſpiration:
Gehorchtmanden BefehlenderNegierungniche
mehr,‘ohnedabeyeinenandernZiveckjuhaben,
als ihrnichtzu gehorchen,oderſiegar auszu-

rotten,um desVortheilswillen,dén man ſich
von der Geſetzloſigkeitverſpricht,o- iſtdieſes
Rebellionz‘beleidigtmän dieRegierungaufei-
ve ſolcheArt , daßihre‘rechtlichenFunctionen

unmöglichwürden, wenn dieBeleidigungver-

ſtattetwerden ſollte,o heißtdieſes, wenn es

dieAdminiſtratorender oberſtenGewaltbetrift,
Maieſtätsverbrechen:DieſeErklärungenpaſ-
ſenfüriedeScaatsverfaſſung,und {ließen
ſimméelichdieBedingunginſich,daß dieHan-
deladenin dem.Staate leben; unddieVerän-

derungennichtdüur<häußereGéwalthervorge»
brachtwerden. Nun läßtſichaber nochder

Talldenken; daßdas Volk,beydem Anſchein
ciner offenbarenUngerechtigkeit,

*

oder ‘eines

großenSchadenseinenplöulichenAufſtander-

regtz diesverſiehtman unter einerJuſurreé-
E5 tion,
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tion, Ein AufſiandaberdeſſenZwe>vonkeis
nem deutlichgedachtwird, iſtein Tumult.
Gehorſamsverweigerungaus Leichkfertigkeit
nenut man Jnſubordination. :

Die ErklärungendieſerBegriffegebenvon

ſelbſtdieEntſcheidung, beywelchenvon Recht-

mäßigkeitnochdieFrageſeynkann , oder wel-

cheſchlechterdingsunerlaubtſind.Dieienigen

Begriffe, úberderen Rechtmäßigkeitnochdie

Frageſeynkann,ſind:Revolution, In-

ſurrection,Reformation, und Gehor-

ſamsverweigerung. Hier findetalſo
auchdieUnterſuchungStatt ,bey welchenvon
ihnendieFrageüber ihreRechtmäßigkeiteine

eigentlicheRechtsfrägeſey. Bey derRevolu-

tion iſt,wiewirgezeigthaben, dieFrageüber -

ihreRechtmäßigkeitkeineRechtsfrage!eben

ſowenigbeyder Juſurrection, weiles im Be-

griffederſelbenliegt, daßſiezu Gunſteneines

“wahren oder ſcheinbarenRechts, welchesdie

Negierungnichtangedeihenläßt,oder gegen

dieRegierungſelbſt, diealsungerechterſcheint,
gerichtetiſt,und dahergleichfallskeinepoſiti-
ven GeſetzeúberſeStatcfinden:beyder Nes

forma-
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formation aber iff jene Frage allerdings eine

Rechtsfrage, weil bey ihr dieGrundgeſege,
und alſoauh dieAdminiſtrationder höchſten
Gewalt, in o ferne-ſie.diefenGrundgeſezen
gemáßhandelt, unangetaſtetbleiben: ebendies

iſtauchder Fallbey ‘derGehorſamsverweige-
rung, went ſieniht diehöchſteGewalt ſelbſ>
becrift.

NachdieſerErörterung:der mit dem Be-

griſſeeinerRevolutionverwandten Begriffe
kehrenwirwiederzurückzuunſrerHauptfrage2

wer thutrechtwenn er eineRevolutionans-

fängt?Daß niemand das Recht dazuhat,
habenwir bereitserwieſen;wenn es dahernicht

überhauptungerechtſeynſoll,eineRevoluti-
on zu betrirken, ſo muß es Fällegeben, in

welchender Meüſch, ohneRückſichtaufäuße-
res Necht,berechtiget, oder garverbundeniſt,
feinembloßenGewiſſenzu:folgeu,es entſtehe
daraus was da wolle.Der letteZuſaiſtdeswe-
gen nothwendig,weilſichwohldieAbſicht, aber

nieder ErfolgeinerRevolutionbeſtimmenläßt.
Ein ſolcherFallſeutabernihtalleinvoraus,
daß cs einhôheresmoraliſchesJutereſſefür

“den
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den Menſchengebeyals nachdem“äußernpo-
ſicivenRechtuntadelhafezu leben, öndern
auchdaß-esihm’erlaubtſey; ſi<-unäbhängig
von allenpoſitivenEinrichtüngen*zuHandlüns-
gen, deren Folgenſi{aufdieſe.Eitrichtungen
exſire>en,zu beſiimmen.Ueber*daserſtere,
daßes;einhôherésFútéreſſefurdieMenſchen
gebe, als dieErfüllungpoſitiverGebote,find
die-Stimmenniegethtile|‘gêiveſên’,'ünd dem

Satz:man mußGott mehrgehörchenalsden

Merſchen, iſtnochvon‘niemandöffentlichwi-

derſprochenwörden',-ob-mangleichſehran ſei-
ner}‘Auslèguiig:künſtelte:-‘aber“dadurthiſtgar
nichts:úber®dasaweytedaß:ihdie*poſitiven
Einrichtungen;nach“meinem:Gewiſſen;ohneéi-
nen.äußernBerufdazu:zu?haben,umändern
dáârf, auëgemacht, vielmehrſcheintdie:Klug-

heitwegendes mißlithetGebrauchs„denman

von dieſerErlaubnis«machenföntte,und der

aus.ihrentſpringendenUnſicherheitder bürger-
lichenExiſtenz, und ſelbſt:dieRéligion, alle

VerſuchedieſerArtalsfrevelhaftund!unſicher

zu-verbieten-"DieGründe;‘dië-ſihaus der

Moralund ‘ausderReligionfúrdiegänzliche
Ents
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EnchaltungvônflerEinmiſthungi

in politiſche

Háudel„werinunsunſerVerufnichedazu
verbindet;anführenlaſſem/ſindinder That

ſehr-wichtig,undſcheinewunsgänzlicheReſig>
‘notionin’dieſemFalleaufzulegen:Wir-wollei
ſuchenſe in“ihrer:größtenBúndigfeie|áufzu-
ſtelèn;AILEaziob:nAERE
fid.odernicht

AE

Man kánñdie:cio‘SéESitosfrliorica
füglichin:zweyElaſſen-bringen: -die-cineClaſſe
willüberhaupt-wider‘alle.Verſuche‘eineRevo)

lution zu bewirkenentſcheiden;‘die‘añdere
aberwillnur:zeigeir,daß.nie “einEs

eine

Verbindlichkeithaben:fónne,‘einen-ſólchenV

uch:zu:wagenund daß jeder-ohneſicheinen
Vorwürf“von‘Seirén:derMoral-‘zuzuziehen,
immér-die-Rußeodergár“dénTd einerfomiß-
lichenUnternehmung:vorziehen!dürfe’;ſie-will
aberim allgemeinenfeinVerdammuügsürtheil

: überdeuausſprechéw,«der:nicheſó denft, wie

ſie.Da êdieGründedererſternClaſſedie
Hauptargumeite'enthalten, aufwelcheauchdie
der zweytenClaſſegebauctfind,0 wollenwir

von jenenden Anfangmachen,* Us

f

Bey
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Bey ieder nioraliſchenHaublungſindzwey

Dingeweſentlich,der Fall,der ſiemöglich
macht,und das Geſet,das ſieentwederge-
bietet,oder erlaubt.Vey den Handlungen,
die das Geſetgebietet,wird auf dieFolgen
derſelbengarnichtgeſehen, und béydenen,die

es erlaubt,iſtdie Beurtheilungder Folgen
uns überlaſſen.JedeHandlungwirdferuer
um ihrerſelbſt,oderum ihrerFolgenwillen
unternommen. Da nun iedeHandlungFolgen

hat, ſokann keineHandlungvernüuftigerund

moraliſcherWeiſeohneRückſichtaufihreFol-

gen unternommen werden, auſſcrwenn es die

Natur der Handlungmit ſichbringt, daß die

Folgenſchlechthingütſeynmüſſen,oder wenn

die nachtheiligenFolgengar nichtals aus der

Handlungentſpringendangeſehenwerden kön-

neu. Dies kann abervon feinerHandlungge-
fagtwerden, alsinſoferneſieeinebloßeHand-

lung der Gerechtigkeitiſ; und gar feinen

Grund blos zufälligerFolgenin ſi enthält.

Eine Handlungim Gegentheil, deren gar nicht

zu beſtimmende„ und dennochäußerſtwichtize
Folgenentwederin ihrſelbſtgegründetſind,

oder
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oder doh als ihrer Möglichkeitnach durch ſie

veranlaßcvorausgeſchenwerden könuen,—
eineſolcheHandlungmuß entwederſchiechthin
aus Pflichtgeſchehen, oder e masgänzlich
GteeE

werden.
:

Keine Handlungkannalvifiraiaisweniger
inihrenFolgenüberſehenwerden,als eineNe-
volution. Der’oder die,welcheſiebeginnen,

ſindin furzemnichtmehr über den Gang der-

ſelbenHerr,und könnenſieunmöglichmehr
nachihrenAbſichtenleiten; ſiekönnen daher

unmöglichſichdurchdieAbſichten,dieſiehatten,

rechtfertigen,weiles in derNaturder Sache

liegt,daß dieErreichungdieſerAbſichtenzu-
fälligiſt,und ihrUnternehmenmehrUnglück
bewirke fann,als jenah dem aitenSyſiem,
das ſieumſtießen, erfolgtwäre. Eine Revo-
lutionfazn daher,wenn ſiemoraliſcherWeiſe

mögliſeyn ſoll,nur als eineHandlungaus
Pfichtgedachtwerden. Kann diesaberjeder
Fallſeyn?Wenn ichmichdurchkeineGewalt

zu Handlungenverleitenlaſſenfoll,welche
pſlichtwidrigſind,wenu keineObrigkeitin der

Welt mir einfalſchesZeugnißabdringen, kein

Ure
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Für�t meinen Sohn oder meine Tochterzy Die-
‘nern. ſeinerLüſtemachendarf, ſofolgtdaraus
weiternichts; alsdaß ‘icheheralleSchmach
dulden,als-böôſes-thunſoll.Werde ichan mei-

nen Menſchenrechtengekränkt,werde ih un-

ſchuldigverurtheilt,ſodarfichzwar allesthun

um mein Rechtund meine Unſchuldzu bewei-

ſen,aberihdarfmichnichtgegen.dieRechts-
“pflegeſelbſtauſlchnen, und damitmirnichtun-
rechtgeſchehe,einVolk in dietraurige.Lage

verſeuen, daß:vielleichtgar keinRechtmehr

gehandhabtwerde. Nur im Dulden kann ich

meine Moralitätzeigen, meine Religionbewei-

ſenzdenn ſobaldih michauflehne,o iſtes
‘ungewiß,ob mein Recht,oder meine Furrht
vor dem mir drohendenUebel,dex Gruud

meiner.Handlungenwar. Wie kann ichſagen,

daß mir meinePſlicheüberalles gelte,wenn

ichmichbeſtrebe,meine Wilfkührzum Geſet

zu machen? wie kann ichſagen,daßichGott

vertraue , wenn ichgewaltſammein Sciicfſal
“

durcheigeneKräfteentſcheidenwill?iederder

eine Revolucionbeginnt,muß in der That

willkührlichhaudeln,er ſtößtdieRichtervoi

ERES
E ihren
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ihrenStühlen, die über ſeineHandlungenur-

theilenwoliten, er wirftſichſelbſtzum Herr-
ſcherauf, und machtſeineWillführzurStim-
me des Volks. Wo ſollein ſoler Menſch
Zufluchtfinden?beywem fann er überdas Un-

glú>,das ihnbetrift, Klageführen?beywem-

ſichwegen des Unglücks,das er über andere

brachte, entſchuldigen?beyGott, dem er niche
vertraute?beyden Menſchen,die er fürſi:

aufopferte?und dochiſtdies der am erſtenzu
entſchuldigenſcheinendeUrſprungeinerRevo-

lution, wenn ſieaus dem Scrébengegendas

Unrecht, dasièmandangethanwird,entſpringt.
Wie vielverwerſlichermüſſen-daherdieFälle:
feyn„ wo nur ungezähmteNeuerungsſucht,und

zügelloſerÉigendünkeldieQuellendavon ſind?
Die Fálle,wo’Herrſchſuchtund Eigennußzdie
Triebfedernſind,verdieneninmoraliſcherRück-

ſicht'garfeineBetrachtung.‘DieſeGründeer-

haltendurchdas Betragender tugendhafteſten
Männeraller Zeiten, und durchdiechriſtliche
ReligionnocheinſtarkesGetwicht, das ihnen
aberiederLeſerelbſwirdgebenkönnen;auch
willichhiernichtwiederholen, was ichim zwey--

F ten
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ten Teile meiner Abhandlungüber die Alleins-

herrſchaftim teutſchenMerkur vom Jahre1793

hichergehörigesgeſagthabe.

Die Gründe ‘der zweytenClaſſeder Geg
nerder Revolutionenſindim Ganzenvon den

bisherigennur dadurchverſchieden,daßdie

RechtmäßigkeiteinerRevolutionnicht’ganz ge-

läugnet, ſondernnur vonobigenGründen Ge-

brauchgemachtwird,um ſichvon allerVer-

bindlichkeitzu befreyen,eineRevolution be-

wirkenzu helfen,Man hältes dochfürzu
‘hart,daßſichder MenſchjedesVerfahrender

Obergewaltgegen ihngefallenlaſſenmüſſe,und

man glaubtalſo,daßes zwar Fällegebe,wo
eine Revolutionzu entſchuldigen,aber keine,
wo ſiemoraliſchnothwendigſey. Die mei-

ſtenPolitierwaren bisherderleztenMeinung,
“und gründetenihreErmahnungenan dieRe-

genténdergleichenFällezu verhütendarauf,
Sie betrachtetendieRevolutionenals eineArt

von Nothwehr, die daun eintrete,wenn um

allerechtlicheHülfevergeblichangeſuchtworden,
Der Grundſatzvon dem ſieausgehen, iſt
dieſer:eineRevolutioniſtungerechtwenn zu

ers
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erweiſeniſt,daßdurcheineReformationge
holfenwerden könnte,und ſobald ſiedierechts
licherworbenen“und nichtuſurpirtenRechtedet
Staatsbürgerbeleidige.Da nun aber unceé
dieſeRechte allesgezähltwerden fann,was
nichtconſticutionswidrigerworben iſt, ſo kann

nachihnen, wenn ſieconſequentſind, nieder

FallzueinerRevolutioneintreten.Sie unter-

ſcheidenſichalſovon der erſtenElaſſederGeg-
ner der Revolutionennur dadur<, daß ſie

zwar dieRechtmäßigkeiteinerRevolutionüber“
hauptdahiugeſtelltſeynlaſſen,aber in jedem
vorkommenden Fallezu beweiſenſuchen,und

nachihremGeſicht8punktauchbeweiſenkönnen,
daßſieungerechtwar. Es iſdaherim allge-
meinennur möglich,die Gründeder erſtern
Claſſezuunterſuchen, weildieanderenur durch:
Inſtanzenſtreitet, und nur auf ſpecielleFälle
ſicheinläßt.

:

I< nehmealleobenangeführtePrincipien
als richtigan, und gebedaherzu , daß eine

Revolution,wenn ſiemoraliſchmöglichſeyn
ſoll,nur als eineHandlungaus Pflichtge-'
dachtwerdenkönne.Die Frageiſ alſodieſe:

LS

E fann
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kann ih_ie eine Pflichéhaben, michzu bemü-

heu , die Grundgeſetzedes.Staates, in dem

ichlebe,umzuändern?.Bey derUnterſuchung,
obobigeErtlärungwideralleNevolutionge-

gründetſey, fommees alſodaraufan, ob

wirklichallemöglichenFálle,
diedieszubejahen

i ſcheiuenj"getreulichgeprüftwurden.Da wir

ſhongezeigthaben; daß.dieguteAbſi<t , die
dieglücklichenFolgenbetcrift,nieeineNevo-
lutionrechtfertigenfann, ſoſindalleRechtfer-

tigungen, dieihreGründeausdermóögliten
größernGlückſeligkeitunterderneuenEinrich»
tung‘hernehmenalsungültigverworfen,und
es blêibtuns nurnochÜbrig,

|

zu unterſuchen,
welcheandereGründeſichzurEntſchuldigung
einerRevolutionauffiidenlaſſcn.DieſeGrün-
delaſſenſc, wennalle,die{ aufGlückſe-
lizécitbezichen,ausgeſchlo}ſenwerden,auf
dreyzurü>führen;

— um Ungerehtigfkeit
abzuſtellen;um Gerechtigkeitmög-
lichzu machen,und um Gêrecht igkeit

_wirfli<heinzuführen.Von dieſenGrün-
denmußder legtewiederausgeſchloſſen‘werden,
weil“er etwasbetrifc, was in keinesMenſchen

i

Gemalt
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Getwaltſtehec; denn niemandkannfürdie.Zur

kunftohneVermeſſenheit‘ganz fürſich,noch

wenigeralſofúrandereſtehen:Es bleibenal-

ſonur dieerſtenbeyden übrig.Es iftdem-
“nachzuerſtzuunterſuchen,0b michUngerechs-
tigkeiten,dieder Scaat an mirſelöſt,oder

‘anandernbegangenhat, ‘zueinerRevolution
berechtigenkönnen. Oben wurde dieſeFrage
mic Nein beantwortet;daberda wurde nicht

daraufgeſehen,von welcher“Art dieſeUnge-

‘rechtigkeitenſeynkönnten;wenn es daherFäl-
legiebt,aufdiealleobenangeführtenGründe

nichtpaſſen,ſo iſtauchdurchſienoch.nichts

widerdiemoraliſcheMöglichkeiteinerRevolus

tionentſchieden.Es tann aberbeydieſenUn-

gerechtigéeiteneindreyfacherUnterſchiedStatt

finden:ſiekönnenentweder durchdieAdmini-

ſirationverúbt werden, oder ſiekönneneine

Folgeder gegenwärtigenConſticutionſeyn,
oder: ſiekönnen “auchunmittelbaraus den

Grundgeſetzeshervorgehen.Jt die Admini-o

ſirationalleinSchulddaran, ſofindalleoben

wider die Nechtmäßigkeiteinerdadurch.veran-

‘TaßtenRevolutionvorgebrachtenGründebün-

S3 - dig,
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dig , Und die nähereUnterſuchunggehörtfür
die Beantwortungder Frage, wie man ſich
zu verhaltenhabe, wenn man durchdieWill-

führſeinerObrigkeitUnrechtleidet,Jndieſem
Fallekaun nur von Jnſurrection,,abernichtvon

Revolutiondie Rede ſeyn. J: dieConſtitus
tiondieQuelledes Unrechts, ſo kann ſieaus
den Grundgeſegenverbeſſertwerden,und es

folgtauchdaun nochfeinRechtzu eiuerRe-

volution,ſondernnur zu einerReformation
daraus, Es läßtſichaber der Falldenken,
daß dieGrundgeſegeſelbſtan dem Unrecht,
welchesichleide, {uld ſind, und» dieſerFall
¿ſtvon den beydenerſtenſehrverſchieden.Wenn

ichunſchuldigerWeiſemeinerFreyheitberaubt,
und als Miſſethäterzur Sclavenarbeitver-

dammétwerde , ſoiſtdiesganz etwas.anderes,
als wenn ichmeinerFreyheitberaubtund der

Leibeigneeinesandern ſeynmuß , blos weil

das Rechtder Leibeigenſchaftin der Grund-

verfaſſungdes Staatsliegt,und meinVater
das Unglückhatte, einGegenſtanddieſesRechts

zu ſeyn-Ju dieſemFalleleidenichtih allein,
ſondernzugleichdieMenſchheitin meinerPere

; fon
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ſonUnrecht, mein Dulden iſdahernihtun-
bedingtals moraliſchzu:preiſen,weilesdie

Möglichkeitdes Unrechts„ das nochvieleTaus

ſendenachmir erleiden, enthált.Es iſder-

ſelbeFall,wenn ih, wegen auſrichtigerMicts
theilung-der- von mirgeglaubtenWahrheiten
verfolgtwerde „ und. wenn es nachderGrunds

verfaſſungdes Staatsúberhauptverboteniſ,
in der Erkenncuißder fürdieMenſchenwichtiga

ſienAngelegenheiten— des Rechts„ der-Re-

ligion,der Sittenund derEinrichtungderbür-
|

gerlichenVerfaſſung— weitereFortſchrittezu

machenzdenn da bin nichtih, ſouderndie

Vernunftüberhauptder leidendeTheil.

.

Dies

iſtſo klar,daß niemand,deſſenHerzniché

verſtockt, an der NothwendigkeiteinerRes
volutionin einemſolchenStaatezweifelnkann,
und daß dahernur nochwegen der ſpeciellen
VefugnißeinesbeſtimmtenMenſchenzu dieſer
NevolutiondieFrageſeynkaun.

EbendieſesVerhältnisfindetbeydem zweys

ten Grund einerRevolution, beyder durchſie

zu bewirfendenMöglichkeiteinergrößernGes

rechtigkeitStatt.Haben gewiſſeStände,in ei-

FS4 nem
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Staate ſolchePrivilegien, daßdadurchdie

Gerechtigfeitspflegepartheyiſhwerden muß,
iſtdieJuſtizverfaſſungſoeingerichtet, däßder

Ertweis‘derUnſchulddadurchin viclenFällen

unmöglichwird, und iſtdieſesStaatsögebre»
“

thenſhonin“derGrundverfaſſungvorhanden,

o leidetauhnichtder Einzelne,den das Un-

glúckcrift, allein, ſondernes leidenalleBúrz

ger zugleichdarunter,und ein ſolcherStaat

‘iſtnothwendigeiner Revolution ausgeſett.
Wenn michgewiſſePerſonenohnealleanzuge-
bende Urſache,ohnemir eine Vertheidigung

zuzulaſſen, einkerkernkönnen,ſowirdo�fenbar
an’ der MöglichkeitbeſſererGerechtigkeitge-

wonnen, wenn dieſesUebel abgeſtelltwird,
und da es einoffenbarmoraliſchesUebelif,
fokann dabeyvon keinemäuſſernVortheiloder
NachtheildieRede ſeyn.Unter diefénUmftän-
den fallendaheralleobigenEinwürfegegendas

Befugniszu einerRevolutionhinweg.- Nur

dieBeſtimmungdes ſpeciellenRechtsiſtnoch
zu unterſuchen.DieſeUnterſuchunghataber

nur dann Schwierigkeiten, wenn man vergeſſen
hat, daßdieFrageüberdieRechtmäßigkeiteiz

i :

ner
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ner Revolutionkeine Rethtsfrageiſ, Da ſie

nur von dem Gewiſſenabhängt, und meinGe-

wiſſenmichverbindet, jedesUnrecht, das ich

einſehe,zu verhüten,und dieGerechtigkeitzu
befördern,wenn ichkann,ſoifoffenbar, daß
iedermannrechtthut, wenn er indieſenFällen
eineRevolutionbewirkt, ſobalder kann,und
dieFrageiſtalsdann nur die: wer kann cis

ne Revolutionbewirken?Ein einzelnerMenſch
kann es niché,"wenn ex nichtSouverainität
“hat,und daherſcheintes¿als wenn einſou-
 verainerFürſtam erſteneineRevolucionbe-

wirkenkönne;alleinbeynähererBetrachtung
zeigtſich,daßeinFürſt,als Fürſt,nieeine

Revolutionbewirtenkann. Denner hatent-

weder völligunbeſchränkteGewalt,und das

Grundgeſezdes Staats iſ, ‘daßEiner mic
völligunbeſctränkterGewaltregiere,und dann

gehörenalleVerfügungen,die er macht, zur
rechtlichenVerfaſſung, und könnenkeineRevo-
lutionheiſſen, ſolangeſienichtdieAbſchaffung
dieſerunumſchränktenGewaltſelbſtbetreffen,
‘welchesnihtdurchihnalsRegentgeſchehen
fann, weilex wohlaufſeinRechtVerziche
|

F5 chun,
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thun , aber dieſesRechtnichtfür-andereun-

möglichmachenkann, wenn es nichtſchonau

ſi moraliſch.unmöglichiſi:oder er iſtdoch

durchcinenGrundvertraggebunden, und darf,

wenn er auh wegen desVerfahrensgegenEin-

zelnenichtverantwortlichiſt; (höchſterichter-

licheGewalt hat)doh die Privilegienganzer

- Stánde nichtantaſten„ und dann verwirkter

cine Souverainität,. wenn erdieſePrivile-

gienaufhebenwill, und.iſtin dieſerColliſion

mitungerechtenPrivilegiennichtFürſt, ſon-

dern nur Ménſch, derdas Gute will. Noch

eineBetrachtungmacht es“ aber ſogar unge-

reimt, wenn einFürſt;als Fürſt, eineRes

votuction-zu Guuſten*derMenſchheitbeginnen
wollte.DieRechteder Menſchheit, ſindkeine

erworbenen Rechte, ſieklommenden Menſchen

alsmoraliſchenWeſen zu. Sie könnenihnen

daherauchnichtertheiltwerden. Die Erthei-

lungdieſerRechtewürde ſieindieClaſſeder

Privilegienſegen,und ihnendadurchihreur-

ſprünglicheHeiligkeitrauben. KéinFürſtkann

f< daheranmaßenzu ſagen:ihr ſolltkünftig
vernſnftigwerdendürfen, ihr(olicnichtmehr

1 unges
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Utigeſtraſtmighandeltwerden! denn er kann

¡das nichterlauben was Gott will,und
das nichéals‘eineGnade ertheilen,was

Gote von jedemMenſchenfordert. Ein

Fürſtkann dahernichtmehr als einPrivat
mann indieſemFallethun, er kann erklävrenze
icherfennedas fúrUnrecht, was bisherfür
rechtgalt, und daun zur AbſtellungdieſesUns

rechtsdas ſeinigealsMenſchbeytragen.Eben

ſowenigfann aber auch eineVerſammlung,
diedieMacht in Händen hat,ficheine Ne-

volutionzubewirkenanmaßen,denn alleoben

vorgebrachtenGründe geltenauchgegen ſie.
Auchſiehandeltanmaßend, wenn ſieMenſchen»
rechteerthejlenwill, Sie kannkeinenGlauben

au Gotteund Unſterblichkeiterlauben, cr iſtein

Necht-der Menſchheit, und es iſ diegrößte
VermeſſenheiteinesMenſchen, dieGottheitin

ſeineProtectionnehmenzu wollen.Jedemiſt
es alſo

-

gleichmoraliſchmöglich,eineRevolus
tionzubewirken,und niemandkannſichaußer
der Gewalt derWahrheitſeinerzufälligengrös
fernGewaltrechtlichdazubedienen.

+

Nachdem
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Nachdenrwir nun- die m or ali}<e Mög-
lichkeit einer Révolution unterſuchthaben, ſo

förnntenwir zurErklärung-der‘p-olitiſchea

übergehen, umzu zeigen,wer am erſtenhof-

fenfônne, eineRevolutionzu bewirten; allein

der Einwurf,daß alfoieder, ‘ohne’ſichciner

‘moraliſchnothwendigenVerantwortungvor ‘ei-

nem weltlichenGerichtauszufezen,eineRe-
volutionbeginnen,und die bürgerlicheExi-

Fenzunſichermachenkönne,welchesdochöffen

bar unzuläſſig‘iſt, | kommt uns nah unſerm

Urtheilüber die-Befugnißzu:einerRevolution

mit ſehrvielem Scheinvon Rechtmäßigkeitin

denWeg, und’da wir die zu ſeinerPräfung
nôthigenPrincipien®bereitsaufgeſtellthaben,

: Fo'wirdhierderſchi>lich{eOrtſeynihnzu erx-

öórtern.Die-PrincipiendieſerErörterunglies

gen in der von uns aufgeſtelltenmoraliſchen

_Vefugnißzu einerRevolution.- DieſeBefug-

.nißgründetſichauffolgendezwey Säge: erſt-
lich?dieRechtmäßigkeit-einerzubeginnenden
Revolucionkanndurchkein teltlichesGericht
entſchiedenwerden, undzweytens+ eine-Revos

lutioniſtrechtmäßig,wenn durchſiecineof-
à

fenbare
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fenbare Beleidigungder Menſchenvechteaufge-
hobenwerdenſoll-Hieraus.folgt.nun unmit-
telbar,daßiedeRevolution.ungerechceſey,die.
dieſenangegebenenZwe> nichthat.So bald
alſodieſer2we>nichtvorhandeniſt„ſo iſtſie

ungerechtund einVerbrechen.Nun „finden

aberdabeyzwey FâálleStatt, entwederdieſer

Zweckwirdnichteinmalangegeben, unddaun
iſtdieUnternehmungoffenbarHochverrath,
undgehörtvordeu weltlichenRichter, oderex

wirdgeheuchelty und.daun:entſtehtdieFrage:

wiefannesausgemachtwerden,ob.dasVor-

habenHeucheleyoderWahrheitſey,und wer

darfſic)anmaßendarüberrechtlichzu erfen-.

nen?”DieSchwierigkeitwird dadurchvöllig

gehoben;daß ſie gar nichtvorhanden„iſ.
Wenn.iemandauftritt, und eineNevoolution
zu bewirkenſucht,und dabeyſeinUnternceh-
men als eineHandlungankündigc, - durchwel»
chedieMenſchenrechtegeehrt,und ihrer
VerletzungEinhaltgethanwird;ſobraucht
man nichtdarüberzu urtheilen, -ober inder.
ThatdieſenZwehat, oder ober ihnheuchelt;

ſondernnurdarüber,obdervorgegebeneZwe>
mn
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in Verbinduïtgmit den dazuvorgeſchlagenen
óder gebrauchtenMittelnmoraliſchgut fey,
und dann,wein nichtalleinder Zweck,ſon-
dern auchdieMitteles ſind, dahinzuwirken,
daßer erreicht, und iederMißbrauchverhin-
dertwerde.Findetder FallStatt, daßdieje-
igeParthey, diebeyderRevolutionverliert,
diemächtigereiſt, #0wirdſtepolitiſchunmög-
lich,und dann iſkeine Rede vom Rechtoder
Unrecht— der Schwächeremuß unterliegen.
Daaber der Druck der ungerechtenParchey
durchihrenSiegſtärkerwird, o handeltder

nichtreche, der einepolitiſhunmöglicheRe-

volution ohnebeſtimmteihn entſchuldigende
Veranlaſſungverſucht, und er iſtnichtzu be-

dauren, wenn er gezüchtigtwird. Wir wen-

den uns nun zur Unterſuchungder politiſchen
MöglichkeitcinerRevolutionſelb.

Die Geſchichteliefertuns Beyſpielevon ge-

doppelterArc„ vie eine Revolutionbewirkt

wurde,nähmlichentwedernah einem durh-

dachtenPlan, oder plötlichdurcheinFactum,
das eine Jnſurrectionbewirkte,aus welcher

erſtder Plan-zurRevolutionentſtand.Die
Ver-
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Vertreibungder Tarquinier aus Rôm iſein

állgemeinbekanntes-Beyſpielder legtern,und

dieEnthauptungKarls in Englandein Bey-

ſpieldererſternArt. Wenn die Vertheidigung
meiner MenſchenrechteGrund zueiner Revoz

kucionwird„ ſobraucheih michnichtaufdie
UnterſuchungihrerpolitiſchenMöglichkeiteins

zulaſſen,ich.binſchuldigmeineMenſchenwürde

zu behaupten, was auchder Erfolgſeynmag«
Wenn ichunſchuldigleide,weil man mich für

huldighält,oder ‘auchnur ſo darzuſtellen
ſucht, ſo kann ichdurchGeduldam beſtenmeis

ne Unſchuldzeigen, und ruhigabwarten, bis

ichGerechtigkeit,uud ſeyes aucherſtvondex
Nachwelc,erlange.Socrates hattevolifomm-
nes Rechtuichtaus dem Kerkerzu entflichen—

Wenn ih aber willkührlihohne alleRechts-

formmishandelewerde , fo:fann und ſollih
allestunum mic undandere,denen gleiche
Behandlungdroht, aus dieſemZuſtandzu ers

retten. Ich darfdieUngerechtigkeitlautr-

gen, diean mirbegangeswird,undiedermarn
auffordern,mit mir dieWürde der Menſch-
heitzu vertheidigen, undallesanwenden,mir

die



96
|

die zu: dieſeinAufrufnöthigeFrevheitzuver

ſchaffen,Muß ichdennochunterliegen, ſind-die
MenſchentaubfürihreRechte, ſohabeichkeis
ne Schuld aufmir: Auf dieſemWege entſteht

eineRevolutionnur durcheine Juſurrection-
Ein großerUnterſchiedfindetaber beyeiner

JuſurrectiondarinnenStatt , ob ſieausGefühl

desLeidensderUnterdrúckcenentſtehet„ und

nur dieſeOpferdurchſieſollengerettetwerden,
oder ob fie:aus JntereſſefúrdasRechtan ſich

entſtehet, und die:Menſchenrechte.überhaupt
geltendzu machen“ſucht;- EineJnſurrection,
‘dieaus dem Grunde entſteht„um «dieMen

ſchenrechtegeltendzu machen,iſheilig,und

cinTriumphder Menſchheit.Die Geſchichte
liefertsabervon ſolchenJuſurrectionenwenig:
Beyſpiele,ia ichgetrauetemir kein‘einziges
aufzufinden,und>ihreZahlverſchwindetunter

der Mengevon Complotten, Rebellionen, ‘Ty-
wulten‘undJnſurrectionenaus unleidlichem

. Druck und Mangel,„und-ausJntereſſ2fürein--
zelneleidendeMenſchen:Es iſtſoetwasuns
erhórtes,

- daßine ſolcheJuſurrection-vor-

Fommt„daßſogar ZweifelüberihreMöglich-
ts

|

feit
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keit entſtehenkönnen„undes indieſerRück-
ſichenichtunnöthigſeynwird , diepſychologis
ſcheMöglichkeitcinerJufurrectionüberhaupe
zu unterſuchen,um zu erfahren,0b in dem

Menſchenein ſoallgemeinesIntereſſefürblos -

ßesRechtliege,- daß einereinmoraliſcheJn-

ſurrectiondadurchmögli werde.

UnſereUnterſuchungbetriffthiernichtdie

auſſereVeranlaſſungeinerJuſurrection, als

Mangel,grauſameBehandlängeines Volks,
und dergleichen,ſonderndie innereAnlagedes

Menſchen, durchwelcheeineJnſurrectionbey

einergegebenenVeranlaſſungmöglichwird.

Zu einerJuſurrectioniſes nothwendig,daß
das Urtheil: ichmuß dießmit Gewalt verhins

dern, in‘vielenMenſchenzugleichentſtehe.
Das Factum, welchesdieſesUrtheilverans

laßt,muß daherſoklarerſcheinen,und die

Nothwendigkeitſichzu widerſetzen,-mußſoofs
fenbarerkanntwerden „ daß es keinemerkliche

VerſchiedenheitdarüberindenGeſinnungender
Menge gebenkann. Wenn dieFactaäuſſere
Leidenſind„ diedieMenge treffen, ſo bedarf
es feinerErflârung,‘wieſiein dem Urtheil

G über
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über das Factumeinig ſeynkönue."Wenn abes

"das Factumein-Rechtsfalliſt,#0 iſtes nicht

#0offenbar, wie dieMengedarüberſo einſtim4

migentſcheidenkann: Aber auchim erſtern

FalliſtdieBemerkung, daßein Volk den un

geheuerſtenDruck“ und diegrößteDürftigkeit
Jahrhunderteertragenkann,ohneſh dawi-

der zu erheben, eineSchwierigkeitfürdieEr-

klärungeinerJuſurrectionſelbſtin dieſenFäl«
len. Gewöhnlichſagtman, der Drückhabe

alsdann die Stärkenochnichterreicht, diecis

ne Jnſurrectionhervorbringt.Alleines if
nichtſchwer“in allen dieſenFällenzu zeigen;
daß es Zeitengab, wo der Druck ſtärkerwar,
als.in den ZeitenderInſurrection.Als der

Bauernfriegin Deutſchlandbegano,waren
dieBauern vieljwenigergedrückt„als im drey-

zehntenJahrhundert.Frankreichund England
littenunter ‘den Heinrichenmehr„als unter

dem leztenLüdwig,und dem erſtenKarl,und
es ſolite‘den Amerikanern {wer zu erweiſen

ſeyn, daßfiezu den ZeitenihresAbfallsvon

EnglandwenigerFreyheitgenoſſen, und ſchlim-
mer ‘daran’waren , als vor hundertJahrén.

<<
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Ih ließe daraus, daß Elend und Jammer
allein nie eine Jnſurrectionhervorbringen,
Die unglaublichdeſpotiſchenkleinenScaaten
inAfrifaund Aſten,wo das Volk,wie zun“
Beyſpielin Dahome , ſichgeduldigden Kopf

abſchlagenläßt,damitderDeſpotſeinenPal-
láſtmit den Schädelnpflaſternkönne, beſtätis

gengleichfallsden Sat , daß ElendundDe-

ſpotismusalleinnihtvermögendſind, eine

Revolutionhervorzubringen.Der Grund zu
einerJnſurrectionmuß daherin etwas anderm
geſucht,und kann nichtin dem, was dem

Volgeſchieht, ſondernindem, was es über

das, wasihm geſchiehty urtheilt,gefunden
werden.

“Alles Arge,was di:Menſchentrifft, wird

von ihmin einergedoppeltenRückſichtbetrach»
tet,in einermoraliſchen,und“ in einerphyſi
ſchen.Ju der erſternRückſi<terſcheintes ent-

weder alsverſchuldet; und zwar entwederall-

gemeindurchdié Menſchenüberhaupt, oder

ins beſonderedurchden Leidenden; oder es crs

ſcheintals unverſchuldet,und in dieſemFall
entwederals zufällig,oder als vorſäglich,|

G2 und
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und als- vorſäglichentwederals unbekämpf-
bar,von eineruns völligbeſizendenGewalt,
oder alsbeſiegbar, von einerGewalt , diewir

brechenfönnen;_in-Lerandern Rückſichtiſtes

entweder unvermeidlich, oderabänderlich.Dies

e Urtheileſindes, welcheeineJnfurrection
zurücfhaltenoderbewirken,Glaubt einVolk,

derDeſpotbehandlees ſo arg, kraftder Voll-
machtdie ihmeinhöheresWeſeudazugab,

“

und glaubres ſichzu deſſenDienſtbeſtimmt;
ſomag er handelnwieer will,er hat.keine

Jyſarrection:zu,befürchten.HateinVolk,
wennes auchdieſenGlaubennichthat,noch
zu wenigAusbildung, um dieMöglichkeitver«

CchiedenerStaatsvérfaſſungeneinzuſehen, und

hâltes ſeinefürdieeinzige,deralle.gleichen
müſſen, ſoerträgtes wiederallesalsunabän-
derlich,FallenbeydeScúgenweg,ſobleibt
dem Deſpotismusnoch eineübrig,nähmlich
das wechſelſeitigeMistrauen„ welchesmacht,
daß feinerſeinenGrolldemandern mictheilt,
weiljederfürchtety

der andere möchteaus der
EntdeckungcinerGeſiinnungfürſ{ Vortheil

bey demDeſpotenziehen,undihn gänzlich
Vers
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verderben. Soll ‘al�o einte YJuſurrectionmôg-
lichſeyn,ſomüſſendieſeHinderniſſebekämpft
‘werden. Die erften‘werden durchdenzioar
langſamenaber unaufhaltbarenFortſchrittdes
“Menſchengeſchlechtsgehoben, und wenndieſe

gehobenſind,ſo fanndas leßceentiveder
durchMoralitätüberwundenwerden,oder das

Verderbenkann denMenſchenſounvermeidlich
‘erſcheinen, daßſienichtsmeh glaubenverliès
ren zukönnen.

- Wenn der Deſpotismusnur

nochdièlezteStúgzehat, ſokann man ſagen,

‘daßeingewiſſerGradElenderfordertwird,
um eineRevolutionhervorzubringen, wenn (ie
nichtmoraliſchaus Gefühlder Menſchenrechte
‘erfolgt.Dás Elend, das alsdanneine Inſurs
rectionbälvoivadgezkann‘aberſehrgeringim
Verhältniszu demfeyn, das erduldecwurde,
da derDeſpótismusnochſeinebeyden‘andern

Stüßenhatte.Es gehörtzu dieſerVerzieifs
lungeineArt Muth, dieſichbeykeinemgänz
abergläubiſchenund durchausdeſpotiſchbehan-

deltenVolkefindet“Ein ganzroherMenſch
erhebtſichnicht#0hoch,daßer ſeinLebenmit

Vorſatzdaran wagt,um- nichtelendlebenzn

GZ durſette
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dürfen. Der Muth, den auch ganzrohe Vól-

ker im Kriegeöfters beweiſen, kommt nichtaus
Vorſatz,ſonderndaher, daßſiean dieLebens-

gefahrnichtdenfen, daß ſiewie Hundeabges
richtetſind,ſodaßſiegleichſaminſtinktmäßig
handeln.Nur dann, wenn ſieder Aberglaube
ſelbſtzum Aufruhrauffordert,iſtihrMuth groß

genug das Lebenzu verachten.EineJuſurrecti-
“on,dieaus dem Unrecht, welchesman leidet,nur

in ſofernerfolgt, alsdieſesUnrechtphyſiſches
ElendzurFolge.hat, ohnedaßcinJutereſſefür
reinesRechtdabeyſtattfindet, iſtnochkeiner

moraliſchenWürdigungfähig; ſiegehörtihrer
Möglichkeitnachunter dieNatur - nichtunter
dieFreyheitsgeſetze.Die Einſichtin das Un-

rechtiſtdabeyblostheoretiſch, und nichtpraf-
tiſch»Docherhelleaus dieſerUnterſuchungfo
viel,daßzu iederJnſurrectiondie Einſichter-

fordertwird,daßman Unrechtleide,und daß
man weder gezwungennochverbundenſeyes zu

ertragen. Man kanneineſolcheJnſurrection
eineAntagoniſtiſchenennen. So lange
beyeinemVolkeſichdieEinſichtnichtfindet, daß
man das UnrechtunterkeinemVortwoande, auch

dem
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dem des Befehls eines höch�ten Weſensnicht,
(weildieſesfeiuUnrechtwollenfann,)ertragen
dürfe,ſo langefannbeyihmuiche:einmaldie-
ſeJuſurrectionentſtehen.Wenn auch das

Elend.den Theil, der ſichdawidererhebt,nicht
ſelbſtbetrifft,dasJntereſſeaber aus dem Ge-

fühldes Elendsder Leidenden, und nichtdar-
“aus entſpringt,daßüberhauptUnrechtge-
“ſchieht,auchdann:gehörteineJuſurrection
nochnicht_in-das eigenthümlicheGebiet der

 Moralicàé.Da ſichaber der Menſchnicht
durchVernunft,ſonderndieVernunftdurchs
Gefühlentwickelt; ſoſeßteinemoraliſcheJn-

ſurrectionnichtalleindie Möglichkeit, ſondern
auch ſogardieFertigkeitzu ienerſympa»
thetiſhenvoraus. Das Gefühl,welches
der Menſchhat,wenn er Elend aus Unrecht
ſieht,

.

ſcheineein urſprünglicheseigentliches
Gefühlzuſeyn, dasſichſchwerlichaus andern

Gründenmöchteerflärenlaſſen,ungeachtetes

deswegennichtebenverdient, alsdieGrund-

lagederMoralitätangeſchenzu werden. Es

iſtdieBedingungderEntwicklungdermorali-

ſchenUrtheilsfraft,und der Menſchgelangt
G 4 durch
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durch Reflexion, nichéúber das Gefühl, fow-
dern über die Fälle wo es ſi äußert,die er

dann alsihrerForm nachdur ihnſelbſther-

vorgebrachterkennt, zur Erkenntnisfeinermos
-

raliſhenNatur. Jur naturkichenUnterricht
des Menſchenkommt ‘allezeitder Fallfürdie

moraliſcheEntſcheidungfrühervor, ats erdie
Gründezu dieſerEntſcheidunggefundenhat,
und ſelbſtwenn ‘er dieſeGründe durchUnter-

richterkannt,muß er aufden Fall, der nah

ihnenzu entſcheideniſt,toarten,chéfiebey
ihm praktiſchwerden können„und völligeEvé-

denzerhalten.Bey einerJnſurrectionwegen

Ungerechtigkeitiſtdießnun vorzüglichnoth--

wendig, daßeinwirklicherFalleintrete, weil

hiervieleohneweitläufigeVerabredungzu-

gleichhandelu,und dahereineAufforderung
zur wechſelſeitigenMittheilunghabenmüſſen,
dieihnendiegegründeteHofnunggiebt, von

den andern verſtandenzu werden,und gleiche
Gefühlebeyihnenzu finden.Es kann lange
unter vielenausgemachtſeyn,daß etwas uns

gerechtſey; o langeſieaber durchnichts
úberdas Wie und WanndioſeUngerechtigkeit

|

ab:
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abgeſtelltwerdetſoll,beſtimmtwerden, bleibt

‘esbeydem faltenAusſpruch?es iſungerecht.
EineInſukrectionkan dahernie als durch
dieMoralicätalleinHervorgebracheangeſehen
‘wérden.Aber iſtſiedurchdas Miktkeiden,oder
‘durcheigenesLeidenbewirkt,ſo kanndie Ad-

ſtellungdieſesLeidens, oder die Abfel-
lungderUngerechtigkeitüberhaupt, ihrZiel

_ ‘ſeyn.Ob nun das letztedas ZieleinerJuſur-
rectionjewar,oderje ſeyn’wird, hängtda-
von ab,ob cinVolkzudem Grad moraliſcher
Cultur{ongelangtſey, oder gelangenwer-

‘de,‘daßRechtund Unrechtan ſich, ohneBezie-

hungaufgureoder ſ{limmeFolgendaſſelbeins

rereſſirt,Daß es einſolchesVolk ſchongab,
bezweifleich“deswegen,weiles ließtfeines

giebt, dennes ließeſichniht denken wie ein
:

Volkvon lauterPatriotenſichniht hätteer-

haftenmüſſen.Daß es aberkeinesgebenkann,
iftdarausnichtzu ſchließen.So langeman

nichtläugnenfann,daßes einzelnePatrioten

gab,ſolangedárfman nichtdaranzweifeln,
daßſiedieMaioritäein einemVolk ausmachen
können. In unſernZeitenhatſicheineVer-
:

D

GF wir-
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„wirrungdes Sprachgebrauchsin politiſchmo-

raliſhenGegenſtändenerzeugt„ dievielleicht
manchenden Nahmeneines- Patriotenverdächs
figmacht,aberſolangeman mir keinanders

Wore giebt, dasdie Sacheebenſogut bezeichs-

net, ſolangewerdeichmichdieſesWorts ohs

ne Scheu bedienen,um die:vortreflichſteGe-

ſinnung„ dieder MenſchaufdieſerErdehaben
‘Fann,damit,auszudrücfen.Pa triotnenne

ichden Mann,derentſchloſſeniſtallesdaranzu
fetten,daßindemLande,welcheser bewohnt,
und unter dem Volke,zu dem er gehört, die

Gerechtigkeitſo genau gehandhabtwerde , als

eres im SchooßeſeinerFamiliewünſchtund
zu erreichenſucht, uñd der daherlieberſeinLe-

benhingiebt, als daßer duldet, daßfremde

odereinheimiſchewillführliche-Gewalt,anſtatt
derfreywilligund mitBeſonnenheitanerkann-
ten Geſetzedes Landes,ſeineMitbürgerbeherr-

ſche.Dieſe GemüchsſtimmungheißtPatrio-
tismus, und es thutmir wehe,wenu ichein

fo edles Wort durchJronieentweihtſche.
Nurin einem Lande,wo es Pacriotengiebt,
kanncinemoraliſcheInſurrectionſtattſinden,

Us
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außerdemkann nur eine ſympathetiſche, oder

antagoniſtiſchezum Vorſcheinkommen. Da es

Patriotengebenfanu, ſoiſéaucheinemorali-

ſcheJuſurrectionmöglich, aber{werlichiſtje

„einewirklichgeweſen. Die’Gewißheiteiner
“Snſurrection-beyeineroffenbarenUngerechtig-
Feit, iſtalleindiewahreGarantieeinerStaats-

verfaſſung:-So langedaherdieMaioritäteis

nes Staates uichtaus Patriotenim beſten
Sinne des Worts beſteht; ſo langewird ſich
feinStaaterhalten, R

nur

glänzenund

‘verlöſchen.
Hb es gleichzumWeſeneinerJuibirgn:

gehört, daß ſieplölicheutſtche, ſo kann ſie

‘dochvorbereitetwerden. DieſeVorbereitung
Fann entweder zufälligoder abſichtlichgeſchehen-
Der bloßeFortſchrittder Aufklärungkannei-
ne allgemeineEinſichtin eingewöhnliches,aber

dennochungerechtesBetragender Regieruug
erzeugen; der bloßeZufallkann dieNoth, die

aus derUngerechtigkeitentſpringt,vergrößern
und dadurchfühlbarermachen.Es kann aber
auchgeſchehen, daßeinzelneMenſchen, in der

AbſichteiueJnſurrectionzubewirken, dem Volz
{ fe
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ke die Ungerechtigkeitim Verfahret der Regie-
«xung einleuchtèndzu machen ſuchen, welches

entwederdurch:bloßeAufélärung, oderauch

dadurchgeſchehenfanit,‘daßman den Nach
theil, der aus dem Verfahren“der‘Regierung

- entſtehet, künſtlichzavergrößernweiß.
In dieſenKunſtgriffenliegtdiepolitiſche

MöglichkeiteinerplanmáäſſigenRevolution;
denn ohneInſurrectioniſteineRevolutionnur

“dannmöglich,wenn ſich:dieRegierungaus

EinſichtindasUngerechtederVerfaſſungfrey-
willigſuſpendirt,— „ein Fallder nichtleicht

voréommen dúrfte.- HierentſtehtalſodieFras

ge: thueich‘ret eineJnſurrectionvorzubes
.xeiten?Die Entſcheidungkannnur von meinen

Gewiſſengeholtwerden,und es kommtdabeydar-

auf.an, wieichmirfolgendeFragenbeantwors-
ten fann? ſucheichfeineneigennügigen'Vortheil

fürmich?braucheichbloßdie:Wahrheit,ohne
alleVerblendungskünſte; zu dieſerVorberti-

tung?ſuchteich,wenn es möglich"wäré„der

NegierungebenſogernedieUngerechtigkeitihs

res Verfahrenseinleuchtendzu machen?und

hat RachefeinenLuttiauf mein Untertzeh
men?
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wen? giebcmir mein Gewiſſen‘überdieß alles

eingutesZeugnis,ſothueichrecher.Ver-
worfeuvou der Moral ſind‘aberalle:Künſte,
um durchkünſtlichesElend, und täuſchende-
Ueberrcdung„einegehäſſigeStimmunggegen
dieRegierungin den Gemüthernhervorzubrina

gen „ denn dadurchkann nie etwas Gutes ,ſons
dern-nur-eineantagoniſtiſcheJuſurrectionhers
vorgebracht:werden, die,wenn ſieausgetobt-

hat, dem DeſpotismuswiedervölligeGewale:

zuläßt.Sollte aucheineRevolutiondurch
eineſolcheJnſurrectionpolitiſchmöglichwerden,

ſowürde ſiedoh von der Moralverdammt,
undes ließeſichvorausſchen, daß entwedereis

nezweytebeſſereihreWirkungenwiederaufhe-
ben„oder daßderalteZuſtandüberdieRuinen,
dieſieerzeugte,von neuem zurükkehrenwürde.

DiepolitiſcheMéglichkeiteinerKevolutionhängt»
wiewirgeſehenhaben, immer von derMöglich-
keiteinerInſurrectionab. DieſeMoglictkeit
einerJuſuxrectioniſt:allezeitnothwendig„. aber

ſiekann,wenn ſederRegierungvölligeinleuch-
tend if,eineRevolutionbewirkenhelfen, oh-

ue daßſieinWirflichkeitübergcht,und es-iſt

ein
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ein revolutionäreéKunſtgriffdieſeMöglichkeit
rechtlebhaftdarzuſtellen.Die Furchtvoreis
ner Jnſurrectionhat öfters{on Revolutio-?
nen bewirkt,“dieauſſerdemniegelungenwären."
Eine Revolutionwird daherpolitiſch‘unmög-
li , ſobald von dér RegierungdieJnſurrecti-
on vereitelt'wird.Dieß kann aufzweyerley-
weiſegeſchehen,durchGewalt,die das Volk

in Zaumhält,‘und durchKlugheit,die“ die?

Gelegenheitdazuwegnimmt.EineKleinigkeit
iſtofehinlénglicheinevölligvorbereiteteJn«-

ſurrectionin ihremAusbruchezuhindern.Ei-'
ne‘Ceremonie/*dieetwasduffallendesan |<

¡hat, darfoft
tur ünterlaſſenwerden , und al

lesbleibtruhig.Eine Revolution, dieverun-

glüct,iſtallezeiteinehöchſthädlicheSache,

ſieſcúrztvieleinsVerderben, erregtdas Mis-
traüender Regierung, und macht“denDeſpo-
tismus vorſichtigér.Wer dahereinepolitiſch
unmöglicheRevolutionohnebeſtitimteVeran-

laſſungunterninimt,derhandeltunre<t,und

da überhauptniemandſicherfeynfann, daß
eineRevolutiongelingentverde,fo‘handeltie»

derE ‘dereineRevolution‘abſichtlich
hers
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hervorbringenwill, Und einzighandelt um ei

ne Revolution hervorzubringen.
*

Nux daran

thut jeder Menſchret, daß er ſeineMens

ſchenwürdevertheidiget, daßer andern das

Beyſpieldavon giebt,daß er ſieihreRechte:
lehrt,und daß er ihnènden pflihtmäßigew
GebrauchdieſerRechteeinſchärſt. Jſter bloß
darum, weiler alswahrerMenſchſprachünd|

handelte, UrſacheeinerRevolution,dann wird!

ihn ſeinGewiſſenüber alle‘Folgentröften,-
und ſeinVerfahrenwird ihn nichtgereucn,
wenn er auchder Gewaltunterliegk.

NunentſtehtaberauchganznatürlichdieFra-

ge, was die Regierung fürRechte'ges

geneineNRevolutionhabe. Da wiroben

ſon gezeigthaben,daßdieFrageüberdie Recht»
mäßigkeiteiner:RevolutionkeineNechtsfrageiſ,
ſofolgtdaraus , daß das VerhalteneinerRez

gierungwährenddes Beginnens‘einerRevolu=
tionauchnur nachmoraliſchen, und uichtnach
¡iuriſtiſhenGründen entſchiedenwerden müſſe.
Wir habenauchbiggerden Begriſfeiner Re-
volutionnur. ganz im allgemeinengenommen,
um zu unterſuchen,ob eineKevolucionüber-

haupt



112

haupt ret oder unrecht ſey, ohneuùs in die

VetrachtungdereinzelnenVorfälle, diebeyder

WirklichkeiteinerRevolutionStattfinden„eins

zulaſſen,und wirhattendießauchnihtnô-

thig, weilwir“nur die moraliſcheMöglichkeit
des Vegriſſszum GegenſtandunſererUn-

terſuchungmachten;nun aber, da tir.
das Recheeines ‘weltlichenGerichts, das es

nichtmit dem Begriff, ſondernmit einzelnen

Handlungenzu thunhat, unterſuchenwollen,

iſtes nóôthigdieeinzelnenVorfälle/ aus denen

eineRevolution gewöhnlichbeſteht,aufzuſu-
chen,um nachihnendas BetragenderRegie
rung zu beſtimmen.
__VBeydex Gattungvon Na bEtne.die

ohnePlandurcheinenichtabſichtlichvorbereiz

tete Juſurrection, welchedazubenugttwird,

entſtehen,- findetkeineZergliederung-in einzele
ne ThatſachenweiterStatt,und die Frage,
was dieRegierungzu thun,habe, betriffcnur

ihrBenehmen bey einerJuſurrectionüber-

hauptz denn iſtdieRevolutiondurchgeſetzt,

ſofann dieFragegarnichtſeyn, was ſieals

Regierungzu thunhabe,ſondernnur etwa,
; wie

—
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wie ſichdieabgeſeteAdminiſtrationdieRe-

gierungwiederverſchaffenkönne,und in wel-

chemFalleesihr,moraliſcherlaubtſey , dar-

nachzuſtreben,- Wir habenſhongezeigt,daß

niemanddas-Rechtzu einerRevolutionhabe,:

* und daß.alſodieganze Sache:nichtfürdas
Forum.der Regierunggehöre.

_

Eine Regie

rung hatdaherwederdas RechteineJnſur-
rection,alsſolche,überhauptfürſirafbarzu

erflären,„noh einenGrund, ſievon einer
Claſſeder Búrgeroder Unterthanenverzeihli-
er zufinden, als von einerandern. Aber

da vor der Handnieausgemachtwerden kann,
ob einZuſammenlaufunter den Begriffeiner

Inſurrectionoder unterden einerRebellienge-
hóre„ ſo”hatſieeinRechtiedeungeſcslicheZus
ſammenrottungſo langezu hindern, bis ſie
von dem Zwecéderſelbenunterrichtetiſt.Und
daunhat ſieúberden Zweckſelbſtzu urtheilen,

Jl derZweckgerecht, ſomuß ſieihn,wofern

ſiemoraliſchhandelnwill, miterreichenhelfen,
wenn er ihrnichtdieFortſezungder Regie-
rang unmöglichmache;und thuter dieß,ſo
mußſieſichſelbſtaufheben.Jt er ungerecht,

: H E
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ſo muß ſteihn,wo möglich,zu hinderfus
<en; und ſcheinter nur gere<t,#0muß ſie
die Bürgercinesbeſſernzu belehrenſuchen.
Dießallesgiltabernur beyeinerJnſurrection,
wodurchſihderWille des ganzen Volts of

fenbarc,und es wird dadurchnur diePflicht
der Negierurginal’gemeinermoraliſcherRück«

fichtdargeſtellt,es werden dadurchnur die

Leicungsbegriffe- zur gewiſſenhaftenUnterſu-
hung gegeben,

-

dieſeUnterſuchungſelbſt"aber

der Regierungnochvorbehalten, dieſeUnter-

ſuchungerfordertaber diegehörigeZeit,und
fann-ſeltenſoſchuell, “alses Juſargentenfor-

dern, geeudigtwerden „ denn tvenn gleichdie

MoraljedeRegierungverdammt , diedieMen-

ſchenrechtebeleidigt, und ſievorenthält, ſs

legtſieihrvon der andern Seite dochauc
diePflichtauf, dieAnarchieſoſehrals môg-
lichzu verhindern,und feine Entſcheidung
über Recht und UnrechtdurchbloßeGewalt

zuzulaſſen, und ſichdaher der Juſurreetiot,
die ſichdieſesanzumaſſenſcheint, mit Ernſt

zu widerſetzen.Das BetrageneincrRegie-
rungbey einerInſurrectionim Ganzeniſt

daher
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daher ſehr{wer ſeinentmoraliſchenWerth
nachzu beſtimmen,nur ſieſelbkan wiſſen,
ob ſieſichoderdie MeuſchheitzuniZiel ihres

Beſtrebensſetzte.Dieſeshindertaber niche,
daßeinzelneSchritteder Regierung, oder ih-
rer Subalternen moraliſchgewürdigtwerden
können. Jt es derJuſurrectiongelungen,den

Siegdavon zu tragen, ‘und hat ſicheineRe-
volutiondaraufgegründet,o kann dienun

abgeſetzteRegierungnachdem Ausſpruchder

Moral , o vielicheinſehe,nichtsmehr unters

nehmen,um ſihderHerrſchaftwiederzu be-

mächtigen, denn von derHerrſchaftird vor

dem Nichterſtuhlder Moral nur dieNecſen-

ſchaftvon der ErfüllungihrerPflichtengefor-
dert,ſteſelbſtabernieals einperſönlichesRecht
ertheilt.Der Menſchiſteinzigund alleindes-

wegenverbunden eineNegierungzu ertragen,

damitüberNecheund Unrechtdurchden Aus-

ſpruchder Vernunft, und nichtdurchGewalt

entſchiedenwerde. Jt dieſänBedürfniſſeab-

geholfen, #0hatfeinMenſchdas Rechteinem
andernſichzum Herrnaufzudringen,Bey ei-

ner Revolutionkönnenaber.zweyFälleeintre,

__D2 ten:
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ten? enfiveder es erzeugt ſicheinteneueRegie-
rung, oderes bleibtdieAnarchieherrſchend.
Jm erſtenFallehatdie älterekeinRecht, ſich

wiederaufzudringen,und im zweytenkeine

Pflichtmehr, der Anarchieabzuhelfen, uner-

achtetes ihrerlaubtiſt,wenn ſieden Verſuch

machenwill. Von dem Falle,wo eineRegie-

rung dieGewalt uſurpirthat, und dieandere

durchſienihtaufgehoben, ſondernverſtoßen

wird, wie z.B. wenn einFürſtden andern

vertreibt, iſthierdieRede niht. Ju dieſem

Fallekann nachdem äuſſernNechtentſchieden

werden, wer von beydender Uſarpatoriſc.

Bey einerplanmäßigenRevolution finden

zweyEpochenStatt , dieder Vorbereitung,und

diedes wirklichenAusbruchs,Geſchiehtleute-
rer ohnedaßdieNegierungetwas ahndete, ſo

befindetſieſichineben dem Falle,als beyei-

ner plöglichenJuſurrection,und ihrBetra-

gen iſtaus dem bisherGeſagtenzubeſtimmen.
Wird aber dieVorbereitungentde>t, ſokann

es geſchehen, daß durchdiedawider gemacha
ten AnſtalteneineJuſurrectionveranlaßtwird,

und dann 1riccwiederobigesVerhaltenein,
i oder
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oder es lauft bey dieſenAnſtaltenim Ganzen
ruhigab, und dieRegierunghates nur mit

den Anſtifternder Nevolutionzu thun. Die

Regierunghataberunſtreitigdas Recht,je-
dermaun der Plane hat, von deren Zwecten

und Abſichtenſieweiternichtsweiß,alsdaß
ſieder Gegenftanddavon iſt,und daßeine

Veränderungder bisherigenbürgerlichenOrd-

nung vor ſichgehenſoll,darüberzur Verankt-

wortung zuziehen; denn‘ohnedieſesRecht

wáre es ihrunmöglich, ſichwider Gewaktthäs

tigkeitzu ſchützen.Die rechtlicheUnterfuchung

darüberzerfälltin zwey Haupttheile,in die

Unterſuchungüber | die bezwe>teRevolution

überhaupt, und überdiedazuſchonangewand-
ten Mittelinsbeſondere.Was nundie leßtern
betrift,ſo fönuen und müſſenſe gauz nach

dem gewöhnlichenRechtbeurcheiltwerden,in

ſoferndieſesRechtnichtdurchdieRevolution

alsüberhauptungerechtangeſchenwerdenkaun,
ſondernſeinemgrößtenTheilenah ſelbſtwies
der eingeführtwerdenmüßte.Alle dasElend

 vergrößerndeKunſtgriſfe, alleVerläumdungen,
allePartheylichfeitenund verübtenKränkun-

H 3
:

gen
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gen an anders geſinntenPerſonenſindnachaller
StrengedesRechts,alseinzelneHandlungenzu
beurtheilenund zubeſtrafen.Bey derBeurthejs-

lungder Revolutionſelbſt, iſtauf den Zwe
und aufdieMittelzuſchen.Zuerſtifgenauzu
beſtimmen, 0b derZweckeineRevolution,oder
nur eineReformationwar, und „dann iſtzu
unterſcheiden„. ob die vorgeſchlagenenMittel,
derenman :ſichbedienenwollte,von allenTheil-

habernderRevolutiongebilligt, odernur erſé

voneinigenvorgeſchlagenwaren. Nachdieſen
Unterſchiedmuß auchdas Urtheilverſchieden

gefälltwerden. Jf der Zweckwirklichnurei-

necReformation,ſohat es dieRegierungbloß
mitUnterſuchungder illegalenMittel,dieman
auwandte, um ſiedurchzuſetzen, zu thun,und

*

wirübergehnhierdieweitereAusführung.War

aber wirélihcineRevolutionim Werk, o

kann,wie wir gezeigthaben,dieRegierung
überdie RechtmäßigkeitderRevolutionúber-
hauptnichtanders , als nachihremangegebes
nen Zweckentſcheiden, und ſo bald dieſermo,
raliſchrichtigund durchkeineReformationer-
reichbariſt,fann ſieniemandſtrafendaran

<Zheil
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Theil genommen zu haben, ſondernſiehat al-

leinüberdiedazugewähltenMittelzu richten,

Bey dieſemFallſindetabernochfolgendeBe-

trachtungStatt. Wenn iemandeineRevolu-
tionzu bewirtenſucht, wozu er durchnichts

aufgefordertiſt,(denndieJâlle,wo er nur

durchVertheidigungſeinerMenſchenwürdeda-

zuAnlaßgiebt„ habenir obenſon beſtimmt,)
und ex wird darinnenvon dem Volke durchfei”

ne allgemeineJnſarrectionunterſtüzt,ſoiſt

dießeinZeichen,daßdasVolk mic ſeinerNe-
gieruugzuſriedeniſt,und daßer ihmRechte

aufdringenwill, diees nichtbegehrt, und daß

er alſocro allerVorſpiegelungvon Eiferfür

dieMenſchenrechtedennochſelbſtden Deſpoten
machen fvill. Da er alſomic der Regierung

unzufriedeniſt, mit der esſeineMitbürger
nichtfind, ſo kann er auchkeinenVortheil,
der ihm von dieſerRegierungund dieſenMic-

bürgernzukommt,mit Rechtbegehren,und

es geſchiehtihm nichtUnrecht, wenner alles

ihmdurchdieRegierunggaranctirteEigenthum
verliert, und wenn ihmdieſeRegierungnicht
mehr in ihrenStagten duldet, Wenn

- die
H 4 Strafe
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Strafe. gegen einen Nevolutionär nicht weiter

gehet, als bis zur Confiscation ſeinesunter
der Garantieder RegierungerworbenenVer,
mögens, und bis zur Landesverweiſung, #d
kann man genau genommen es nichéeinmalei-
ne Strafenennen; deun es hatihm nurder,
den er zu ſtürzenſuchte, ſeinebisherertheilten
Woßhlchatenwiederentzogen-Unten wenn wir

von ‘denFolgeneiner Nevolution handeln,
wird dießvölligeinleuchtendwerden. Wenn

zu einerRevolution offenbarwiderrechtliche
Mittelbeſchloſſen, abernoh nichtausgeführt
waren, ſo kann die Regierunghierübermit
Nechckeineandere Strafeverhängen, als eine

ſolche, die dieAusführungunmöglichmacht—

ſirengeGefangenſchaft.

__

Ehe wir von dem Fallhandeln, wo die

Machtder Negierungund dieder Revolution

beynaheim Gleichgewichteſind,iſtes noth-

tvendig, vorherdieFolgeneinerRevolution
zu unterſuchen,weilſihnur aus dieſenbe-
ſtimmenläßt,welcheMitteldieMoralitätder

Regierunganzuwendenerlaubt,um ſichwies
der inihrAnfehenzu ſetzen.

-

REA Die
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Die Folgen‘eiter Revolutionin Núcf�iché
auf die- äu��ern Verhältui��e eines Staats zu
andern Sraaten , und auf das äu��ere Wohl

und Weh der Vúrger , ſindunüberſehbar,und

laſſenſichmit keinerGewißheitvorausbeſtim-
men , höchſtensmit Wahrſcheinlichkcicineinem

beſtimmtenFalle,wo man Land und Leuce

„undNachbarnſogenan kennt‘alsman ſolche

Gegenſtändenur immer kennen kann;in allo

geme:nenläßtſichaber garnichtsgründliches

hierüberſagen."- Es fönnen daher,wenn von

den FolgeneinerRevolutionÜberhauptdieRes

de iſt,nichejeneungewiſſen,ſondernallein

diegewiſſenund nothwendigenFolgen, dicaus

der verändertenRechtspfiegeSA / dars

“unter verſtandenwerden.

Nach dem Begriff,den wir von:Nevolys
tionfeſtgeſezthaben,iſtes flar; daßdur<
eineRevolutionalleswas bisherfür-re<tge-
gotten, alsetwas,was erſtnoch zu unterſu.
hen iſt, angeſehenwerde.Allesalſo,was
unter derGarantieder vorigenNegierung'von

irgendiemandbeſeſſenwurde, wird durchdie

ER inAnſpruchgenommen,und das

HÖ5 Reche
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Recht darauf muß aus den dur die Revolu-
tion feſtgeſeztenGrundbegriffenvon neuem be-
wieſenwerden. AllesEigenthumwird daher
durcheineRevolutionproblematiſch,und kann

nur durchdieGarantieder neuen Regierung
wieder ſicherwerden. Das Verſprechender

Revolutionársdas Eigenthumzu honen,

hac dahereinenganz andern Sinn, als den

man gewohntiſt, mit dieſenWorten zu ver-

binden,wenn es nähinüichüberhaupteinen
Sinn habenſoll,und nichteinebloßeAnlo-

>ung iſt,ſihdieRevolutiongefallenzu laſ-

ſen.Es fann dannnichesandersheißenals:
wir wollenes auchzu einemGrundgeſetzan-

nehmen, daßes Eigenthumgebenſoll.Was
abernacheinerRevolutionalsEigenthuman-
erfannt wird,fann unmöglihdeswegenals
Eigenthumanerkannt werden, teiles beyder

vorigenNegierungdafürgalt, denn wenn ie-

der Beſitzdeswegenrechtiſt,weil er es bey
der vorigenVerfaſſungwar, ſoſprichtſichdie

Revolution ſelb|das Verdammungsurtheil,
weilſiedann einevölliggerechteStaatsverfaſ-
ſungumgeſioßenzu habenbekennt.Die Täu-

i

:

{ung
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c{ung aber, als könnte bey einer Revolution

Sicherheitdes vormaligen Eigenthums ver-

ſprochenwerden,fomintdaher,weil man ge-

neigtiſt, unterdem Eigenthumnichtsalsdie

darch(andernunſchädlichen)Fleißerworbenen
Gâterzu verſtehen,Dieſemüſſenfreylich,wos

fernihden Beweis ſieaufdieſeArt erworben

zu habenführenfann, beyjederVerfaſſung,
dienichtdeſpotiſchiſt, mein bleiben:aberzum

Eigenthumgehört,und wird auh vou dem

Sprachgebrauch, der ſichnochkeinerRevolu-

tionaccommodirthat, dazugerechnet, alles

was den Erwerb von Güternmöglichmacht,
oder erleichtert.Jn dieſemSinne desWorts

iſtdanydur dieRevolutiondas Eigenthum
in fofernunſichergemacht,als es möglichiſt,
daß es durcheinzu verwerfendesErwerbmittel

erworbenſeynkann. Um dießeinleuchtender

zu machen, wollenwir dieganze Theoriedes

Cigenchumshier in der Kürzevortragen.

EigenthumiſtiederBeſitz, er betreffewas

er wolle, der durchdieObergewaltim Staate

anerfannéiſt. DieſeErklärungdes Eigen-

thumsiſtfeinemZweifelunterworfen„ und vóls

lig
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lig hinreichend, das Eigenthumſicherzu er-

kennen,ſo langedieObergewaltſelbnicht
ungewißiſt.Alleinda die Obergewalt, wie

federMenſchvor der Vernunftverantwortlich

iſt,und noch die Vorausſetzungſichdenken

läßt, daß garkeineObergewalt,wie z.B. im

Naturzuſtandeexiſlire,ſo entſtehtdie höhere

Frage:nachwelchenGründen follſichaber die

Obergewaltin der Anerkennungdes Eigen-
thums richten,und nachwelch�-ndarfih mir

anmaſſen,etwas als Eigenthumbeſitzenzu
wollen?Die Beancwortungdes einenTheils
der Frage iſtzugleich“ dieBeantwortungdes

andern, weilih imNaturzuſtandedieFuncti:
ouen der Obergewaltſelbſtausübe.

Der Grund aber, der úberdas Eigen-
thumsrechtüberhauptentſcheidenſoll, fann fo

wenigals irgendeinGrund, der einRechtan

ſichbegrundenfoll, einRecht8grundſeyn,weil
“

dieſerallezeitſchondieGültigkeitdes Rechts

an ſichvorausſett,und nur dieRechtmäßig-
Feit der Anmaſſungeines Rechts,aber nicht

die moraliſcheMöglichkeiteinesRechtsſelbſt,
begründenfanun.“Der Grund'einesRechtsan

ſich
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fich kann nieutalsinder Wiſſenſchaftder Rech-
te gefunden,ſondernmuß înderMoralgeſucht
werden. Denn ehe man beſtimmenkann,wem

gewiſſeNechtezufommen, muß{on entſchieden
feyn, daßdieMoral dieAu8ûbungdieferRecha
te billige,wie wirobenbeyunſererUnterſuchung
der Menſchenrechtegeſehenhaben. Derlegte
Grund des Eigenthumsmuß demnachein Er-

laubtſeynaufmeinerSeite,und einVerbotenfein
aufder andernSeite ſeyn.Da ſihdas Verbot

leichterfindet,alsdieErlaubnis, weildieſenur

durchdieAbweſenheitdesVerbotserkanntwird,

ò daßdas Verbotauf dereinenSeitejederzeitdie

Quelledes Rechtsaufder entgegengeſeutenift,

wenn nähmlichauf dieſernichtgleichfallsdas

Verbot Scat findet, ſomußallezeitdas Recht.

durch die gegenſeitigePflichtbeſtimmtwerden-
Das Moralgeſezin VerbindungmicderErs /

kenntnisderäuſſernBedingungenmeines Das

ſeynsſagtmir: du fannſtnichtsdein nen

nen , als deineHandlungen,und was durch

dieſeda iſt.Hierliegtnun dieErlaubnisecs

was überhauptmein zu nennen — und dieſes

grändetdas abſolute.Eigenchum»Abſolutes
; Ej-
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Eigenthum iſtdahernur dieForint,dieeine
Sache alsStoffbetrachtcévon Uns erhálc.

- DieſesabſoluteEigenthumiſtaberzu unſerer
Subſiſtenzauf:dieſerErde-nichthinreichendz

denn wir müſſeneineSacheſchoneigenhaben,
umihr eineForm gebenzu dürfen,und wir

brauchenvieleszu bloßemGenuß, und daraus

folgt,daß wir uns nothwendigeinEigenthum
“ ohnemoraliſchenGrund anmaſſenmüſſen, unr

die:Vedingungder MoralitätaufdieſerErde,

unſerLeben,zu erhalten.Hierreichtalſodas
“ formalePrincipder Moralitätnichtzu ; denn

dießbeſtimmtnur das-Geſetz„nachdem wir

handelnſollen,aberfeineVerbindlichkeit,uns

etwas ohueweitern Grund bloßdeswegenans»

zumaſſen,damitwir nur überhauptunter

geriſſenBedingungen, wie z.B. in dieſem
Erdenleben„ handelnkönnen,indem wir ſonſt
umfommen würden. DiePflichtder Selbſter-

halcungfann hier,wenn unter ihr:nichtſchon
weitmehr begriffenwird , als aus dem bloſ-

ſenMoralgeſesfolgt, nichtangewandtwerden.
Denn da verbietetſiemir nur die zwe>loſe
Aufopferung,„.und dieienigenHandlungen„ die

mein
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wein Selbſtzerſtören;abermein Selbſtalsci-
ne Quellevon Rechtenanzunehmen,undets
was bloßdeswegenzu thun, damit ih mein

Lebenerhalte,wiehier der Falliſt,wel»
chesdieMóralauſſerdemſ<lechterdingsmiß-
billigt,— das gebietecſiemir nicht.Dieſe
Anmaſſungläßtſichvor der Moralitätnur

durchdieVorausſeßungentſchuldigen, daßuns

ſereBedürfniſſeeinenGrundunſererRechte
abgebenkönnen;eine Vorausſetung, die ſich
nur dadurchmit der Moralitätverträgt,daß
die Moralitätſelbſtzu dem Glauben an ein

Weſenführt, welchesdieUrſachedesDaſeyns
derDinge,dietir bedürfen, und unſeresmis

:

dieſenBedürfniſſenverbundenenDaſeynszus
gleichiſt;z-dadurch, daßdie Schöpfungund un-

ſerLeben zugleichein EigenthumGotces, und

daherin nothwendigerBeziehungfindz denn
“

alsdanniſtdie Vorausſeßzungrichtig,daß

Gott der dieMoralitätwill, auchdie zu ihrer

DarſtellungnöthigeBedingung, den Genuß
|

der Schöpfutigzur Erhaltungdes Lebens,will.

Dadurchwird nun dieSchópfungeinuns von

GoteczugeſtandenesEigeathum, bloßdarum
:

weil
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‘teil wir ſiebedürfen.DießvergünſtigteEis

‘genthumgehörtaberallenMenſchenmit gleich-
“vielReche, weil der Rechtstitel,;das Bedürfs
nis,allengemeinift. Das Bedürfnismacht

‘es aberauch zugleichnothwendig, daß wiruns

von dem allgemeinenEigenthumetwas aus-

<{ließendzueignen, und alſoein reſpectives

Eigenthumin Beziehung.auf audere haben.

Der Grund’geradedießund. nichts:anderszu -

_“tinſermreſpectivenEigenthumzu machen,kann

nunaber nichtin dem Bedürfniſſe, -dasallen

gemeiniſt/ geſuchtwerden „ und wir habendas

herfeinenGrund zufuchen„ der etwas alsun-

ferEigenthumbeſtimmt,fondernnur einen

Grund „ deretwas von der Möglichéeitunſer

Eigenthumzu werden ausſchließt.Dieſer
Grand muß nun wiederinder Moral geſucht

werden,und kann in nichtsanderm beſiehen,

alsdaxin, daß wir das reſpectiveEigenthum
dem abſolutenanalogzu machenſuchen,und

dann lautetdas Verbotaus dem das reſpecti-
ve Eigenthumencſpringkfolgendermaaßen: du

ſollnichtsdein nennen, was mehr durchdie

Handlungeinesandern, alsdurchdie:deinige
-

da



129

da iſt,Daraus folgk,daß ih mir allesan-
maßendürfe,was ih durcheinedaſſelbebes

treffendeHandlung,alsmein,bezeichnenfann,
und daß fichfeinandererdaſſelbeanmaßen
dúrfe,weilerdießnichtthat.DieBezeichnungL

alsmein’,erforderteinegewiſſeHandlung,über

diein,mancherRückſichtdieEntſcheidungſehr

leichtiſt, als wenn z. B. jemandeinenVaum

pflanzk, einenAer bearbeitet, wo nochnies
mand pflanzte,und niemanda>erte; úberdie
aberauh in mancherRückſichtnur durchUe-

bereinkunftin derbürgerlichenGeſellſchaftenct-

ſchiedenwerden faun,als wie über das Eis

genthum,welchesausKauf,aus Schenkung,
aus Erbſchaftund dergleichenentſteht,Zus

gleichiſtauch.lar„daßübereinenGegeuſtand,
der feinGegenſtandeinerHaudlung,diedaus

ernde Spuren:zurüläßt,ſeynkaun,wiez.
B.-úberLuftundWaſſer,keinEigènthumScacc

finde.AuchhörtallesEigenthumauf’,ſos
balddas dringendeBedürfniseinesanderndie

urſprünglicheGemeinſchafterfordert.Die vies

lenMeinungenüberdas Eigenthumsrechtſind

lediglichdaherentſtanden,daßman dem-Men-

I ſchen
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ſchenda- ſeinabſolutesEigenthumLindicirew
wollte,wd6 erdochnur einreſpectiveshac.*

Ein-

D EineVerwandlungdesnatürlichenreſpec-
tiven in ein fünſtilichesabſolutesEigen-
thum geſchiehetdur<hdas Geld. Die

Theoriedes Geldes iſeine Lückein dem
„ biéherigenNaturrecht.Das Geldiftnicht
bloseine.ErfindungzurBequemlichkeit
imHandél, ſondernauchciùinder Ge-

ſellſchaftnothwendigesAequivalentdes

Eigenthums.Es kann feinebürgerliche
GeſellſchaftohneGeldgedachtwerden.

Esif abernichtnothwendig,daß escben

gémünztesſey».Das Geldiſtdas einzis
ge Eigenthum,welchesdieCeſellſchafe
als abſólutgarantirenfann, Das re-

ſpectiveEigentham,worunter alleszu

denBedürfniſſendes Lebensunmittelbar

Erforderlichegehört, kann ſienur ſolans

ge garantiren,alsnur die.Willführ,
und nichtdas BedürfnisdieMittheilung
fordert.Jm legtenFallehôrtdas Ei-

_geuthumauf. Die Geſellſchaft{hüutiu
dieſenFällendas Eigenchumdadurch,
daßſieein nieuhmitcelbaresBedúrfais

wer
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Einzigund alleindie ‘chri�tliche Religionlehrt

bisher die wahre Theorie des Eigenthums. Ji
der Ausüúbunghat die wirkliche Anerkennung
des Eigenthums noh diefe Schwierigkeit,
daß wenn auch die Bedingungen anerkannt ſind,
unter denen etwas fur Eigenthumgilt, auh
nochdieWahrhaftigkeitdeſſen, derbehauptet,
daßerdieſeBedingungenerfüllte,in Zweifel
gezogenwerdenkann, und ſchlechterdingseine“

Art von Beweisfürgenugthuendmuß ange-
nommen werden. Dießſeztaber wiedereine

Ueberecinkunftund eineStetigkeitin dieſerUe-

bereinkunftvoraus , dienur untereinerallge-
mein anertanntenObergetwoalterlangtwerden

ci

EN _fann.

werdendesAequivalent,dasGeld,giebe.
FürGeld kannaber die Geſellſchafe,_

“ (nichtder Einzelne,)allesfordern,was

jemandinihrbeſißt,weiler es nur durc
ſiebeſißt,und er in dem verhältnismäf
ſigenEigenchumin Beziehung:auf-ande-
xe, diegleichesGeld ſhägen,nichtsvera
liert.Die Geſellſchafthatdas Recheal-
lesinRequiſitionzu ſelen,ſo baldes
nothwendigiſt,
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kann. Nun glaubenwir, wird es iedem ein
leuchtendſeyn, wieallesEigenthumbeyeiner
Revolutionproblematiſhwerden müſſe.Die-

ſeUngewißheitdesEigenthums.iſtdahereine

nothwendigeFolgeeinerRevolution,und nickt

etwa blosdieFolgeder beyeinerRevolution

gewöhnlichenUnordnungen.; Zugleichiſtaber
klar,nah welchemPrincipdas Eigenthum

beyderneuenRegierungwiedergeſichertwer-
den müſſe.Dieſes.Principiſtfolgendes: ie-

des Eigenthumſollals rechtmäßiggarantirt
werden , welchesunterkeineroffenbarungerech-

“ten,(uichtetwauntereinerblosfürsfünftige
alsungültigerklärten)Bedingung‘erworben

“

worden,und aufwelchesniemand gegründete-
re AnſyrüchealsderBeſterhat.Bedingunt«
gen , dieerſtdur dieRevolutionalsungül-
tigangéſchenwerden , könnendas Eigenthum
nichtauſheben, weilfiekeinnäheresRechteis

nes andern und keineUngerechtigkeitin ſich

faſſen.Daß ichhierdem Wort Eigenthumden

ausgedehnteſtenSinn gebe,habeichſouoben
geſägt.Daß“perſönliche“Würden , diedie

vorigeRegierungERN durchdieRevolu-
tion
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tion aufgehobenwerden, bedarfkeines weitern

Beweiſes.Manſieht nun, glaubeih, deut-

lihein, daß einem Revolutionärdurch die
ConfiscactionſeinerGüter nichtswiderfährt,
als ivas ihmſelbſtdurchdieRevolutionbevor-
“tand. Eben ſo ndert ſichauchdaspoſitive
Recheüberhaupt, es kann das zum Verdienſt
werden,was ſouſtVerbrechen.war, undalle

Proceſſe,von welcherArt ſieſeynmögen,ſind,
inſofernihrEinflußaufdieBürgerderneu-
en Conſticutionnochwichtigiſt,einerReviſi-
on unterworfen, insbeſondereabermußicde

'

Entſcheidungüber das,was man Maieſtäts

verbrechennennt , durchdieRevolutionannul-
lirtwerden.

‘ Der-Einfluß,den eineRevolu-

tion.aufdas - was: man Sittennennt,hat,
fanù nichtim Allgemeinenbeſtimmtwerden. —

Nun wollen wir wiederzu unſererFragezus

eúdfehren, welcheMitteldieRegierungan-

wenden darf, ſichwiederin ihrem.Anſchenzu
befeſtigen.

Wie wichtigdie FolgeneinerRevolution
ſind,und daßdadurchdieganzepolitiſcheExi
ßenziedesBürgersunſichergemachtwird,has

33 ben
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ben wir bisher, wie ih glaube, einleuchtend
erwieſen.So bald alſoeineRevolutionkeine
wahreStaatsverfaſungbewirkt,wenn in ihr
ebenſowillführlichEigenthumund Auſehnaus-

getheiltwird,als esder vorigenRegierung
Schuld gegebenwurde, und wenn nochder

größteTheildesVoltsmit ihrunzufriedeniſ,
ohnedochaus derVerbindungmitihrheraus-
tretenzu können,(denn onſi wärees beſſer
eineneigenenStaat zu bilden;)o iſtdieRe-

gierung{huldig,Ruhe und Orduungwieder
herzuſtellen,wenn es nochinihrenKräftenſe-
het, oderwenn ſienurnoh Wahrſcheinlichkeit
dazuhat, daß der Verſuchgelingenkönne»

Misliugtder Verſuchwirklich,ſoiſtſieihrer
Pflichtentledigt.Vey einerRevolution, die

nichtganzgelang,entſichtdahergewöhnlich
KriegzwiſchendenVegünſtigernderneuen Rez

gierungund den Anhängernder alten.Die

VeranlaſſungdieſesKriegskann,wie wirges
ſchenhaben, verhältnismäßigeinegerechteVer-

anlaſſungſeyn.Alleinda iedeRevolucionhöchſt
wahrſcheinlicheinenKriegnachſichzicht,(denn
wenn auchdiealteRegierungganz entkräftet

iſt,
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iſt,ſofindetſiedochoftSchutbeydenNach-
barn,oder dieſeſelbſtſindder neuenOrdnung
derDinge nichtgünſtig, und ſuchenentweder

diealtewiederherzuſtellen, odervon derVers
wirrung,die auflängereoder kürzereZeic
¿edeRevolutionveranlaßt, Nugen zu ziehen,
und Eroberungzu machen;) ſowürde,wenn
der Kriegüberhauptunmoraliſchwäre , auh
jedeRevolution, inſofernſieeinenKriegver-
anlaſſenkann , und dieſerals etwas mögliches
bey iederinBetrachtunggezogenwerden muß,

elbſtunmoraliſchſeyn.Es iſtalſonichtuns

ci>li<hierno< die Moralität des

Kriegs zu unterſuchen.
:

“Das Worc Kriegbeziehtſichaufeinen
Streit, dergeführtwird, um nichtalleineine

Sache, ſondernaucheinRecht auf eine

Sache zu erwerbenoder zu behaupten.Ein
Streit,der blos um eine Sachezu erhalten,
oder ſieeinemandern abzunehmen,oder aus

Uebermuthohne alle.Rückſichtauf Recht ges

führcwird, heißtnichtKrieg.Weder dieAn-

fállevon Räubern,nochdieKämpfederThies
xe neuntuganueinenKrieg.So langekeinMein

y 4 und
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und Dein rechtlichbeſtimmtiſt,und o- lange
keineBeleidigungenalswiderrechtlichallgemein
anerfanntwerden,das iſtmit andern Worten,
o langekeinStaatiſt,ſo langekann es keis

nen eigentlichenKrieggeben,obgleichderZus

ſiandder Menſchenvor dem Staate dem Zu-

ſtandderMenſchenim Kriegeganz analogiſt,

JedemKriegliegtdaherein Rechtsſireitzum

Grunde.Ein Rechtsſtireitfollaber durchVer»

nunftund nichtdurchGewalt,entſchiedenwer»

den, und indieſerNückſichtiſtiederKriegun-

moraliſch.Damitiſtabernichtgeſagt, daß
diefriegfúhrendenTheiledeswegen unmoraliſch

handeln, denn ſiekönnenſichin ihrenRechten

irren„ und einevon ihnenkann dieandereauc
boßhafterWeiſebekriegen.DaßabereinRechts-
ſtreitnihtdur< Vernunftentſchiedenwird,
fann folgendeVeranlaſſungenhabenz-- ___-

1) EinedieKräftederPartheyenüberſtei-
gendeerforderlicheEinſichtin dieEntſchei
dungsgründedesRechts,- und einedaherents

ſteheudeVerzweiflungden StreitdurchVets
nunftbeyzulegew ;

Das
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Das Rechtauf einen beſtimntenGrund

und Boden“ohnegeſellſchafclicheUeberéinkunft
iſteinerdieſerſ{wer7 ja Unmöglich,nach
KRechtsgründenzu entſcheidendénFälle.Die
“altenVölkérhatten den einzigenſcheinbaren

Rechtstitel, iedesmaligenBeſitzdeſſelben(ein

Autochthon‘zuſeyn)ausgefündeu,aber die

Schwierigkeitliegtnichtalleindarinnen, ihn

zu erweiſen,‘ſonderner ifauh nureinBil-
ligkeits- und feinentſcheidenderRechtsgrundz
denn warumſollteéineNationdenZufall, daß

ſielangeeinrauhes{le<tesLand cultivirte,

fürimmerbüßen? Man kannnichtſagen,daß
dienordiſthenVölkerwiderrechtlichhandelten,

-

daßſie+ſichbeſſerèLänderzueignenwollten,
und daßdie Bewohnerdieſer‘Gegendendurch
das Glúf,das ſieJahrhundertegenoſſen, in

einemfruchtbarenLande zu wohnen,ein Reche

érwarben, die andern Bewohner der Erdein

Wüſkeneyenzuverbannen.DieſenFalldurch
Nernunſftzu entſcheiden, ſetteineCulturvor

aus, dienochieztwenigeNakionenhaben,und
*

einemoraliſcheEIS vienochcepaals'
BE

Culturiſt. + tia

tri, JI5 2)Eine
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2) Eine vorſäßlicheRohheitnichtdurchVer-
munftentſcheiden-zu wollen, ſonderndieGe-
waltzum Richteranzunehmen.

3) EineboshafteVerweigerungaufder ei-

nen oderaufbeydenSeitnVernuunftgründe
anzunehmen.

4) Ein leidenſchaftlicherZuſtand, der alle

vernüuftigeUnterſuchungausſcließt.
__ Ju allendieſenFällenbleibtder Kriegſelbſt
immer unmoraliſch,aber die friegführenden

Máchteſindes beydenur danu,wenn der

zweyte, dritteund vierteFallbeybeydenStatt
findet,undeineiſtes, wenn nur beyihrdie-

)eFálleStattfinden
zim erſtenFalleaberfön-

nen heyde moraliſchgeſinntſeyn. Auch im

 Zweytenund viertenFallekann man dieNati-

onen nochnichtniederträchtignennen , denn ſie

hörendieVernunftzwar nichtan , aberſieer

klärenſichdochnichtalsihreFeinde.Nurder

dritteFalliſtó�enbarungerecht, und eineNa-

tion,dieeinenſolchenKriegführt, iſtnieder-

trächtig, wenn ſieſelbſtdieUrheberiniſt, und

verworfenoderaus feilenSeelen beſtehend,
wenn ß

e fichvon einemFürſtenineinenſolchen
Krieg
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Krieg führenläßt ; denn der Menſchdarfſein

SelbſturcheilüberRechtuudUarechtnieauf-
geben,Der Kriegiſt‘daheran ſichfein Zei-

chenderJmmoralitätderkriegführeudenMäch-

te,und es kannKriegegebe,die von bey»
den SeitenmitRechtgeführtwerden,unddie
GewaltkannüberRechtentſcheiden, nichtweil

man durchVernuuſftnichtentſcheidenwollte,

ſondernweilman nichtkonnte.- Man mußſich

aberalsdann-denAusſchlag, den die Gewalt

gab,alseinenRechtstitelgefallenlaſſen, und

darfſichnichthinterliſtigerweiſeauchdieſerEnt-

ſcheidungzu entziehenſuchen.-

_
Daraus entſpringtdieVerbindlichkeitder

Verträge,die durcheinen Kriegerzwun-
gen worden. -- Jhre Gültigkeitſetztabervor-

aus, daß der KriegalsEntſcheidungsmittel
des Rechts, von beydenPartheyengewählt
ward. JJdas offenbareRechtdereinenPara

theydurchdieGewaltder andernunterdrückt

worden, ſo hatdieſePartheyauchfeineGa«
rantievon der Moralitát„ſondernalleinvon
ihrerGewalt zu erwarten, Die Furchtvor

Kriegúberhauptfann daherniedieMorali-

tât
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tát einer Handlungvermindern, und o bald

man nur niht unrecht handelt , ſodarfman

fichdurcheinenbevorſtehendenKriegvon ſeiner

Handlungsweiſenichtabſchre>enlaſſen.Auf

feineRechtelieberVerzichtthun, als Krieg

führentollen,ſet einemoraliſcheSchwäche

voraus, dennichgeſtehedadurchein , daß ih

entwedermeinesRechtsnichtgewißbin, oder

daßes mirgleichgültigſey, ob Gerechtigkeit
in derWirklichkeitausgeübtwerd, odernicht.
Die Gründe,dieuns nöthigenin diebürger-
licheGeſellſchaftzu treten,"verbindenuns
auchKriegzuführen,wenn..die Gerechtigkeit
pur durchihnin der Wirklichkeit‘erzieltwer-

den kann. Den Menſchen, derſichallesgefal-
lenläßéum nux inRuhe zuleben,nennt man

eine feigeSeele,und alleVölkerhabenbisher

diefeigenSeelennoh mehrverachtet, als die

Streitſüchtigen,weildieſedoch“Rechtthun,
wennſie wollen,aberienees MSIE, auch
wenn ſiees wollen.

So gerechtaber der Kriegaufdereinen
Seiteſeynkann, #0zeugter dochallezeitvon

dem Mangelder moraliſchenCulturim Gan-

ILT ¿en
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zen, die allein endlichden Friedendes Herrn,
der in keiner epikuriſchenGenügſamkeic, ſon-
dern in der EntſcheidungüberRecht"und Un-

rechtdurchVernunftbeſieht, herbeyführenmuß.
Dem Beſirebenden FriedendesHerrnaufun-
ſererErdewirklichzumachen,müſſendiéTa-
lenteeinesjedenMenſchengeieihetſeyn,und

jederiſthaſſenswürdig,er mag noh ſo laut

widerden Deſpotismusſprechen, nochſohef4

tigdieMenſchenrechtevertheidigen, und zu

ihrerBehauptung auffordern,no ſo châtig
an dem Umſturzallesdeſſen, was ſiezu beleidis

gen ſcheint, arbeiten, wenu er nichtvon gan-

zer Seele in den Wunſchmit einſtimt:der

Friedsdes Herraſeymit ans allen?!

ITILUe:
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“mn,
UeberdenBegriffVolé.

Ei. zii MetisMenſchenmachtnochkein
Volkaus.DieſeMengefönnteſowohlaus
mehrernVölkernbeſtehen, als auh nur eine

Anzahlvon Individuenſeyn,diedurchnichts
mit einanderverbünden,nur durchdenBeobs-
achterin denBegriſfeinerMengezuſammen

gefaßtwáre. ZumBegriffeinesVölésiftaber

äu nihtnothwendig, daßdie Menge, die

einVolk ausmacht, eineneinzigenStaac bils-

de. Ein Staatkann aus mehrernVölkerſchaf-
ten beſtehen,und Völkerſchaftenwerden von

andern als verſchiedeneVölkerunterſchieden,
beydenen nochkeineSpur von einemStaat

anzutreſfeniſt.Weder dieMenge von Menu-

ſchen, dieſichzuſammenhalten, nochdaß ſie
eineneigenenStaat bilden,machtdaherdas

Eigenthämlichedes BegriffseinesVolkesaus.
:

Es
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Es if auch nicht einmal nôthig, daß Völker

beyſammen-wohnen. DieJuden, diein allé

Welt zerſtreuetſind,machennochimmer eit

eigenesVolk aus. Oft wird vom Volk ini

Gegenſatzder Regierunggeſprochen,als went
tian z.Bi ſägt, das Volkhatrebellirt; allein

hieriftes deutlich, daß man mit dieſemWors

te einen ganz andern Begriffverbindet, als

wenn man esbraucht,ohnean dentUnéter“chied

zwiſchenHerrundUnéerthanzu denken,wié
dießgewißnichéin dem Ausdru> geſchiehc:

die CimbrereinnordiſchesVolk.Der Unter-

ied den man in dieſenbeydenAusdrücken

zwiſchenVolk und Volk macht,iſtzu auſfal-

lend,alsdaß wir das Eigenthümliche-dieſes
Vegriffszuentdé>enhoffenkönnten, ohnedies

ſebeydenverſchiedenenBedeutungenvon eite

‘anderzu trennen, und jedefúrſichinsbeſon
derezu beſtimmen.Das Eigenthümlichederieniz

genBedeutungdesWorts Volk,beywelchet
auf einenUnterſchiedder Menſchenin Rü
ſichtauf Staatsrechtnoh gar nichtgeſehen
tvird, werden wirwohlam leichteſtendann ent-

de>en,wenn wir.aufdas Achtgeben,was
Vors
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vorzüglichden. Unterfchicdziſchenvexſchiedes
nen Völkernausmacht. Derauffalleudſteiſt
eine phyſiſheVerſchiedenheit.Er

- iſtabernichtuothwendigerforderlich,um ein
Volkvon einemandernzu unterſcheiden, ſons
‘derndientmehrdazu,um Völkerſtámme,als

um Völkerzu unterſcheiden.Nach-ihmkommt
- dieSprach e. Menſchendieeinandergarnicht
verſtehen, oderhöchſtenseinſt.verſtandenhax

ben,können unmöglicheinVolk ausmachen,
AberdieſerUnterſchiediſtgrößer,als er ns

thigift„ um dieMenſcheninVölkerſchafteazu

theilen;denn.vieleVölkerverſteheneinander,
die man dennoch_álsverſchiedeneVolkerbes

trachtet.Der Dialectaberiſtnichéhinlänglich,
um eineVölkerſchaftzu beſtimmen.Bey ver»

ſchiedenenVölkerniſier zwar meiſtensverſdc;ies

den, aberMenſchendieimDialectvon einau-
der abweichenwerden darumnichtimmer als

verſchiedeneVölkerbetrachtet,uud Menſchea,
dieeinandermit Múße-verſtehen, werden öf-
ters zuEinem Volkgerechnet,Die Religio

on iſteineebenſoſtarkeUrſache, dieMenſchen

zu theilen,als dieSprache,aberſieiſteben

ſo
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ſodittadas,wodurcheinVoltvon andern

charafteriſtiſ<unterſchiedeniſ, alsdieSpras
che.Ein Volkkanu verſchiedenen.NBeligionen
zugethanſeyn, und verſchiedeneVölkerfönnen
eineReligiouhaben. AuſſerReligion,und
SpracheunterſcheidenſichdieMenſchenimGan-
zennochdurchihreSitten. Dieß ſcheintes

vorzüglichzuſeyn, was das Eigenthümliche
einesVolkesausmacht, und es ließeſichviel-

leichtder VegriſfeinesVolfesdadurcham be-

ſtenbeſtimmen, daß man ſagte:einVolkiſ
cineMengeMenſchen„- dieſichwegenderUe-
bercinſiimmungin ihrenSittenvorzüglichzu-
ſammen halten, und von andernabſondern.
Der Begriff„den man mit demWortSitcen
verbindet,iſtaberſelbſtſoweit,und ſoſchwer
zubeſtimmen,daßes„ ehe manihn zur Be-
zeichnungdes EigenthümlicheneinesVolksan-

vigienôthigiſt,ihnſelb?zu zergliedern.Jm VerhältniszurMoraliſt es klar, daß
das Wort Sitten gar nichtsalsmoraliſch
oder unmoraliſchbeſiimmt.Unter derAuf-
ſchrift+ über dieSitten der wildenVöléerin

HeiſeivewirdniemandeineBeſtimmungdes

K Grades
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Gradesder Moralität, der diefenVölkernim
Ganzen eigen iſt, ſondernnur eineSchilde-

rung ihrerGebräucheundihresVenechwens
beyverſchiedenenGelegenheitenerwarten, Die

Veurtheilung-,obdieſeSittenmoraliſchoder

unmoraliſchſind„-iſtcinganz eigenes, von der

Erzählungder SittenvölligverſchiedenesGe-

ſchäft.Die Verwandſchaftdes WortsSitten
mit dem Wort Sittlichkeitführtſehrnaturlich
auf den GedankeneinerGemeinſchaftder Bes

deutungzwiſchenbeyden, und berechtigtwenig-
ſtenszu unterſuchen, ob‘nichtSitclichkeiteben
ſo aus dem WortSittenentſtandeniſt„ als
dasWort Tugendin‘ictigerBedeutungaus

derBedeutung, ddieesvor einpaar Jahrhuns
dertenhafte,wo man ſichdesAusdrucks: von

derKräuterTugendundWirkung, und anderer

ahnlicherbediente.Der urſprünglicheBegriffder

TugendſcheintbeyallenVölkern Kraftaus

Spontaneitätzu ſeyn- WiefernedieKraſtäuſ-
ſerung, wie z.B. dieSpannungbeyeinerFe-
der, als eineFolgeeinerfremdenUrſacheges
dachtwurde, inſofernebedienteman ſichnic
des Worts Tugend.NachverſchiedenenEvo

j

s

hós

%
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höhungendes Begriffs, naunte man endlich
nur die vorzúglich�te Kraftäu��erung eines bee

lebten Weſens Tugend, und in der deutſchen
Spracheiegtnur die vorzüglichſtedes Mens

ſchen.Das Wort- Sitten hat keineähnliche
ErhöhungſeinesBegriffserhalten.Dieſeiſt
dem von ihm abgeleitetenWort Sittlichkeitzu

Theilgeworden.SittlichkeitzeigteineZwangs-
freyeUnterwerfungunterPflichtan; im Wor-

te Sitten muß daher, wenn unſereVermu-

thungrichtigif, ein Begriffliegen, der ſich

zu dieſemerhöhenläßt.Die erhöhteBedeus

tung des Worts Tugendbegreiftnochimmev

ſeineurſprünglichein ſich„ denn felbſtthätige
KrafcäuſferungiſteinedieMöglichkeitderZus

gendbegründendeErforderniß.Es wirdetwas

uur inſofernefürtugendhafcerklärt,wieſerne
es als diecigenthümlicheHandlungeinesMene

ſchenbetrachtetwird. Was durchfremden
Einflußgeſchiehet, wenn es auchan ſichnoh

fo nüglichund gerechtiſ, wird dem Handeln-

den nichtals Tugendangerechnet.Moralität

an ſich, und das wasals Tugenderkannt

wird, unterſcheidenſichdadurch, daßicnedas
: K 2 Ver-



148 |

Verháltnisder That und der Geſinnunguur

_ Gefeß,alsabſolut,ohne aufdieErkenucuiß-
fähigkeitder Menſchen, diedieHandlungbe-
obachten,Rückſichtzu nehmen, bezeichnet, zu

dieſer,aber erforderticird„ daß dieThatvon

den Mepoſchen„ die ſiebeobachten,ſchonzum
voraus als micderMoralitátverträglich,und

die Geſinnung, dieſiebeydem Thâtervoraus-

zufeßen-ſürnöthig.halten, als eineâchtmora-
liſcheGefinnungvon ihnenſchonlängſterkanut

fey, Tugendhaft, welches-dieGemäßheitei
ner Handiungmitdem was fürTugendgehal-
ten wird,ausdrückt„ iſtdaherimmer einſub»
iectivesPrâdicat,das aber alsobiectivbey-
gelegtwird.Sittclichdrücktbalddas BVerhälts
niszurSittlichkeitoderMoralität,bald das
Verhältniszu den Sitten aus. --Ju derlet?
tern Vedeutungzeigtes an; daß dieHandlung
den cingeführtenSittengemäßiſt,und iſtdaher

auchnur ein ſubjectivesPrádicat.Subjectj-
ve Urrheilekönnenabervon vielenMenſclen
gemeinſchaftlichfürwaht gehaltenwerden,und

dann ſind:ſicin Beziehungauf das Judividu-
um ,-welchesſiefällt,fürdieübrigen,dieun-

ter
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ter dieſeZahl’gehören,‘obiectiv“gültig; und
könnenJahrhundertelangdafürgelten.Dies

ſeinſolchenVerhältniſſenobjectivgültigenUr-
theile!kfônnenentwederunter der Einſchräu-
fung,daß ſiefüreinenKreyß vonMenſchen
obiectiogültigſind, vorgetragenwerden „ ohs

ue ‘auf’ihrewahreObjectivitätRüefſichezu
uchuiea,und dann werden“ſiezwar als ub-

jectiveréannt, aber ih obiectiverWerthnicht

unterſucht,oder es kann vorausgeſetztwerden,
daß ihreobiectiveGültigkeitdurchdie Einſtim-

mung vielerMenſchenbegründetwerde,und

dann wird von ihrerwahrenobiectivenGültig-
keitgänzlichabſirahirt.Dießiſtder Fallwenn
man von den Sitten derVölkerſpricht.Sit-
ten werdenim Grunde“als etwas ſubiectives
betrachtet,das aber‘alsobiectiv gülciganges

nommen werdenmuß,und es giebtdaherals
lerdingseinenUebergangvon der Bedeutung
des Worcs Sittenzu’der des Worts Sittlich-
keit,Er liegtdarinnén/daß man den Mans:

gelobjectiverGültigkeitderVorſchriftenydie
man* unter Sittenbegriff,einſah„und nun

durchdieſesWort’ nur das véxſtandenwiſſen
-

j K 3 wollte
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wollte, was bey allen MenſchenSitte
‘

ſeyn

ſollte.Sicten wären in dieſerBedeutung—

ieindem ſubiectivenBegriffevon Sittlichkeit,
infoweit ſieſihim Betragenzeigt, gegründe-
ten Vorſchriften, dievielenMenſchengemein
ſind, inſofernevon ihnenandern Menſchen,
dieunterund mitihnenlebenwollen, dieAch-

tung fúrjeneVorſchriften, als wären ſieob-
iectiogültigangeſonnen,dabeyabernichtauf
die innereGeſinnung,ſoudernnur aufdas

äuſſereBetragengeſchetiwird. Die Sitten

laſſenſichaus dieſemGeſicht8punctals einBe-

tragenerfláren, dasbey vielenMenſchen, die

ſichdeswegenbeſonderszuſammenhalten, für
tugendhaftgehaltenwird. UnterdieSitten
rechnetman nichtdas , was einmal retli<

beſtimmtiſt,und alsſolcheserzwungen wer-

den fann , ſondernnur das was fürtugend-
haftgehaltenwird, und freywilliggeſchehen

ſoll.Juſofernaber derRechtsgangſelbſtim
moraliſchenVerhältnisbetrachtetwerden kann,

inſofernekann man auchRechtsſazungeneines -

Volfs zu ſeinenSittenrechnen.Da dieSik»

ten durchdieUebereinſtimmungfeſtgeſetztſind,

o



T5

ſowerdendieFehlergegemdie Sittenentwe-

der als Mangelder Bekanntſchaftmit dem ein

ſtimmigfúr ſittlichErfanntenangeſehen—

Ungezogenheit,-oder alsVernachläſſigung
deſſelben— Unſchiclichkeit,oder alsdas

mit nichtübereiuſiimmenderHang — Unar-

tigkeit,oder als Troß, was man dann

durchGrobheit, Brutalität und Uns

verſchämtheitbezeichnet.-

AlledieſePrádicatebeziehenſichaufdiedurch
dieöffentlicheMeynung-feſtgeſeztenTugend-

begriffe, inſoferneſie‘alleindur diefeMey-

nungals wahrangeſehenwerden,und dieſe

Meynung nichtals das ReſultateinerUntera

ſuchung+ ſondernalsin einemallenMenſchew
gemeinſamenGefühlgegründetangenommen
wird. Ein Volklâßtſichalſowohl'ambeſten

durcheine Menge.Menſchenertflôren,derem

(ubjectiveBegriffevon Tugend,inſoferneſie

«ufsGefühlgegründetſind, übevreinſtinimen,
und zur RegelihresVetvagens*und der Be=-

uktheilungdes Werths eines Menſchen,“der
unterund mic ihnenlebe,gewordenſind,und-

¡jefichdeswegenbeſonders‘zuſammenhaïcen.
y

K + Un-
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Unter einem Volk în dieſerBedeutung,
wennes einenStaat ausmacht,ſprichtman

nun wiedervon dem Volk, ‘i Gegenſatz
aûdererMenſchenunterihm, die man nichtzw
demVolk rechnee.Zu dieſemBegriffgehört
e aberſchkechterdings, daßeinVolk im Staa-

te lebez dennbey wilden Völkern fälltdieſe

Bedeutungdes WortesVolt hinweg.Die
von dem Volíe ausgeñominenwerden, ſind
vorzüglichdie Gebietenden, die Prie-
ſter,unddie von dieſenbeydendafüranerkann-
ten Gelehrten.Einen Adel ſetztdieEins

theilungeinesVolkesin dieſezwey Elaſſengar
nichtvoraus ¿und wo- er ſichfindet, wird

er zum Theilöfterszum Volé gerechnet.Er

wird-eigentlich-nur inſofernevon dem Volé

weggerechnet, alser einnäheresoder gar ein.
ausſchließendes._Necht- auf -die.augegebenen
Scáände:hat.Es wird alſoderTheilvon dem

Volée-weggerechnetderda.fordert+: daß.ſeine

Urtheileinden-ihmzuſtändigenFällenvon dem
andern.weit größernTheilefürobiectivgültig.

gehaltenwerdenſollen„ und derzugleichim an-

exkgnltenVeſtdesRechtesdieſerForderungiſt+
So
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So klar es dadurch i�, was man unter
dem Volk, deſſenJudividuenman ‘im Gegen-
fagederOberngemeine Leute,und im

Gegenſatzeder Prieſterund GelehrtenLayen
nennt,zu verſtehenhat,foſchwerſcheintes,
das moraliſcheVerhältniszu beſtimmen, wor
ion das Volé gegenden andern Theil,den
wir zuſammendieVornehmen- nennen wol-
len,ſteht,und --ohneAufopferungſeinerPerz

Fönlichkeitſtehenkaun,DießVerhältnisdes:
Vornehmen zum Gemeinen -darf:dieMenſchen-
rechtenichtverlezen, wenn es nichtals unmo-

raliſchverdammt werden ſoll.“Es faunalſo,
nichédasVerhältniszwiſchenHerrenund Sclas-

ven ſeyn>-eskann aberauchnichtdas ziviſchen
Herrenuud -Dieneruſeyn,„weildieſeseinen
freywibigenVertragvorausſet,der perſón-
licheingegangenwird,und nur ſolangedau
ert,als man.ihnſchließenwill; jenesVerhält
nis aber wird.nichtperſönlichaufbeſtimmte

Zeiteingegangen„ſondernesfindetentweder
ſconvou der Geburtan Statt,oderes wird

wenigſtensdurchdieangetreteneLaufbahnauf
immer entſchieden,und faun durchden Willen

:

K5 des
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das einen Theils aufkeinebeſtimmtenJahreein-

geſchränkt,ſondernnur durchdieBegünſtigung
des andern aufgehobenwerden. Es iſtaber

auch nichtdas Verhältnisdes Lehrerszun

Schüler; dênnder Lehrerhatzum Zwe, daß

derSchülerihmgleichwerde,und ihnentbeh-

ren lerne,welchesaber feineswegsder Zwect
des Vornehmen mitdem Volkeiſt.Es iſtauch

nichtdas VerhältniszwiſchenObrigkeitund
Unterthan; denn dieſesließeſichdenken,ohne

daß dieObrigkeitetwas vor dem Volke vor-

aus, ſondernvielmehrihreAutoritäterſtdurch
den Willen des Volks hâtte:Das Verhältnis

‘zwiſchenden Vornehmenund dem Volfemuß
daherentwederals etwas ſchle<terdingsvor,

handenesangeſehen"werden, fürdas ſichfein
weitererGrund angebenläßt„ oder weyn es
aus einem moraliſchenGeſichtepunktbetrachtet

werden foll,wie denn iedesVerhältniszwi-
chenMenſchenaus einem ſolchenbetrachtet
werden muß,ſo kann es nur als das Ver-

háltnis der Maiorennen zu den Mis

uorennen gedachtwerden. Das Volk if

daherder im Verhältuis gegen cinen
i

ans
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andern Theil als minorenn gedachte
Theil eines Volks. Dieß drücke das ein-

zigemöglichemora li <e Verhältnis aus,

auf das ſichdas ſtaat8rechtlichezurücfs
führenlaſſenmuß, wenn esAnſprächeaufei-
ne moraliſcheSeitemah.

DießVerháltuisdarfabernihtmic äs
politiſchender verſchiedenenGewaltenim

Staate gegendieGliederdesStaatesverwech-

felcwerden. In dieſemVerhältnisgehörtnies
. mand zu den Vornehmen oder zu dem Volk,

ſondertiederiſBürger, der entwedermitei-

ner Getalt bekleidet,oder dieſerGewalt un-

terworfen,und inſoferner, alsnichtfreywils
ligdêm'ſelbſtanerkannten Geſetgehorchendbe-

trachtetwird,Unterthan‘iſt.Dieß Verhält
nis iſtbeſtimmt,"und läßtſichnieaufheben,
fonderniſtſo nothwendigals'derStaatſelbſt;
das Verhältnisaber zwiſchenden Vornehmen
und dem Volke kann aufgehobengedachtwer,
den,ohnedaß der Staat dadurch‘aufgehoben
wird, Es iſtalſofeinim Staat weſentliches

Verhältnis,ſonderneinzufälliges,das von

elbſientſtand.Moraliſcherweiſeläßtes ſich
| dadurch
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dadurch denken , daß der eine Theil ‘gegen den
“andern unmündigiſt;‘in derWirklichkeitfin-

det es aberdadurchStatt, daß dereine Theil
das Rechthat , den andern als unmündigzu

behandeln,und- daß dieſerſeineMündigkeit
nichtblosdurchſichſelbſterlangenkann,ſon
dern dieſenur dann gúltigiſt,wenn ſievon

dem,andernrechtlichanerfanutwird. Das

 Eutſtehen_dieſesVerhältniſſesläßt„ſichnicht

auspolitiſchenVerfügungenableiten, ſondera
es.war nothwendig,-daßes ſichſhonbeyder

VildungeinesStaacsvorfand, und es erſt

möglichmachte,«daßein:Theildie Obérgewält
erhielt.- JedeWahl.derDbergewaltfegtſcon -

eineUebereinkunftdieſeWahl anzuſtellenvor-

aus, welcheurſprünglichalsunverabredecans.

geſchenwerden müßte,weil.nochkeinerechtlis

cheGültigkeitder Stimmenmehrheitvor dem

Sctaaceſtattfindenkann. Dadurch wäre aber

nur das-BedörfniseinerObergewaltcanerkannt:

Da fieaberdann erſt,wenn die Majoritáät
rechtlichgilt„gewähltwerdenkönnte,„was
docheinzigdurchſie erſtmöglichiſt,ſoläßt

as
das urſprünglicheEntſtehencinerDberge-

walk
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walt nie dur< eine Wahl“oder durcheinen

Vertrag denken, ſonderncinzigund alleinda-

dur ,daßMenſchenandere, die ſichcincr

Hbergewaltaimaßten , duldeten‘und �<- dar«

an gewöhnten.Wenn dieDbergewalturſprüng-
lichals gewählt,"uid ihr“Nethtvon“dieſer
Wahl abhängigbetrachtetwerden müßte,ſo

__ würde,wenn dieſeWahl re<tsgültigſeynſolls

te, ‘dieMúndigkeitder Wählendenvorausges
ſetzt,und- dasVerhältniszwiſchenVorneh»
men und Volk könntedannnichtmehrſiattfin-
deit. H LH

G ZE

Die Quelledes UnterſchiedszwiſchenVors

nehmenund Gemeinenmußin derUeberlegen-
- heitgeſuchtwerden ,

- dieMenſchenüber Men-

ſchenhatten,wodürchdas Urtheilder einen

fürdieandern obiectiv'gültig,und ihrVer-

fahrenzum Geſewurde. Die phyſiſche

MöglichkeitdieſesVerhältniſſesberuhetdaher

“aufder ſchnellernEntwickelungder Kräfteges
wiſſerMenſchenim Verhltnisgegen andere,
und die moraliſche darauf; daß einMenſch
unbeſchadetſeinerMenſchenrechteim Vérhälcs

nis gegen einenaudern minorennſeya kanu:

Da

}
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Dadieß aber anfänglichnur durch das Zurück,
bleiben eines Theils gegen den andern, und
nicht durch abſichtlichveranſtalteteHinderniſſe
von den Vornehmengeſchehenfonnce,wie in

der Folgeerſtmöglichward , ſo iſtdieſeUn-

mündigkeitals ſelbſtverſchuldet anzuſes

hen. è

Rei

Die Maiorennitätund Minorennitätiſ
aberfeinVerhálcnis, worinn einMenſchgegen
den andern dadurchfürimmer rechtlihſteht,
weilex jeutdarinuen ſteht,unddieMaioren-

nitätiſtfeinmir gegen den andernzuſtändiges
Necht, ſondernein Grad der Ausbildungmei-

nes Geiſtes, der mirdurchkein Rechtkann

gegebenodergenommenwerden, Es giebtda-

herauchkeinurſprünglichrechtlichentſtandenes
Verhältniszwiſchendea Vornehmenund dem

Volk,ſondernes war einzufälliges,-dem ge

máß zu handelnrechtwar , das aber feinvon

dieſerGemáäßheitunabhängigesRechtgeben
fann, und es hängtganz von der Ausbildung
beyderTheileab,wie weitfiedurchdießVer=-

héſcnisvon einanderabſtehen.Noch weniger-

enchltdieMinorennitäteineVerbindlichkeit,
min-
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minorenn zu bleiben, ſondernderMenſchſoll
nachſeinerMaiorennitätſtreben, ebenſowenig

giebtdie-MaiorennitäteinNecht, den andern

minorenn zu--erhalten, ſondern.ih ſollſo viel

möglichzur Maiorennitätdes andern beytras-

gen. Das Verhältniszwiſchendem Volk und

den Vornchmen ſolldaher“immervermindert
werden, Es abſichtlichdaraufanzulegen, daß
das Volfunmúndigbleibe,iſtHochverrathan

der Menſchheit.Dem Volkbleibtdaherdas

Nechtnachder Mündigkeitzu ſtreben,und

ſeineMündigkeitzu beweiſen.Ein Menſchbes

weiſetſeineMündigkeitdurchdieKenntnisei-

ner Rechte,und durchdieKlugheitund Vils

ligkeit„ mitderer Gebrauchvon ihnenmacht,
Das Volk zeigtalſoſeineMöändigkeitdurch
dieKenntnisder Menſchenrechteund durchden
Gebrauchden es von ihnenmacht:Es bemwei-

ſetſeineMündigkeitvorzüglichdadurh, dag
es die Geſeze,nachdenen es regiertwurde,
kennen lernt, und ihreMoralitätprüft, und

ihnenum der Sittlichkeitalleinwillen zu ge«

horchenanfängt.Yndem es ficaberdadurch
beyder Geſetgebung.ſelbſsmitwirkendzeigt,

:

ſo
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#erhebt es ſichebe dadurchzu einemſouveà
räinenVol, inſofernemanihm um ſeinesvo»
rigenVerhälcaiſſeswillennoh den NamenVolk

_ gebenfann 5'eigentlichhöre aber:danu das
Voltauf,und beydeTheileſindzuſammennur
cin Volk.“ Dieß iſtdie moraliſche.Entſchei
dungder Sache,dienichtbeſtimmt,zu was
einTheildenandern zwingenfann „ ſondern
was"iederfürſi <<um,wonach;erſtreben,
uüd zu was er den andernbehúlflichſeynſoll.
“Es bleibenun noh übrig,das Verhälcuis

zwiſchenden Vornehmenuud demVolk„nach
dem zu unterſuchen„ was ieder-Theilvoa dem
andernnach demſtrengenRechrzuforderghat,

wêlchesbloß--auf«den dermaligenZuſtandder

SacheRückſichtnimmt. Da dieUnmündigkeit
des Volks verſchuldetiſt,‘undes urſprünglich
mic den Vornehmengleichmündigwar „ o hat

-

es’ſeineNechtegleichſamvergeben„ und:die

VórnehmenhabenbeyvielenVölkerneinrechts

lichesVerhältniszwiſchenſichund dem Volk

gegründet, das ihnendasUebergewichty wel-

es ſieúber leztereszufälligerhielten, auf

immerſichernſollte.Man kannhiernichtſae
genÞ
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gen, daß ſiedas Volkunterdrückt,ſondern
nur ,daßſieſeineUnachtſamkeitbenugthaben.
Dadurchdáß das Volk inden -Unéerſchiedzwi-

ſchenſich“und den Vornehmen ftillſchweigend
eingeivilligthat,hatdiéſerUnterſchiedRéchtsz

gültigkeiterhalten.Die Rechte,die*daraus

entſprungenſind,machenvorzüglichdasStaats-
und Lehnrecht“aus.JudieſenrechtlichenVer«

háltniſſen‘wirdallezeitderAdelals.von dem

Volkeunterſchiedenangenommen, aberim ge-

meinenSprächgebrauch, der nichtimmer auf

das Rechtliche,ſondernnur aufdas Anſchaus-

licheſicht, wirdofteinTheildes Adels, der

ſichdurchkeinegrößreAusbildungvom Volke

auszeichnet,und keinenTheilan der Regie
runghät’,mic zum Volke gerechnet.Beſon-

ders gehörtder Adel imGegenſatzdes Elerus
zum Volk.

Das StaatsrechtdafGEmit¿did
Staarspflichtverwechſeltwerden.Visher

haben‘alleLehrerdesNaturrechtsden Fehler

begangen,das Staatsrechtaus der Staats-

pflichtabzuleitenz-alleindaraus, daßicheine

E habe,- folgtEA MAEicheinRecht
habe;
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habez¿denndas Recht:kaunich nachBelieben
gusúben,oder nicht. ausúbeuniche.ſodie
Pflicht:desRechtskannichwichbegeben,aber
nichtderPflicht¿“dasNechtbleibemir, auch

wenn es Pflichtiſt„es nichtzugebrauchen.
Es fann zwar, wiewirobenin derDeduction

der Menſchenrechtegeſchenhaben,nichts«ein
RechtINEKyr:waszieüberhauptrecht.ſeya

was-bchanoeLSctasfaun,‘und.iſtmir
dasRechtzugeſtanden„ſo tann-mirwohldie

Moralvorſchreiben, in.welchenFâllen..ichfei-
nen Gebrauchvon meineaRechtenmachen.darf,
oderinwelchenichmeinRechtbehauptenſoll,
aberein-audererfann michdann innerhalbmi»

ner Rechtenichtmehr einſchränken.Keincon-
ſequenter:Publiciſtwirdzugeben,daß_die
MiaieſtätsrechteeineserblichenKönigs.ihmnur
alsKönig:¡zukommen, vielmehrwird er behaup»

fen,daß.-er-dasRechthabeKönigzuſeyn.
Das-Staatsrechtüberhauptlehrtfreylichauch,
in:welchenFällenderRegentſeinRechtnur

Fraft-ſeinerFunction-habe,-„alleindauniſ
auchfein:Bechtvielgeringer,und - dieſeEins

{rân-
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ſchränkungwirdalseinNechtderihn einſchrän-
kendenPerſonenvorgetragen.Aus: dem was

dem Staat obliegtläßtſichdaherwohl ſinden,-
welchesdieBedingungenſind’die erfordere
werden„ um ſeineObliegenheiterfullenzukön«
nen, aberes.laſſenſichaus diefenBedingun-
gendieNechtenichtableiteny diederOberges-
walt,als Perſonbetrachtet, zukommen.Nechs
te fónnea nur in zwey Fällender Obergewalc
perſönlichzukommen— entweder wenn durch
einbeſonders.GeſetzdiebloßeBedingung“der

Erfüllungder Sraatspflichtzu einem.Rechters?

hobenwird,oder wenn diePerſonen, welche

regieren,dieſeRechteſchonbeſizen.Wir wol-

lendieß durcheinBeyſpielzu erläuternſuchen,
und annehmen,der Negent-habe das Recht,
keinegeheimenGeſellſchafteirzudulden.Schlieſ-
ſeichſotder Regent‘iſk-verbunden,-Gerech-
tigkeitund Friedenim Staatezuerhalten,dieß
iſtaber nichtmögli, wenn es Verbindungen
gievt, deren Lwecl;er nichtkennt, und dieviels

leichtſtarkgenugwerden könnten,beydeszu
ſcóren, ſohabeichfeinNecht,ſonderneine
Pflichtdes Regentenerwieſen,Er darfhier

|

:

L2 E
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nur , weil er ſoll, und als-Pflichéwäreesihm
nur erlaubt,*ſih-nächdem Zweckzu erkündi-

gen,‘und’wenn der ZweckGerechtigkeitund
Friedennicht:hinderte,o könnteer zwardas

Geheimeder Verbindungaufheben,aber die

Verbindungſlbſt-dürftevon ihm nichtgekränkt
wérden,,auchwenn- ſie‘zu ſeinemperſönlichei
Nachtheilgereichte.Ju dieſemFalledürfteer
nur ſeinPrivatrechtzubehauptenſuchen,aber
es nichteigenmächtigdurhſezen, ſondernimüß-
te ſichan die Gerichtewenden. — Schließe"
ih ſo: aux obigenGründen“ifein Géſeßge-
gebenworden ,vermögedeſſendem Regenten,
weil er als Regenterkannt'iſt,das Recht¿u-*

geſtandenwurde , iedegeheimeVerbindungals
ſträflichaufzuheben,und dieMirgliederzur:

Veraüutwortungzu ziehen, -ſóhätteer nurein
Nechtals Regent„ inſoferneihm das Rechtzu

régiereneingeräumtwurde „aber er hättedieß
Rechtnichtperſönlich, ſondernals gehuldigter
Regent.— Schließeich“aberſot weil der

Negentvon GottesGnaden (aus*urſprünglis
chemvom Volk ganz unabhängigenRecht) Nes

gent iſt,ſo hat.er das Rechtſichſchlechtérs-
-

dings
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dings in ſeinerRegentſchaftzu erhalten; ſog&
be ichdadurchein perſónlichesRechedes Re-
gentenzu erfenuen.Nur in dieſerlegcenEis
genſchaftſinddieRechtedes Regentenein Ge«
genſtanddes Staatsrechts(Ius publicum,)
welchesnichtbeſtimmt, was dieVornehmen
thun ſollen,ſoudernwas ſichdieUnterthanen
clechterdingsvon ihnengefallenlaſſenmúſſen,
weildieRegierendeneinmaldieſeRechtehabenz
und welchesdieEinſchränkungenderNegieren-
den nichtals PflichtenaufihrerSeite,ſon-
dern alsRechteder Unterthanengegenſievor

trägt.Dadurchdaß man das Staatsrecht
aus denPflichtender Obergewaltim Staate

ableitet,hebtman es eigentlichauf, und an-

ſiatedie RechtedesRegentenzu deduciren,
hâltman ihm ſeinePflichtenvor „ wobeyman
freylichdieVorſichtgebraucht, immer aufdie
bereitsanerkanntenRechteRücfſichezunehmen,
und ſiezu Pflichtenzu vernünfceln.

Das Naturrechtführtnur? zur Kenntnis
der nothwendigenRechtederRegierung, aber

nichtdes Regenten,DieleztenGründe des

Staarsrechtsmüſſenindem bloßenHecfommeu,
L3 (wele



166

(welchesaber kein Recht geben kann , als inſo-
fernees ſchongeſeulich beſiimmtiſi,daß in

“gewiſſenFällencinRechtdaraus entfichenoUZ
oderinderſelbſtverſchuldetenUnmündigkeitdes

Volks:geſuchtwerden. “Das Volk hac es ſelb?
nothwendig‘gemacht,daß Vornchmeentſtan-
den, die ſichdes gemeinenWeſensannahmen,
und diefeerhieltenalſo:dadurch,daßſieetwas

‘thatei,was rechtwar,ein-Recht.Die Er-

hebungder Bedingungen,diezurErhaltung
des gemeinenWeſens nöthigwaren , zu einem

Recht, welchesnichtan derFunction, ſondern
an der Perſonhaftete,konnte abervon keinem

unpartheyiſchenGerichtshofegeſchehen, darum

weilfeiner--vorhandénwar, indem jederGes

richtshof-ſeinRechturſprünglichſelbſtgeltend
machte;und ebenſowenigvon dem Volk,wel-

cheseinRecht, das ſichaufſeineUnmündigkeit
gründete, eben deswegennichtſelbertheilen
konnte. Das rechtlicheVerhältniszwiſchendem

Volk und den VornehmenifdaherLon beyden
SeitennichtingehörigerRechtsformfeſtgeſeßt.
Das RechtiſtaufSeiten derVornehmenzwar
uichtuſurpirt,oder gegenden rechtmäßigen

E 4 Veſt-
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ger behauptet7aber esiſt’doh durchkeinen
unpvarcheyiſchen:Richterextheilt„ſondernſelbſt

angeimaßt. Das- Volkhat zwar „dieſeAnma-
Fung-dur ſeineUnachtſamkeitzumRechters -

wachſenlaſſen,aberſeineSacheiſtdochnichrals
abgeurtheile, (cauſajudicata,)ſondernnurals
verſáumt, (cauladeſerta,)anzuſehen.Juſofer-
ne die-Vornehmemihr-Rechtvon ſichſelbſt,al-

ſo von feinemunpartheyiſchenGerichtshofer-

haltenhaben, láßtſichgegen dieGültigkeitdes

Gerichtshofs(competentiafori)ſtreiten,und

inſofernedas VolkſielangeungeſtörtimBe-

ſitgelaſſenhat,fönnenſieſichaufdasRecht
‘des ungeſiórtenBeſizes-berufen,dieſes.fann

aber,weilſieſichdeſſelben,ohnedie Rechts-

formix der Beſiznehmungzu beobachten an-

maßten,und ſichdur< Gewalt darinnzu er-

haltenſuchten, nichthinlänglichſeyn,einall-
gemeingeltendesRechtdaraufzu gründen.

Der einzigeRechtstitelder Vornehmen,der

voreinem unpartheyiſchenGerichtshofgültig

wáre, die-verhälcnißmáäßigeUnmündigkeitdes

Volts-,kann abernichtlängerdauern , alsdas

Volkwirtlichunmündigiſt,und hängtganz
T4 von
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von dieſemUmſtandab; ‘dereszugleich2u<
möglichmacht, daßdas Volkſeineverſäumten

Rechtewiederſuchenkann , weil ihm-gleichfalls
ſeinedamaligeUnmündigkeitzuStattenkom-

men muß. Aber“dafürkönnendie Rechtedes

“Volksauch nichtzurückwirken,und die:Vors

nehmenzu einemSchadenerſatzverdammt toer-

den , weit ſichnur die gegenwärtige„,aber nicht
die vergangeneMündigkeitdes Volks alsThat-

ſachein dieſemFalleerweiſenläßt, dénn kein

unpartheyiſcherZeugekann „teil es das ganze
Volkbetrift, die frúhereMündigkeitdeſſelben
erhärten.Da abernichteinmal einunparthey-

iſcherGerichtshof, der zwiſchendeu Nechten
der Vornehmen und dem Volt entſcheidenkönu-

te, angetroffenwerden kann,weiler immer

mit Perſonen, diezu den Partheyengehören,
beſetztwerden müßte,#0 kann dieSacheſchon

deswegennicht,wenn ſichauchüberdas Recht
entſcheidenließe,als NRechtsſacheabgethan,
fondernmuß, wenn fiezur Klagelommt, aus

moraliſchenGründen beygelegtwerden. Die

Moralitätgiebtaber‘niemandeinRechtallge-
meinRES zu eutſcheiden,ſondernes

fann
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kann jemandnur dadurch¿ daß er die Wahr-

heit rife und dieſeWahrheiterkanntwird,
allgemeingültig“entſcheidenzdenn dieGewiſ-
ensfreyheitgehörtzu den.Menſchenrechten.

VéeydePartheyenſind-alſo-eigeutlichan ihr
Gewiſſengewieſen,dem es obliegt, nichtbey
dem," was ieutRechtsſcheinhat, ſtehenzu
bleiben,ſondernnachdem zu handeln, was an

ſichrechtiſt.DieſeHinweiſungan den Rich-

terſtuhl+der Moral betrift-aber nur dieEnt-

ſcheidungdes N echts zwiſchendenVornch-
men und den:Volk,- welchesebenallcinin dic-

ſem.Unterſchiedbeſtehet, nichtaberdas aus je-

nem RechtentſprungeneEigenthum.Ue-

ber dieſesfkann-dasbürgerlicheRechtentſcheis
den. Durch die Abſchaffungder Lehensgerech-
tigkeit, der Zehentenund andererSeroitucten,
dúrfteabernichtderErtrag:dieſerRechteals

ſolcherzugleichabgeſchaftwerden; denndie

Verdienſieder Vornehmenkönntenihnenaller-

dingseinRechtan den Productenerworben

haben, das auchdann noh gülcigſeynmüßte;
“und weildieRechespflegeimmer nachdem mög-
B

E Recht(quisguispraelumiturbonus)ent-

L5 ſcheiden
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ſcheidenmuß,ſo!dürfteder ErtragſenerRech-

te“auch dann ,als’‘bloßesEigénthum, (das

“aber alsſolchesimmer nur’ Geldwerthhat>)
nihtverleztwerden.Die Verlegung:des Ei-

genthumsindiefen“Fällenwürdenichtbloßden

NVornchmen,,fondernauch‘denGemeinen tref-

fen. Denn derienige, der einGuk? initwent-

‘gerServituten“micmehr Geld bezählehätte,
‘alseinanderer feinſtärkerbelaſtetes:,würde

dadurch,daßletzteresvon dieſenLáſtenbefrey-

‘etwürde,indei Verhältnisverlieren, als

‘derandere gewönne.DieEntſcheidungüber
|

dasEigenthumderVornehmenund Gemeinen,

nachbloßemGeldwerthbetrachtetiſtdaher
von dem ſtaatsre{tlihenVerhältniszwiſchen
beydenganz zu trennen.Nux in leßterRúck-
fichéwird dieEntſcheidungganz möraliſch.Da

dieMoral abernichtüberRecht,ſondernnur

überPflichtentſcheidet, ſogiebtes in ihrfein
Stcaatsrecht, ſondernnur eineScaatspflicht,
‘ausderhernachzivar‘dieBedingungen,unter

denenſiealleinerfülltwerdenfann ,abgeleitet,
und zu Rechtengemachtwerden können, die

aberdannniche
der Perſonan ſi zuſtändig

find,
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ſind,ſondernnurfrafcihresAmtesvon ihr
beſeſſenwerdet.Die FörmelderGéltendma-
chungdieſerRéchteiſtebendeswegennichée
agir von Gottes- Gnaden,, ‘oderWir Erb»
und Gerichtsherrn.f.1. befehlenhiemit,thun
ÉundzfondèrúfrafcmeinesAmesu.ſews Dies
ſeUmánderungif�aber ſ{le<terdingsnurvon
der Aufélärungdes Volkes,‘odervon dem
Heraustretenaus ſeinerſelbſtverſchüldetenUn-
múndigkeitzuerwarten.

Nun ſindwirdennauchimStandeeinigehie-

hergehörigeBegriſfegenauzuerklären, da dieſe

Begriffeerſtdur obigeErörterung‘einebe-
ftimmtceBedeutung,undeinenwichtigenSinnetr-

halten.”Es ſind’dieiegtbeſonders
'i

imSchwange

gehendenBenennungen: Ariſtocrat,De-

mocrat, Moderantiſt,Yacobiner.
Ariſtocrat verdientderienigegenannt zu

werden,der alleMittelfürrechtlicherklärt,
das rechtlicheVerhältniszwiſchenden Vorneh-
men und dem Volkgeltendzu erhalten, und

two möglichzu vergrößern,und derſichdaher

bemöht, dieAufklärungzu hindern.Ari � 0-

ceras
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cratismusfaun ſowohlactiv als paſ

ſivſeyn,jenachdemer ſihentwederalles
erlaubt,oderaus Achtungfürdas bisheri«

ge Verhältnisalles duldet, Democrat

iſt,derdasVolkan den Vornehmenwegen der

Nechte„ dieſich.dieſeúberieneserworben ha-

ben,zu rächenſucht,der dieVoruehmen dem

Volke unterwerfenwill; undderdeswegen,mit

‘derMündigkeits- ErflárungdesVolksder-tvah-

ren Mündigkeit, dieſichvou ſelbſtäuſſert,zuvor-

eilt.Siehtiemand nur darauf, daß-derDruck

derVornehmendem Volkenichtläſtig:werde,

und jenevon ihrenangemaßtenRechtenkeinen
“demäußernallgemeinenWohlderGeſellſchaft

|

nachtheiligenGebrauchmachen fönnen,und

Hôâſter dierechtlichenBVeſiimmungen,dieauf
den Lebensgenußund auf den Erwerbvon

NeichthümernkeinenEinflußzu habenſcheinen,
FüreineunbedeutendeSache , ſokanner M o-

derantiſtheißen.Solltedas Wort Jas
cobiner eineeigene,unter den obigennicht

micbegriffeneBedeutunghaben , ſo bliebeda-
:

fürnochdieſe. úbrig, daß man den darunter

verſtände,"der gar von keinemherkömmlichen
recht-
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re<tlibenVerhälthisetwas wiſſen; ſondern
ohneRúcfſichtaufdas Hergebrachteallesnach

bloßemYBernunſtſcheinCR entſchieden

wiſſen
wolte FRB ei

“

Keine voi dieſenGuatevektträgfſich
inicder Moral.‘Der Ar iſtocràtund Dés
meocratverléßenſie,iener dadurch, daßex
¿inRecht„ ‘das ihm nur durchdiezufälligeUn-

vollfkommenheitdes andern zukam, dadurchſis
cheriwill}‘daßer dieſeUnvolllommenheitbe-

¿weckt;und dieſer, weilereinRecht, deſſen
er ſichſelbſtbegab,an dem râchenwill,deres

unbeſtrittenübernommen, Der Mo deran-

t ifehltdadurch, daßer der moraliſchenEnts

ſcheidungausweichenwill,und nachVortheil
ſtrebt,wo nur vom Recht die Rede iſ. Der

FJacobinerhebtalleNebtsformauf,weil
er die Entſcheidungder Wiükührüberträgt,
wodurcher ‘aber denbürgerlichènZuſtandcis

gentlichſelb aufhebt,in welchem nach dem

Recht, und nichtnah derWillkühr,* ſelbſt
wenn ſieganz vernünftigwäre, entſchieden
erden muß. Anſtattder bürgeriichenGes

EE uondexJacobiner, weun er cônſes

quent
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quent iſt,uur einenDeſpotismusder
Meynung ſegen,oder es-eutſichtAnarchie.

 DerAriſtocratmißbraucht-dasâußereReche-
derDemocratmißbrauchtdieBegünſtigungder

Billigkeit, derModerantiſtweichtder Necht8-

formaus,und derJacobiuerhebtalleRechts-

formauf. Der AriſiocratvergöttertdieVor-

nehmen, undverſchmähtdas Volt, der Jaco-

binervergöttertdas Volk uad verſchmähtdie

Vornehmen.Der Democraterhebtdas Volk,
und unterdrücktdieVornehmen, und der Mo-

derantiſt_übervortheiltdie Vorgehmen,und

hintergehtdasBall,dei ua75

AlledieſeSectenhabenitcodeneBes

griſſevon Freyheit.FreyheißecinVolk
dem Ariſtocraten,wenn esfeineFrohudienſte
thut; dem Democraten, wennes ſichvon allen

Vornehmenlosgemachtund.ſichan ihnenge

rächthat; demModecanctiſten,-wenn es für
Geld mic denVornehmenan allenVergnügun-
gen gleichenTheilhabrn,und verſiehtes nur

die Mitteldazu „ ſo reich,ja.nochreicher
als ſie,werdenfaun ; ‘demJacobiner, wenu

es feineRechtereſpectirt,alsdievon ihm
ſtams
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ſtammen,unddiesnurſoHôtealsesſiean-erkennenwill.is :

NachdembisherGeſagteniftes‘nldr.wer,

denwahrenBegriffder politiſchenFrey.
heiteinesVoltszufinden.Es fälltin die
Augen„ daß er inder Abweſenheiteinesfür

rechtlichexéauntenUnterſchiedsunterdeiVors-
nehmenunddem Volkbeſticht.Ein freyesVolk
tann verſchiedeneRegierungsformenhaben

weun aber.nurFeineperſonlichenRechteder
Regierendenzum Regieren.anerfannc.werden,
ſoiftdas Volk frey,und galtauchvon icher
fürfrey.Bey dem freyeſtenVolk giebtes viel-

[eichtimmer nocheinenTheil,den man beſon-.

dersdas Volk nennen fann,aberdasVerhält
nis zudenVornehmen,bloß.alsſolche,hat
feinrechtlichesAnſehen.- EinfreyesBolt
beſtehtdeswegenuochnichtausfreyenBü rs
gernz dennes fannſichGeſezegebenlaſſen,
“denenes ſich_freywilligunterwirft, ohne ſie

ſelbſtunterſuchtzu haben.Ein Volk,das im-

mer einige-ausſeinerMitte-wähit,deuenes

unbedingtgehorcdt, ohueſiedurch.eineConſi-
tucionverantwortlichzu Bages7 Und ſichdie

Sane-



176

Sanction dexGeſetzeſelbſtvorzubehalten, bes

ſtehtnichtaus freyenBürgern.“DieFran-
_zoſenſindjetzteinfreyesVolk,aberſclaviſthe
Vürger.Es kannaucheinVolk ohnebúrger-

licheVerfaſſungfreyſeyn.Unter den Wilden

giebtes freyeVölker, aberkeinefreyenBür-

ger.DieſeVölkerhaben dann ‘noh feine

Rechtsſazungen, ſondernentſcheidennachih-
renSitcen.Zum freyenBürgergehörtSelbſt-
thäâtigfeitbey der Geſezgebung, dieGeſege

müſſenſeinecigenenſeyn, und dannerſtlebtein

freyesVolkin einerfreyen Verfaſſung.

DießiſtabervorſeinerMündigkeitnichtmôg-
lich:denn wennesauchfreyiſt,-o wird es'

doh wie in Rom°und Athen,von den Yor«

nehmen, vorzüglichden Prieſtern,durchaller-'

leyKurnſtgriffegeleitet, und dem Dienſtihrer

Leidenſchaftenuntérworfen‘werden, welches

nochârgeriſt,als wenn es nur diedurchſei-

ne eigeneSchuldentſtandenenRechtederVor«

nehmenzu reſpectirenhat. Das Mittel zur
FreyheitiſAufklärung,und dieſekann

niht gegeben, ſondernmuß ſelbſterworben

werden.Man kann niemanddenWillengeben,
i

ſeine
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ſein:eri |zukuUñtéſibaüg/deriutvis
tigſtenAugelegénheit,E E “ainda
be“VergleichtmanvieVegriffevoneinemVolt“undvöôndemVolk, ſo’findetſich,
daßwiedemleßterncinandérerTheilimVolé,
der im Verhältniszu

*ihmalsmündiganzu-
ſeheniſ, entgegengeſegtwird,jenesin Bes

ziehungaufdieMenſchheitimreinenJdealals
einebeſondereAbweichung,die dieMenſchheit
nur nah ſubiectivenBegriffendarſtellt, beur-

theiltwird. VBeydeBedeutungenhabendas

Gemeinſchaftliche,daßin iedereine inBezie-

hungaufdas Jdealvon Menſchheitnur ſub-
iectivurthcilendeMengevon Menſchenverſtan=z
den wird:So wie dieAufflárungdas Volk

den Vornehmennähert,ſo nähertdie Aufkläs
rung dieVölkerder Menſchheit.So wie das

Staatsrechtſichverliert, fowird ſichauchdas

 Staatenrechtendlichverlieren, und überalleg

einzignach‘demCEE Rechtentſchieden
werdens

Und nun kann unſereindisFragevon
dem Rechtdes Volészu einerRevolutionerſt

: M uit-
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unterſuchtwerdenzdawirdenRechtsgrund
kxennen, aus dem entſchieden,und das Geſetz
erflärtwerden muß , die Menſchenrechte; da

wir das Geſes fennen, nachdem zu entſchei-
deniſt,in welchemFalleeineRevolutionreche
ſey,und da wirendlihdas Su biectkennen,

deſſenRechtbeſtimmtwerden ſoll,das Volk.

WV. Ue
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UeberdasRechtdesBolésas
ciner Revolution. ES

Uur einer Revolution des Volks ließe ſich

nichts.anders denfen,als daßſichdas Volk

durchGewalt in die Rechteder Mündig,
keiteinzuſezenund das rechtlicheVerhältnis

zwiſchenſichund den Vornehmenaufzuheben

ſuchte.Der Begriff,den wir von einerRe-

volutionoben überhauptgaben, war, daßſie
eineUmwälzungder Grundverfaſſungeines
Staats ſey;wird nun durchdèn Beyſasdes

UrheberseinerRevolutiondieſelbenäherbe-

ſtimmt,ſomußdie AenderungderVerfaſſung
zu Gunſtender Revolcirendenunternommen

werden, und eineRevolutiondes Volfs kann

alſofeinenandernZweckhaben, alsdieGrund-

verfaſſungzu Gunſtendes Volksumzuändern,
M 2 : Man



139

Man muß hier eîne Revolution des

3olfs von einer Revolution, die nur

vermittelſtdes Volks durchgeſetztwird,
unterſcheiden.Jm letzternFallekann das Volk
aus UnwiſſenheitoderdürchTäuſchungſo gay

zuſeinemNachtheilrevoltiren, aberman kann
dannauchnichtſagen: das Volkſiengeine

Revolutionan,ſondernnur: das Voltließ
fichzufeinerRevolutiongebrauchen.Nochtes
nigerdarfcine-NRevolutiondes Volts,dieals
ſolcheaufdieUmáänderungder conſtitutionellen
Rechtedes Volksgeht,miteinerRebelion,wo
nur denGebiecendenderGehorſamverweigert
wird, ohuedeswegeneineAenderungderRes

gierungſelbſizu bezwecken, oder mit einerJu-
ſurrection, die nur dieAbſchaffungeinzelner
drúendenRechteHerfommen, oder Anma-

ßungenderRegierungzum Zweckhat, verwech-

feltwerden.Da beyeinerRevolucion:úber«
hauptnichtnachdem äuſſernNechtentſchieden
werdenfann',weles widerjedeRevolution
iſt,aber die Moral alsdie höchſteInſtanz,
vorder es ſichſelbſtzuverantwortenhat,ans
erfennenmußz{o kannauchbeyeinerRevolus

R 1
:
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tion des Volksdie Sachenichtcis etniſchieden

{verden-EineRevolutionüberhauptwird aber

dadurchmoraliſchgebilligt, wenn nurdurch ſie
dieMenſchenrechtefönnen.geltendgemachttoers-

den, und ¿lſoaucheineRevolutiondesVolts.

Das Menſchenrechtaber,dasdemVolkecol-
‘lectivezukommt,iſfeinanderesalsdasRecht
zur Aufklärung;denndieandernſindperſôns-
li , und hängen, ihremEinflußaufeineRe-

volutionnach,allevon der Aufklärungdes

Voltsab. Die UnmündigkeiteinesVolksiſ
aber ſelbſtverſcbuldet, und inſofernethutes

fie‘recht, deswegenzu revoltiren, um ſichda-

_

fürdaßes. alsunmúndigbehandeltwordenzu
räthen;aberda es.dieſeVerſchuldungdadurch
gut.mächenfoll,- daßes ſeineNachläſſigkeit
durcheigeneAnſirengungwiedererſetzt,ſokannes
dieMittelforderú, diees bedarf,um ſimún-
digzu‘machen.Willman alſodas Volkhins

dern, ſichaufzuklären, ſothutes recht,fich
zu erheben,und wenn dieſeHinderniſſeaus

derConſtitutionentſpringen, die Conſtitution
aufzuheben.AlleäuſſernVorzügeder Vör-

uehmeninGlücksgücern.,die nichtdurchdas

bloße
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bloße Vornehwſeynerworbenſind,berechtigen
nichtzu einerRevolucion, denn ſieentziehen,

alsſolche,den Menſchenrechtennichts, ſon-
dernnur.dieienigenVorzüge, diemitden Acuſ-
ſerungenderMenſchenrechteim Widerſpruch

ſichen.Wenn die Arbeitendes Voltsſo
drüendſind,daßihm gar feineZeitgelaſſen

“

mird„ etwasmenſchlicheszu unternehmen,ſon-
dern allesvielmehrdaraufangelegtwird , ts

in derStupidicateinesLaſtthierszu erhalten,

o hates das Rechtzu einerRevolution. Es

wirdſichaberdieſesRechtsnichtLeichtzu.be-
diénenwiſſen,, und dieVornehmenwärenſicher,
wenn derMenſchnur GefühlfürNecht, und

nichtauchfürReligionhâtte.Ein ſolchesVolk

lâßtGott aufdem WegederReligionaus der

Dienſtbarkeitführen.—

Bey dem Volk iſteine Revolucionallezeit
politiſchmöglich, und alle:Becrachtungen, in-

wiefernedie politiſcheMöglichkeitſelbſtzur
Rechtmäßigkeiteiner planmäſigenRevolution

erfordertwird, fallenbeydem Volkeweg. Das

Volk kann allezeiteine-Revolutiondurchſeßzen,

ohnedeswegenallezeitrechtzu haben.‘Esfann
aber
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aber nicheleicht geſchehett, daßdas Yolkrevol-
‘rire,ohneNechézu haben,dennesfannniche
alsVolk revoltcireny ohneeinſtimmigzu ſeyn,
und dieſeEinſtimmigkeitiſtnur durchklareEins
ſichtin dieNothwendigkeitderNevolutionmöge
li, dienieohnedas GefühlſeinerRechtebey
dein Volke möglichiſt.SichúberGrundſäge
zu verſtändigen, iſteineSache,diebisherden

Philoſophennichtgelungèniſt, und ſichalſo
gar nichtvom Volk erwarten läßt.Daaber
dochzurEinſtimmungerfordertwird,daßman
von allgemeingeltendenPrincipienausgehet,ſo
kanudas Volk,wenn es einſtimmighandelc,
uur von dermoraliſchenNatur des Menſchen,

odervomGefühlfürRechtausgehen,*)

> Die-

Us Die woraliſcheStaturdesMetiiſchenwar

fürdas Volk bisherimmereinallgemein-
geltendesPrincip, undes gehörteine
großeGeſchicilifkeitinder Lhiloſophie
odereigentlihin der Sophiſtik‘dazu,
(dennes iſtia, wieeinigeglauben, be»

wieſen,daß Philoſophiegar nichtsiſ,

wenußenurPlofopzieim igenclichen
Sinne
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DieGeſchichte,fo_weitichſefeinedürfte
aber<werli<.uoheinPariscinerNevo-; ſu-
«FÜr SE

ec

Sinnedes Worts iſt,) um dieſesPrin-
cipunzulänglich:zufinden, weiles nicht

inbloßenWortenbeſteht, ſondernetwas,
“

dasder Menſchinſichunauslöſchlichfühlt,

“anzeiget, unddaherder Einwendungen
der Philoſophenungeachtet

“

geglaube
wird.” Wenn man dieMeynuttgeneiuï-
‘gerPhiloſophen, ſonderlicheinigerneu-

„ern, über Freyheitund Moralitätlieſet;
fo fürchtetman aber doh beynahé,daß

8 ihnengelingenwird, beydesauchfür
i dasVolknochvtlimatiihzu machen,
weilſichvieléſhonaufihrBewußtſeyn
berufen, daßwenigſtensdieFreyheit(ohe

“ne welchedieMoralitätcinbloßesGau-
keltverki) von ihnennichtgefühlewird.
Es wärealſowohlmöglich, daßwas der

Philoſophienochuichtdur<Concluſſio-
nen hacgelingenwollen, nähmlichdie
moraliſcheFreyheitzweifelhaftzu machen,
endlichdurcheine.Contagioneutſtún-

de? dieſichvon den Philoſophenoderden
Sophiſtenherüberdas Volk verbreitete.
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lutiondes Volks, als ſelbſtthätig, nichtals
nur dazugebraucht, aufzuweiſenhaben.
_ YuaſoferneiedesVolk unaufhaltſamſeiner
Mündigkeitentgegengeht, inſofernebereiten
ſichalle.Vóléerzu einerRevolutionvor. Eg

iſtabermöglich,- daßſichdieVerfaſſungenden

“verſchiedenenGraden von Mündigkeitanpaſs-
ſen,und dadurcheineeigentlicheNevolution

verhüten,ſodaßallesnachund nachgeſchieht,
und unvermerktdie Verfaſſungihrerichtige
moraliſcheFormerhôlt.So wie man von dem

Volteſagenkann, daßes ſeineUnmündigkeit
*

verſchuldethabe, fokann man auh von der

Regierungſagen, daßſieiedeRevolutionvers

ſchuldethabe,weilfieſichnichtderMündigkeit
"

anpaſiteoderdieMenſcheurechte
i

in dem Gras

de reſpectirte,alsfiedas Volk kennen lerntte

Es láßti< auchderFalldenken,daßdieAuf-
. flârungbeyden Vornehmenſinkt,und beydem

Volteſteigt.Dießwuß dann nothwendigdas
Volk gegendie ‘rechtlichenVerhäkltuiſſe,die

nun garfeinenmoraliſchenGrund mehrhaben,

empórén, und den SturzderVerfaſſungnah

ſichziehen;ohnedaßdas Volkzur bârgerli-
M5 che LE
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chenFreyheitreifiſ. Dieß iſtes vorzüglich,
was man das SinkencinesStaats , alsStaat,
nennt , und was dann gewöhnlichein Volk,
das ſcineRegierungnichtmehr-achtet, ohne

ſicheinebeſſeregebenzu können, unter dieHerr-

ſchafteines andern Volks bringt,Ohne der

GeſchichteZwanganzuthunwürdeſh.zeigen,
daß der Verfalleines Reichsimmer durchdas

Mißverhältnisder Aufklärungder-Regierenden
gegendie der Unterthanenveranlaßtwurde-

Es ſcheintaber, alswenn dieſemMißverhält-
niſſe{le<terdingsnichtdurchdiebeabſichtigte
DummheitdesVolks, ſondernnur durchdie

größereWeisheit der Vornehmen abgeholfen
werdenkönne.„Denn,wenn auchdieLaſithier-
mäßigeDummheit mitPharaoniſcherKlugheit
zu erzwingengeſuchtwird,ſo bleibtdoh noh
immereinGedanke derGottheitim Menſchen,
der von einemMoſes:aufgewe>tallemenſch*
licheKlugheitzu Schandenmacht,und alle

KünſtedesHoſesmúſſenden Wundern,die

diemoraliſcheNatur desMenſchenalsdannbe-

wirkt, unterliegen.Bliebedas Verhältnisder

AufklärungzwiſchendenVornehmenund dem

Bolte
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Vole inimer gleich, ſo köhntenieeineRévo-
luciondes Volksentſtehen,höchſtenseine

durch das Volk,das von Bornéhinen‘dazu
gebrauchtwürde.

Solange alſodieVornehmendas Vole‘an

der Aufklärungnichthindern,und dochdurch
das UebergewichtihrerAufklärungihreUeber

legenheitbehaupten, ſolangegiebtes keineRea

volutiondes Volks. Dieß ‘iſtaber nichtfür

immer möglich,weildieAufklärungeineStu,

fehat,úber welchezwar die Fortſchrittein

IZeisheitund WiſſenſchaftinsUnendlichemög-

lichſind,wo aberdieAufflärungals vollendet

anzuſeheniſi,und das Reichder Dummheit

ſeinelegtenGränzenhat; und dieſeStufeiſt:

EE
Kenntuis der Menſchenrechte,

|

Der

MenſchhatzwardadurchſeineVollendungnoch

langenichterreicht,ia er iſtdann erſtim

Stande, ſeinewahreAusbildunganzufangen,

ader er teuntnun ſeineWürde, und fuchtihr

gemäßzuhandeln.Die fürdie Menſchheit

wichtigenGegenſtändeſinddeswegennochniche

ailevon ihmgekannt, aber erhatLichtgenug

ſiekennen zu lernen, Er ſi¡ehtnichealles’ein,
aber
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aberier if aufge>lértgenug,um es einſehenzu

können,«wennes ſeinenKräftenangemeſſeniz
undſichvor anmaßendem:Jrrehumezu bewah-

rent,wenn es ſelbige“überſteigt.
" Die Aufflä-

‘rungmachtdenMenſchenauch"nichtmoraliſch
gut,ſondern‘ſieFeucihn nurinden Stand,

das Gueezu-erfennen.Sie giebtihinnur Licht

aufdem Wege, auf-dem ihn dieMoral leiten

ſoll.DieſeStufei alſodieletzte,úber die

nichtgeſchrittenwerdenkann, in derHofnung

f< einer größernMündigkeit“anzümaßen.
Stehtnun einVolk-aufdieſerStufê-/#fin-
den zwey FâlleStatt; entweder“dieVornelhs

men ſind:zurü>geblieben,und dann habeg

ſieihrRechtverwirft, oder ſiéhabenfieauch

erreicht; und dann handelnſieungereche,wenn

fiedas Volk mitGewaltalsunmündigbehan-
delnwollen.-.Erkenntaber dasVolkſeineMeits

chenrechte, uud ehrenſiedieVornehmen, �s

bedarfes feinergewaltſamenRevolution.Bey-
de Theilewerden ſich“vereinigen, einemorali

{he Staatsverfaſſungzu grüiden,und als

Vórgerin Friedènunter'denGeſezender Ge-

rechtigfeitzu“leben.Glücklichiſtder“Staat,
wo
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wd die Vornehmenbey gleichemFortſchriceder

Aufklärungmicdem Volkebeſtändigſogerecht
ſind,um dasVolk inrVerhältnisſeinerAufs
flárung„dieſieſelbſtbeföôrdern,zu behandeln.
Ju einemſolchenStaate’geſchiehetdas,wag:
inaudérn-dur<Re volutionen“geſchiehet,

dnseinevon
der -

zeigenEESn E -

DieienigenSchéiſeſtelirés derAuf
|

élárung‘alle
‘ Revolutionen“aufbürden,haben

in derThatRecht, weit ſienur Revolutionen
vonRebellionengehörigunterſcheiden.“Deny

allezeitmüſſendie,die eineRevolutiondurchs’

ſegen5 dieverhältnismäßigAufgeklärteren,ob-

gleichnichtdieBeſſeren, ſeyn.Nur darinnen
fehleuſie,wenn ſieglauben,7 die Aufklärung-

könneund dúrfedurchRNS2 HetEtertriebenwerdet.*

“_Dieienigen,welchedieStafttbvnüealso
Vornehmenunſchädlichin Schutnebmen,rech»

nen darauf,daß dieWahrheit?derVoruehme,
der entſchloſſeniſt‘gerectzufeyn, uñd die

Regieruag, die einervólligmóraliſc;enForm

angemeſſeniſt,verlierennicht,ſonderngewin
nen
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nen durch die Aufklärung;‘�ie re<nen darauf,
daß:dieſeWahrheit‘von den Vornehmenund
dert-Negierungenzu ihremGunſtenausgelegt
werde , und daß ſteſichbereden, ſogeſinntund.

ſo verfaßtzu ſeyn.«Der edleMaun „der die

Menſchenrechteehrt,hatnie von der Auffklä-

rung zufürchten, und ebenſowenigder Fürſt,
der aus Pflichtregiert, aberbeydekönnenund

múſſendochdurchdiéAufklärunginſofernver-

lieren,wiefernedas nui alsihreSchuldigkeit
von andern ‘gefordertwird, was vorherfür
Edelmuthund Gnade galt. DieſerVerluſt
würdeaber freylichbey rechtſchäffenenVor-

nehmen und gewiſſenhaftenFürſten“durchdie

Freudéerſezt,ihresgleichenzu ſeyn, und,
‘allerBedenklichkeitder Eciquettéüberhoben,
nun diewahrenFreudenderGeſelligkeitgenieſs

ſen zu können.DieſeFreudemüßtederFreus
de eines Vormunds gleichen, der nun‘ſeinen

Mündel der Vormundſchaftentläßt,und einen

treuen Freunddafüran ihm erhält.Einauf-

geklärtesVolk wirdauchuievergeſſen, daßder

Unterſchiedzwiſchendem Volk und den-Vornchs

men , der dieEntſtehungunddieFolgederbür-
gerlis
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gerlichenGeſellſchaftwar 7 dieQuelleſeiner

Aufélárungiſt;denn ohnebürgerlicheGeſell-

ſchaftiſt.feineAusbildungmöglich.Aus dem

Geſichtspunktder Moral lâßtſichnickc-úber

den Werth:der Aufflärungſireiten, nur- aus

dem Geſichtspunkcdes Eigennugteslaſſenſich
zweyPartheyendenken. BeydePartheyen,die

Verfechter#0 wohl.- als dieGegnerder Auf
flárung,fônnen aberwenigausrichten, denn

dieAufflárunglâßtſichweder gebennoch-nehe-

men. SelbſtdieHinderniſſe,dieihrin deg

Weg gelegtwerden, und ſieoftzu:hinderu

ſcheinen, dienennur dazu,dieSchwäche-der

Menſchenvon einer,und dieTúckederſelben

vou derandern Seitenäherkennenzu lernen,

um dieAufklärung,wenn ſieeinmal erworben

‘i, aufimmer zuerhalcen.Die Menſchheit

gehtihremZiele,durchdieVorſehunggeleitet,

unaufhaltſamentgegen„ und keinMenſchfaun

ſagen: bishieherund nichtweiter!

Wenn man von dem,-was aus-einerSa-

chehervorgeht,den Zwe herleitentann zu

dem ſiedient,ſoiſider 2wecéder bürgerlicten
Ceſ-llſchafe— dieAuftlärung-AlleVerſuche

=

Glüd-
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Glück�eligkeitzumZwe der Staatsvektfä��ung
zu machen, ſindbishergeſcheitert,und mußten

és.ZurGlückſeeligkeit*wird?nothwendigerfor-

dert,daßſieih der Menſchfelbſt-zuverdan-

fenhat, uniddäß!eëandere“anchglü&lichma-

thenfann. GlúfſeeligkeitdurchfremdeHülfe
„iſtdaherwiderſprechend-,dennſ& iſtmit Abs

‘hängigkeitverbuüden,dieſihnichtmitihrver-

trágt.Die AuffläruhghätnichtdenLweckein
Volk glücklich, ſondernes gerechtzirmachen.
Die StaatsverfaſſungſollnichtGlüfſetligkeit,
ſondernGerechtigkeithervorbxingen.Durchkci-

ne Revolutionkann Glüäfeeligkeit,ſondern

nur Gerechtigkeitbewirktwerden. Ein ?Völk,

welcheswünſcht,daß es ihm ſogut gehe, als

den Vornehmenunter ihm„iſtnur uéidiſ,
“abernichtaufgeklärt.‘Ein ‘aufgeklärtesVolk

verlangtnur der Würde derMenſchheitge-

máß behandeltzu ſéyn:‘© Ein Volk,das die

- Vornehmenzuſtürzenſucht,iſfnur-rathgiertig,
aber nichtaufgeflärt.‘Ein aufgeklärtesVoik

erhebtſichzurhöchſtenWürde ,zur!Würde:-ci-

nesmoraliſchenWeſcns, und von dieſer-Stufe
kannes nichtmehherabgeſtürzt-wendenzund
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es freut ſh je mehreredieſeStufemiéihm

erſteigem
AE eat

Aufklärungiſtdas Ziel„derMenſchheit,

das ſieerreichenkann und?das ſiebald er-

reichenwird.
Sie zu beförderniftPflicht

eines iedenMenſchen,
und daherfannes

auchiederMenſch.
Er vergebeſeineWürde

nie„und bieteſeineTalenteuichtfeil;
er

fragein allem cher,was
reh, als was

ihm núslichiſtz
ex lerneentbehren,was

ihm.‘dasGláé
verſagte- und ſtrebenach

dem was in ſeinerGewaltſteht;
er vertilge

den ſtolzeltGedanken aus ſeinerBruſt,

Menſchenglücklichzu machen,und ſuchedie

<were Pflichtzu erfüllen,gegenMenſchen

gerecht¿8 ſeyn!Glaubt
er wichtigeWahr-

heitenentde>tzu
haben, o legeer ſieden

Menſchenzu?Prúfung
vor, wie er ſiefand,

e er ſieglaubt,ohne heuchleriſche
und wi

Schüchternheitund ohnetrozigeVermeſſen

heit, und überlaſſees andern, fte fte

auch wahr findenz undhátte
er auch die

Wahrheitverfehlt, #0 múſſeihm dochſein

Gewiſſenzeugen- wahrhaftig
geweſenzu feyn!

: N Dann



¿Dann wird er das Volk aufflären , Und? die

wün�chenswürdig�tealler Revolucion bewirkeg

Helfen , die -darinnèen beſtehet„daß Gerechs

xtigfeitund Liebe,und niht:Eigennußund

Hoffarchdie Quelleund dex Zweckder bür-

gerlichenVerfaſſungſind!

et
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Verbeſſerungen,
:

I95

9.7. uachin iſtſi< einzuſchalten.
3. 6. nah Wild iſtn i<t einzuſ.

. 20, 2. 15. ſt.andere l.2mal audern
Z. 3, v. u. ſtatéum ſeinſelbſ-

willenl. um ihrer ſelbſi-
willen.

21. 3. 8. ſt.in Herzen l.im Hers
enÔ .

27. Deg VV: Ue ſtewOduUt < E ido

——

dur <.

30. 2. 10. ſe.im Staate l. in ei»
nem Staate. '

35. Z..15. ſi.wúrde l.werde.

42. 3. 8. ve m1 iſtzu auszuſtreichen.
43. Z. 4. ſk.worden l.werden.
52, 3.5. ſt.von l. vom.

— 3. 5. v, u- �.dem l.den.
53. Z.15. nachEntſchädigungiſiein com-

ma zu ſegen. iS 5

— 83.x. v u. >.perſónlichenlies
S perſönlichem.

58. Z. 5. �.böſen l.böſem.
59. 3. 3. ��.vollſtimmig l. voll-

ſtändig.
62, Z, 2. �. von l. vom.

73. 3. 3. �.gillelegilt.
y

184, 3. 3. ve u. ſtatteutſtünde,lies
entſtúnde.




